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B e r i c h t
der

Kommission für Petitionen über drei Petitionen, 
das Herzogthum Schleswig betreffend.

^ e r  Kommission liegen drei P e t i t io n e n  zur B erich tersta t
tu n g  v o r ,  welche jammtlich die Verhältnisse  im Herzogthum e 
S c h le s w ig  zum Gegenstände  und  den Schutz  der Rechte dieses 
H e rzo g th u m s  zum Zwecke haben:

Journal II. Nr. 1013.
1)  die eine,  vo n  B e r l in  d a t i r t  und mit 4 3  U n te r 

schriften versehen,
Journal II. Nr. 1568.

2 )  die zweite, v o n  G r e i f s w a ld  da ti r l  un d  mit 7 5  U n te r 
schriften versehen,

Journal II. Nr. 1511.
3 )  die dri tte ,  von  G re ifenberg  in  P o m m e r n  da tir t ,  

m it  3 3  Unterschriften versehen u n d  in den M o t iv e n  
wört l ich  gleichlautend mit der zu 2. e rw ähn ten .

D a  n u r  die erstere ein wirkliches M a t e r i a l  für  die B e 
u r t e i l u n g  der angereg ten  F ra g e  e n th ä l t ,  so beschränkte sich 
die Kommission zunächst a u f  eine B e r a th u n g  dieser e inen,  der 
B e r l in e r  P e t i t i o n ,  un d  behielt sich v o r ,  erst nach einer B e 
schlußfassung über dieselbe auch die G r e i f s w a ld e r  u n d  G re i fe n 
berger P e t i t i o n  in B e r a t h u n g  zu ziehen.

D ie  V e rh a n d lu n g  h a t  in G e g e n w a r t  des  H e r r n  M in i s t e r s  
der a u s w ä r t i g e n  Angelegenheiten un d  des U n te r  - S t a a t s -  
S e k r e ta i r s  v o n  G r ü n e r  stattgefunden.

I h r e n  A n t r a g  stellen die B e r l in e r  P e te n te n  d a h in :  
d a s  hohe H a u S  wolle die R e g ie ru n g  S r .  M a je s tä t  
des  K ö n ig s  auffordern ,  K en n tn iß  dav o n  zu nehmen, 

ob und  in w iew ei t  die in  den V e rh a n d lu n g e n  
vom  J a n u a r  1 8 5 t  m it der Königlich D änischen  
R e g ie ru n g  in B e tre ff  des H e rz o g th u m s  S c h le s w ig  
festgestellten B e d in g u n g e n  in A u s f ü h r u n g  ge
kommen,
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und das Erforderliche zu veranlassen,
daß, falls dieselben unausgeführt gelassen oder 
überfahren worden, die von der Krone Preußen 
mitgarantirte Erfüllung derselben endlich ftattfinde.

Zur Begründung dieses Antrages geben sie eine kurze 
Skizze der in demselben bezogenen Verhandlungen und der 
Ereignisse, welche dieselben begleitet haben. Da diese Ereig
nisse der Geschichte angehören, — da ferner die Kommission 
es der Wichtigkeit des Gegenstandes für angemessen erachtete, 
näher auf denselben einzugehen, so erschien es zweckentsprechend, 
die in der Petition gegebene Skizze mit den geschichtlichen 
Daten in Verbindung zu bringen, welche außerdem als M a
terial für die Beurtheilung der Schleswigschen Frage zu die
nen geeignet sind, und somit im Zusammenhänge alle geschicht
lichen Vorgänge darzustellen, welche die Grundlage für den 
Antrag der Kommission bilden, und sicherer zu demselben füh
ren, als jede Deduktion.

Natürlich kann auch diese Darstellung nur den Charakter 
einer Skizze in Anspruch nehmen, diesen Charakter aber um so 
eher innehalten, als einer Preußischen Volksvertretung gegen
über Andeutungen genügen werden, das geschichtliche Ge- 
sammtbild wieder in das Gedächtniß zurückzurufen.

Schon im Jahre 1326 wurde in der sogenannten W a l 
de marschen Konstitution dem Herzogthum Schleswig das 
Versprechen gegeben, n iemals  mi t  dem Königre i ch  
dauernd ve re in ig t  zu werden.

Nachdem] Ch r is t i an  I. ,  König von Dänemark, im 
Jahre 1460 zum Herzog von Schleswig und Grafen von 
Holstein (seit 1474 Herzogthum) erwählt war, sicherte der
selbe in einer Wahlkapitulation (Handfeste) vom 8. März 
1460 den beiden Ländern zu:

daß sie selbstständige S ta a te n  bleiben und 
niemals von einander  getrennt  werden 
dür ften.

Diese Zusichcrung wurde in allen ferneren Wahlkapi
tulationen wiederholt, und der daraus hervorgegangene 
Rechtszustand auch nach Wegfall des Wahlrechtes, nicht 
allein, so lange Stände überhaupt in Wirksamkeit waren, 
sondern auch nach deren Beseitigung (1712) im Wesentlichen 
aufrecht erhalten. Den als „Deutsche Lande Seiner Majestät" 
bezeichnten Herzogthümern wurde, wenn auch ihre Selbst
ständigkeit vielfach beeinträchtigt wurde, ihre gemeinschaftliche 
Gesetzgebung, ihre gemeinsame, von der Dänischen getrennte 
Verwaltung gewahrt, und so das durch Gleichheit der Ab
stammung und Herkommen begründete Band mehr und mehr 
befestigt.
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Auch als durch die Verordnung vom 28. M a i 1831 
für jedes der beiden Herzogtümer besondere berathende Pro
vinzialstande geschaffen und dieselben 1834 ins' Leben gerufen 
wurden, blieb die bisherige gemeinsame Verwaltung der Herzog
tümer unberührt. Schon lange aber drängte die Dänische 
Partei auf eine engere Verbindung der Herzogtümer mit Dä
nemark, ein Drangen, welches auf Anregung der Dänischen 
Stände zuerst in dem bekannten offenen B r i e f  K ö n ig  
Chr is t ian  VIII. vom 8. J u l i  1846 einen offiziellen Aus
druck erhielt, wonach die Dänische Gesammt-Monarchie unge- 
theilt nach den Bestimmungen des Dänischen Königsgesetzes 
vererbt werden sollte, übrigens die Verbindung der Herzog
tümer bestätigt wurde. Dieser Brief verletzte nur die Rechte 
der erbberechtigten Agnaten, indem er der in den Herzogtümern 
ausschließlich geltenden agnatischen Erbfolge die in Dänemark 
nach dem Königsgesetze von 1660 geltende kognatische zu sub- 
stituiren suchte, sollte aber das Recht der Herzogtümer auf 
Reakunion unter sich nicht berühren. Jeder Zweifel hierüber 
wurde ausgeschlossen durch die in Folge einer Beschwerde der 
Holsteinschen Stände von dem Königlich Dänischen Bundes
tags-Gesandten am 7. September 1846 dem Deutschen Bundes
tage abgegebene Erklärung:

daß Se. Majestät nicht daran gedacht, irgend eine 
Veränderung in den Verhältnissen herbeizuführen, welche 
das Herzogtum Holstein mit dem Herzogthum Schles
wig verbinden, und daß diese Verbindung ihrem We
sen nach darin bestehe, daß beide Herzogtümer, bis 
auf Holsteins Eigenschaft als Bundesstaat und die ab
gesonderte Ständeversammlung neben dem SozialneruS 
der Schleswig-Holsteinschen Ritterschaft bei gemeinsa
mer oder gleichartiger Gesetzgebung und Verwaltung, 
soweit Verfassungs-Eigentümlichkeiten eines jeden der 
beiden Herzogtümer hiervon keine Ausnahme begrün
den, al le öffentl iche Rechtsverhäl tn isse mi t  
einander  gemein haben.

Dieser Erklärung folgte der unterm 17. September 1846 
und mit ausdrücklicher Beziehung auf die Erklärung vom 7. 
desselben Monats gefaßte Beschluß der Deutschen Bundesver
sammlung, wodurch sich dieselbe ihre Kompetenz hinsichtlich 
der Erledigung der zwischen Dänemark und Holstein obscbwe- 
benden Streitfragen vorbehielt, und nicht allein die Selbststän
digkeit und die Verfassung deS Herzogtums Holstein, sondern 
auch dessen sonstige, auf Gesetz und Herkommen beruhende Be
ziehungen unter den Schutz des Bundes stellte, mit dem Hin- 
zusügen:

Sollte, was nicht zu erwarten steht, die Königlich 
Dänische Regierung im Verlaufe der Zeit von ihren 
so eben gegebenen Versicherungen ab weichen, sollten
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m it oder of)tie ih r  Verschuld en aus den dama
ligen Verhältnissen Verwickelungen erwachsen, durch 
welche Rechte oder In te ressen , die un te r dem 
Schutze des Bundes stehen oder zu seinem Wesen 
gehören, gefährdet oderverle tzte rsche inen oder 
sonst zu ordnen sein, so würde je nach Lage der 
Sache die Kompetenz des Bundes zu begründen sein.

Der revolutionären Partei in Dänemark, deren lange er
strebtes Ziel die Trennung des Herzogthums Schleswig von 
Holstein und Einverleibung in das Königreich Dänemark war, 
gelang es endlich im März 1848, sich der Negierung zu be
mächtigen und durch ein Königliches Patent vom 24. März 
1848 diese Trennung und Einverleibung zu prvklamiren.

Dies veranlaßte die Deutsche Bundesversammlung zu dem 
Beschluß vom 4. April 1848, wodurch sie Preußen die Leitung 
der militärischen Maßregeln gegen Dänemark übertrug und 
dasselbe ersuchte, das Vermittelungsgeschäft Namens des Deut
schen Bundes aus der Basis der unverkürzten Rechte Holsteins, 
nam entlich auch der staatsrecht l ichen V e r b i nd u n g  
mi t  Sch l eswi g ,  zu führen.

Schon in einem Briefe vom 24. März 1848 an den Her
zog von Au gusten bürg hatte Se. Majestät der König von 
Preußen sich bereit erklärt, die Rechte der Herzogtümer 
Schleswig-Holstein, nämlich

1) daß dieselben selbstständige Staaten sind,
2) daß sie fest mit einander verbundene Staaten sind,
3) daß der Mannsstamm in den Herzogtümern herrscht, 

gegen etwanige Uebergriffe und Angriffe mit den geeignetsten 
Mitteln zu schützen.

Die Dänen suchten mit Gewalt dem Patente vom 24 
März Geltung zu verschaffen, es bildete sich eine provisorische 
Regierung Schleswig-Holsteins, eine Schleswig-Holsteinische 
Armee, und die Feindseligkeiten begannen, weshalb unterm 12. 
April 1848 die Deutsche Bundesversammlung folgenden Be
schluß faßte:

1) daß, falls Dänischer Seits die Einstellung der 
Feindseligkeiten und die Räumung des Herzogtums 
Schleswig von den eingerückten Dänischen Trup
pen nicht erfolgt sein sollte, dies zu erzwingen sei, 
und das durch den Bu n d  zu schützende 
Recht Holsteins auf  die Un i on  mi t  Schles
wi g  zu wahren,

2) da nach ihrer Ueberzeugung die sicherste Garantie 
jener Union durch den Eintritt Schleswigs in den 
Deutschen Bund erlangt werden würde, Preußen 
zu ersuchen, bei dem Vermittelungs-Geschäfte mög
lichst auf jenen Eintritt hinzuwirken,
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3) sich dahin auszusprechen, daß der Bund die provi
sorische Regierung, welche sich mit Vorbehalt der 
Rechte ihres Herzogs und Namens desselben zur 
nothgedrungenen Verteidigung der Landesrechte 
konstituirte, als solche und in diesem Maße an
erkenne.

Die Preußischen Truppen rückten in die Herzogthümer 
und nach schnell einander folgenden Siegen bis Jütland vor, 
bis die Einmischung des Auslandes dem weiteren Vorrücken 
ein Ziel setzte, und zu dem Waffenstillstand von Malmö (26. 
J u li)  führte, die provisorische Regierung wich einer von einem 
Dänischen und einem Deutschen Reichskommissair gemeinschaft
lich eingesetzten Regierung.

Die inzwischen angebahnten Friedens-Verhandlungen schei
terten jedoch an dem Widerstände Dänemarks, welches im Fe
bruar 1849 zum 26. März desselben Jahres den Waffenstill
stand aufkündigte; die gemeinsame Regierung trat zurück und 
an ihre Stelle eine von der provisorischen Centralgewalt 
Deutschlands eingesetzte Statthalterschaft mit dem Mandat, die 
Regierung der Herzogthümer im Namen der Deutschen Reichs
gewalt, mit Vorbehalt der Rechte des Herzogs, bis zum Ab
schluß des Friedens zu führen.

Der Kampf entbrannte von Neuem, die Deutschen Waffen 
drangen siegreich bis weit in Jütland vor. Da schloß Preußen 
am 10. J u li 1849 mit Dänemark eine Waffenstillstands-Kon
vention nebst hinzugefügten Friedens-Präliminarien ab, wonach 
das Herzogthum Schleswig, was gesetzgebende Gewalt und 
Verwaltung betrifft, eine abgesonderte Verfassung ohne Ver
einigung mit der Krone Dänemark erhalten sollte, die Ordnung 
der Erbfolgefrage aber Vorbehalten wurde, wonach also Däne
mark alle die Ansprüche zugestanden wurden, deren Abwehr 
den Krieg veranlaßt hatte.

Für Schleswig wurde eine Verwaltungs-Kommission er
richtet, welche während der Dauer des Waffenstillstandes dieses 
Land im Namen des Königs von Dänemark regieren sollte, 
also faktisch die „ bis zum Abschluß eines Friedens " von der 
Centralgewalt eingesetzte Statthalterschaft in Schleswig besei
tigte. Dieselbe säumte nicht, die ihr eingeräumte Machtbefug- 
niß sofort dazu zu benutzen, um als Vorspiel des späteren 
Schicksals Schleswigs Deutsche Beamte geistlichen und welt
lichen Standes massenhaft abzusetzen, und Institute zu beseiti
gen, in denen die Verbindung der Herzogthümer bisher ihren 
Ausdruck gesunden hatte.

Es zeigte sich jedoch, daß auf Grund der Präliminarien 
vom 10. J u li 1849 zu keiner übereinstimmenden Auffassung 
und zu keinen Bestimmungen über die Verhältnisse der Herzog
thümer zu gelangen war, daß einerseits die Herzogthümer ihre 
Verbindung mit einander nicht aufzugeben fest entschlossen
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waren, andererseits Dänemark der politischen Union Schles
wigs mit Dänemark eine viel weitcrgehende Bedeutung gab, 
als Deutschland und Preußen derselben beigelcgt hatten. Auch 
der auf Anrathen des Berliner Kabinets im April 1850 von 
der Statthalterschaft zum dritten Male versuchte Weg der 
direkten Verständigung mit dem Landesherrn führte zu keinem 
Ziele; den Abgesandten wurde der Zutritt versagt. Preußen 
entschloß sich daher zu einem Frieden, welcher die streitige, den 
Grund des Krieges bildende Frage nicht erledigte und einer 
direkten Erledigung zwischen den Herzogthümern und Dänemark 
vor der Hand überließ.

Es entschloß sich dazu mit Rücksicht darauf, daß die 
Wiederaufnahme des Krieges künftig ebensowenig als bisher 
entscheidende Resultate liefern dürfte, daß, Deutschland aus
genommen. fast ganz Europa auf Dänemarks Seite stehe, und 
die Erneuerung des Krieges wahrscheinlich eine Europäische 
bewaffnete Intervention in ihrem Gefolge haben würde.

Die Preußische Regierung drückte der Statthalterschaft 
ihre Anerkennung über die versöhnliche Weise aus, in welcher 
die letzte Sendung der Vertrauensmänner nach Kopenhagen 
unternommen und geleitet sei, und stellte Schritte der Versöh
nung, welche von Kopenhagen aus den Herzogthümern gegen
über geschehen würden, in Aussicht, indem man dänischerseits 
wohl im Verlauf der letzten beiden Jahre die Ueberzeugung 
gewonnen haben werde, daß die Inkorporation Schleswigs 
einen unauslöschlichen Zunder innerer Unruhen entfalten 
würde, und unmöglich die großen Schwierigkeiten unerwogen 
lassen werde, welche ein Kampf mit den Herzogthümern in 
ihrer damaligen Verfassung für Dänemark darbiete.

Der Friede vom 2. Ju li 1850, zu dessen Unterhaltung 
Preußen unterm 20. Januar von der an die Stelle der pro
visorischen Centralgewalt getretenen interimistischen Bundes- 
Central-Kommission autorisirt war, besagt wörtlich:

A r t i k e l  III.
Les Haiites Parties contractantes se reservent tous 
les droits qui leur ont appartenus réciproqueraent 
avant la guerre.

Im  Art. IV. behielt sich die Krone Dänemark vor, die 
Intervention des Bundes anzurufen,

pour rétablier l’exercice de Son autorité legitime 
dans le Holstein, en coinrauniquant en rnérne temps 
Ses intentions sur la pacification du pays, 

und damit über den Inhalt der im Art. III. vorbehaltcnen 
Rechte kein Zweifel bestehe, erklärt der Preußische Bevollmäch
tigte in einer Deklaration vom 2. J u li 1850 ausdrücklich:

que la reservation general des droits, qui ont appar
tenus reciproquernent aux Hautes Parties contrac-
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tantes avant la guerre doive com prendre dans 
l’acceptation de la C onfederation aussi les droits, 
q u e lle  c’est reconn us par l’arrété de la D iete  de  
17. Septem bre 1846.

D i e  B u n d e s b e s c h l ü s s e  v o m  17. S e p t e m b e r  1846 
b i s  z u m  B e g i n n  d e r  F e i n d s e l i g k e i t e n  z w i s c h e n  
D e u t s c h l a n d  u n d  D ä n e m a r k  i m  J a h r e  1848  bildeten, 
wie die den Frieden begleitende Denkschrift besagt, die S u m m e  
des bestehenden Bundesrechtes, den status quo ante, au f  wel
chen zurückgegangen werden m uß te ,  nachdem es mißlungen 
w ar,  durch die in den P rä l im in a r ie n  aufgestellten Grundsätze 
einen ä n de rn ,  den allgemeinen Europäischen Verhältnissen 
vielleicht adäquateren Rechtszustand zu gründen.

D ie  in Aussicht gestellten S chr i t te  der Versöhnung von 
S e i t e n  D änem arks  bestanden in zwei Manifesten vom 14. J u l i ,  
die Unterwerfung Holsteins forderten, welches auch seine ver
meintlichen Rechtsansprüche sein möchten, und Zusam menberu
fung von Nolabeln , zur H älf te  D ä n e n  — zur H älf te  H o l 
steiner , ve rhe ißen , um  über die O rd n u n g  der Verhältnisse 
S c h le sw ig s  zu Holstein zu bera then , den Einzug des D ä 
nischen Heereö zur Besitznahme von Sch lesw ig  und eine 
Amnestie verkündigten.

S c h o n  vor E r la ß  dieser Manifeste w aren  Dänische 
T rup p e n  in S ch lesw ig  eingerückt. D ie  Preußischen Offiziere 
w urden  a u s  der S ch le sw ig  - Holsteinschen Armee abberufen, 
und diese, dadurch ihrer besten F ü h re r ,  ihres O b e r - B e f e h l s 
habers beraubt, durch die Ungunst der W it te ru n g  behindert, 
vermochte den Angriff der D ä n e n  nicht mit Erfolg zurückzu
weisen. D e r  größte Theil des Herzogthums S ch le sw ig  fiel 
in die H ä n d e  derselben.

Nachdem inzwischen sämmtliche Deutsche B u n d e s -R e g ie 
rungen  den Friedenstraktat vom 2. J u l i  ratifizirt ,  erging u n 
term 23. Oktober von S e i ten  des Preußischen M in is te r ium s 
die Aufforderung an die S ta tthalterschaft,  eine rein militat* 
rische W affenruhe eintreten zu lassen, um die fernere B eh and 
lung der Angelegenheit dem B u n d e ,  für welchen zu diesem 
Zwecke ein kompetentes O rg a n  gefunden werden müsse, zu 
überlassen. D ie  S tatthalterschaft  könne v e r t r a u e n ,  daß von 
S e i te n  eineö solchen O ^ a n s  auch j e d e s  d e m  B u n d e  u n d  
s e i n e n  e i n z e l n e n  G l i e d e r n  z u s t e h e n d e  R e c h t  v o l l e n  
S c h u t z  u n d  W a h r u n g  f i n d e n  w e r d e .

Unter demselben D a tu m  wurde von mehreren Deutschen 
Regierungen, welche sich in F rankfurt  a l s  B u n d e s -V e r s a m m 
lung konstituirt und auch den Königlich Dänischen Gesandten 
zugelassen hatten, beschlossen:

daß  die Feindseligkeiten einzustellen, die Holsteinischen 
T ruppen  südlich der Eider zurückzuziehen, eine B e u r 
laubung  derselben von mindestens zwei D ri t te ln  erfolge,
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eine Bundes - Kommission zu ernennen und der Ere- 
kutions - Ausschuß mit alsbaldiger Eröffnung seines 
Gutachtens über die möglicherweise nöthig werdenden 
eventuellen Erekutions-Maßregeln zu beauftragen,

und unterm 8. Oktober die Statthalterschaft ausgefordert, 
ihrerseits diesen Beschluß zur Ausführung zu bringen, mit 
dem Bemerken, daß die Bundesversammlung den be i F as
sung des Bundesbesch lu sses vom 17. S e p t e m b e r  
1846 e i ngenommenen S t a n d p u n k t  festhalte.

Die Statthalterschaft knüpfte mit der Königlich Preu
ßischen Regierung Unterhandlungen wegen des verlangten 
Waffenstillstandes an, lehnte jedoch daS von den in Frankfurt 
zusammengetretenen Regierungen gestellte Ansinnen ab, indem sie 
Bedenken trug, dieselben als ein berechtigtes Organ des Deutschen 
Bundes anzuerkennen, so lange die Königlich Preußische Re
gierung dieselben als solche nicht anerkannte.

I n  der Olmützer Konvention vom 28. November 1850 
verpflichtete sich auch die Preußische Regierung zu gemein
samen Schritten behufs Pacifikation Holsteins und zur Ab
sendung eines Kommissars.

Von Seiten Oesterreichs und der mit demselben verbun
denen Deutschen Regierungen erhielt der G raf von  M e n s -  
d o r f - P o u i l l y  unterm 28. Dezember 1850 eine Vollmacht, 
dahin gehend:

Nachdem die Deutsche Bundeö-Versammlung beschlossen 
hat, Uns die Vollmacht zu crtheilcn, die in der O l- 
mscher Punktation genannten Angelegenheiten nach 
Maßgabe der Bundesgesetze und der in  diesen 21 t u  
ael egenhei ten b e r e i t s  v o r l i egenden  B u n d e s -  
Beschlüsse,  zugleich unter Vorbehalt der Zuständig
keit und Rechte der Bundes-Versammlung zu reguliren, 
und nachdem Uns insbesondere daran gelegen ist, die 
Ausführung des von Seiner Majestät dem Könige von 
Preußen im Namen und Austrage des Deutschen Bundes 
mit der Krone Dänemark abgeschlossenen und von der 
BundeS-Versammlung ratifizirten Friedens - Vertrages 
in der Weise, wie solches in der gedachten (Olmützer) 
Punktation vorgesehen ist — die Zustimmung Seiner 
Majestät des Königs von Dänemark vorausgesetzt — 
zu bewirken, so ernennen W ir hiermit w.,

um in Gemeinschaft mit dem Königlich Preußischen 
Kommissar von der dortigen (Holsteinschen) Statthalter
schaft die Einstellung der Feindseligkeiten, die Zurück
ziehung der Truppen hinter die Eider und die Reduk
tion der Armee aus ein Drittheil der jetzt bestehenden 
Truppenstärke im Namen des Deutschen Bundes zu 
verlangen, auch im Weigerungsfälle zum Zwecke der
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alsdann durch gemeinschaftlich bestellte Streitfrage vor
zunehmenden Erekution alleS Erforderliche verfügen rc.

Von Seiten Preußens und dessen Verbündeten aber wurde 
der General-Major von T h ü m e n  mit der Vollmacht ver
sehen, mit dem von Oesterreich ernannten Kommissar über die 
zur endlichen und definitiven Regulirung der Holsteinschen An
gelegenheit zu treffenden Maßregeln in Berathung zu treten, 
auch nach erfolgter Verständigung darüber eine Uebereinkunft 
abzuschließen,

„indem W ir auf Unser Königliches Wort versprechen, 
dasjenige, was Unser genannter Kommissar auf Grund 
gegenwärtiger Vollmacht und in Gemäßheit der ihm 
ertheilten Instruktion verabredet und abgeschlossen haben 
w ird, zu genehmigen."

Die Kommissare erschienen am 2. Januar 1851 in Kiel 
und traten mit der Statthaltschaft in Unterhandlung.

Am 6 Januar 1851 stellten sie außer den in der ersteren 
der beiden Vollmachten ausgedrückten Forderungen noch die der 
Auflösung der Landes-Versammlung und gaben dabei die 
Versicherung:

„daß der Zweck unseres Wirkens die Herstellung eines 
Zustandes ist, welcher dem Bunde erlaubt, d ie  Rechte 
des H e r z o g t h u m s  und das a l t he r kömml i ch  
berecht i gte V  e r h ä l t n i ß zwischen Ho l s t e i n  
und S c h l e s w i g  zu wahren."

I n  einer Sitzung vom 7. Januar gab der Königlich 
Preußische Kommissar auf die Frage der Statthalterschaft:

wie die Herstellung des altherkömmlich berechtigten 
Verhältnisses Holsteins zu Schleswig zu verstehen sei, 

die Erklärung zu Protokoll:
daß der s t a t us  a n t e  b e l l u m  vom Deutschen Bunde 
wieder hergestellt werden solle, ohne aber im Stande zu 
sein, näher anzugeben, was hierunter zu verstehen sei.

Die Statthalterschaft stellte die Frage, ob man sich den 
Anforderungen der Kommissare fügen solle oder nicht, zur Ent
scheidung der Landes-Versammlung, und diese faßte in der 
Nacht vom 10. zum 11. Januar den Beschluß:

mit Rücksicht auf die Zusicherungen der Kommissare 
nachzugeben.

Die Statthalterschaft erließ eine Proklamation, mit deren 
Inha lt sich die Kommissare ausdrücklich einverstanden erklärten, 
dahin:

Schleswig-Holsteiner!
Der Friedens-Vertrag vom 2. J u li 1850 erkannte die 
Rechte unseres Landes vom Neuem an und überließ es 
den Herzogthümern, diese Rechte mit eigener Kraft zu 
schützen. Nachdem nun der Deutsche Bund beschlossen 
hat, den Frieden durchzusühren, mit der Verheißung,
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das  Recht Holsteins und  das  altherkömmlich berechtigte 
V erhä l tn iß  zwischen Holstein und S ch le sw ig  zu w a h 
ren. w a r  die S tatthalterschaft  verpflichtet, die Einste l
lung der Feindseligkeiten anzuordnen und hat die Landes
rechte unter den Schutz des Deutschen B u n d e s  ge
stellt u. f w.

D ie  Landcs-Versammlung wurde, nachdem sie die d ringend
sten Arbeiten erledigt hatte, am 17. J a n u a r  v e r tag t ,  u n d  am 
1. F eb rua r  legte die S ta tthalte rschaft  die R egierung in  die 
H ände  der Kommissare nieder. Dieselben, in Gemeinschaft mit 
e i n e m  Dänischen Kommissar, hoben d as  Staatögrundgesetz vom 
15. Septem ber 1848 nebst Zubehör auf  und setzten eine oberste 
Civil-Behörde fü r d a s  Herzogthum Holstein mit der B efugn iß  
ein, alle seit 24. M a r z  1848 erlassenen V erordnungen und 
V erw altungsm aßregeln  —  unbeschadet privatrechtlicher V er
hältnisse — aufzuhcben.

D a s  Herzogthum Holstein wurde von Deutschen T ru p p e n  
besetzt und eS begannen die V erhandlungen zwischen der K ön ig 
lich Preußischen und Kaiserlich Oesterreichischen Reg ierung  
einerseits und der Königlich Dänischen Regierung anderer
seits, bei denen namentlich von der Königlich Preußischen 
Regierung noch in der Depesche vom 30. Dezember 1851 der 
S tan d p un k t  festgehalten wurde, daß, insoweit d a s  Deutsche 
Herzogthum Holstein a u s  gemeinsamen R echts-V erhäl tn issen  
der Herzogthümer Holstein und S ch le sw ig  Ansprüche a u f  die 
Aufrechthaltung solcher Verhältnisse habe, dieselben Gegenstand 
der Verständigung zwischen den Deutschen M ächten  und  der 
Krone Dänem ark  seien; daß S ch le sw ig  a ls  ein abgesonderter, 
weder in Verfassung noch V erw a l tu n g  dem Königreiche D ä n e 
mark zu inkorporirender Theil  der Dänischen G e sa m m t-M o n ar-  
chie bestehen solle, und daß in Sch le sw ig  eine den Bedürfnissen 
und der vor 1848 bestandenen Verfassung des Landes ent
sprechende ständische V ertre tung  stattfinden werde, die Form 
und Zusammensetzung dieser V ertre tung  aber mit den nach 
M aß ga b e  der V erordnungen von 1831 und 1834 wieder zu
sammenzuberufenden P r o v in z i a l - S t ä n d e n  zu berathen sei.

D e n  vorläufigen Abschluß dieser V erhandlungen bildete 
d a s  Dänische P a te n t  vom 28. J a n u a r  1852 und der B u n d e s -  
Beschluß vom 29. J u l i  desselben J a h re s .

I n  dem P a ten te  wird die Verb indung  der verschiedenen 
Theile der Monarchie zu einem wohlgeordneten G anzen ,  zu
nächst im W ege der V erw a l tu n g  der gemeinschaftlichen Ange
legenheiten festgesetzt und demnächst die E in füh rung  einer 
gemeinschaftlichen Verfassung zum Zwecke der B ehand lung  
der gemeinschaftlichen Angelegenheiten in Aussicht gestellt.

D ie  Departem ents des A usw ärt igen ,  des Krieges, der 
M a r in e ,  der Finanzen, mit Einschluß des M ü n z -  und P os t 
wesens, der Zo ll- ,  H a n d e l s -  und  Schifffahrtssachen, werden
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zu gemeinsamen Angelegenheiten erklärt, die des Kultus, der 
Justiz und des Innern einem besonder» Minister für Holstein 
und Lauenburg, und einen für Schleswig, beide nur dem 
Könige verantwortlich, übergeben. Die bisherige politische 
Verbindung zwischen Holstein und Schleswig wurde gelöst; 
als gemeinschaftliche Angelegenheiten der Herzogtümer nur 
noch erklärt:

die nicht politischen Einrichtungen und Anstalten, nament
lich die Universität zu Kiel, die Ritterschaft, der Schles- 
wig-Holsteinsche Kanal, das Branv-Versicherungswesen, 
die Stras-Anstalten, das Taubstummen-Jnstitut und die 
Irren-Anstalt.

Die SchleSwig-Holsteinsche Kanzlei und Schleswig-Hol- 
steinsche Regierung wurden aufgehoben und der Jurisdiktions- 
Bezirk des Ober-Appellationsgerichts in Kiel definitiv auf 
Holstein und Lauenburg beschränkt.

Holstein und Schleswig sollen jedes eine ständische Ver
tretung mit beschließender Befugniß erhalten; die betreffenden 
Gesetz-Entwürfe sollen den Provinzialständen zur Begutachtung 
vorgelegt werden.

Der für Schleswig auszuarbeitende Entwurf soll die erfor
derlichen Bestimmungen enthalten, um der Dänischen und 
Deutschen N a t io na l i t ä t  vö l l i g  gl ei che Berechtigung 
und kräft igen Schutz zu verschaffen und zu sichern.

Eine dieses Patent begleitende Depesche der Dänischen 
Regierung vom 29. Januar 1851 erklärt noch die Überein
stimmung des Königs von Dänemark mit der Auffassung der den 
Höfen von Berlin und Wien kundgegebenen Absichten, nament
lich auch, was die N ich t - Inko rpo ra t ion  Schleswigs 
in das Königreich betrifft.

Der Bundesbeschluß vom 29. Juli 1852 erkennt die Be
stimmungen der Bekanntmachung vom 28. Januar, soweit die
selben die Angelegenheiten der Herzogtümer Holstein und 
Lauenburg betreffen, auch nach Lage der Sache der verfas
sungsmäßigen Prüfung und Beschlußfassung des Deutschen 
Bundes unterliegen, als den Gesetzen und Rechten des Bun
des entsprechend an, ertheilt der bewirkten Beilegung der seit
herigen Streitigkeiten zwischen Dänemark und dem Deutschen 
Bunde die vorbehaltene definitive Genehmigung, und spricht 
die Ueberzeugung aus, daß der König von Dänemark auch in 
Zukunft in demselben gerechten und versöhnlichen Geiste, von 
welchem die Bekanntmachung Zeugniß gebe, über Aufrechthal
tung und fruchtbringende Entwickelung der in Seinen Deut
schen Bundeslanden gesetzlich bestehenden Einrichtungen, sowie 
die Stellung wachen werde, welche diesen Landen in ihrer 
Verbindung mit den übrigen Theilen der Monarchie zu
komme.

Eingeleitet wurde dieser Beschluß durch eine Darlegung
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der G e san d ten  Oesterre ichs u nd  P r e u ß e n s ,  in welcher dieselben 
anerkennen, daß  der F r ie d en s  - V e r t r a g  vom 2. J u l i  1 8 5 0  die 
G r u n d la g e  fü r  die E r le d ig u n g  der Angelegenheit  bilde, und  
daß  durch diesen F r i e d e n s - V e r t r a g  beiden T hei len  einfach die 
Rechte Vorbehalten seien, die ihnen vor  dem Kriege gegenseitig 
zugestanden hä tten ,  jedoch nicht verkennen, daß  die Zustände ,  
die vor dem A u sb ru ch e  des K r ieg es  bestanden h ä t t e n ,  nicht 
m ehr unbeding t  den M a ß s t a b  zur R eg e lu n g  der mehrfach v e r
änder ten  V erhältn isse  da rb ie ten  könnten. S i e  sprechen die 
Zuversicht a u s ,  daß ,  bei r e r  P r ü f u n g  der einzelnen B est im 
m u n g en  der Königlich D än isch en  B ekann tm achung  vom 28. J a 
n u a r ,  die Deutschen R e g ie ru n g en  nicht den M a ß s t a b  der A u f 
regung,  wie sie sich in einer tief bewegten Zeit ,  namentlich 
auch in  B ezug  a u f  die vorliegende F ra g e  geltend gemacht, 
sondern den der ruh igen  W ü r d ig u n g  wirklicher Rechte und 
gegebener Verhältn isse  anlcgen w ü rd en .  D e r  E r k lä r u n g  deS 
D änischen  G esand ten  vom 7. S e p te m b e r  1 8 4 6  legen sie die 
D e u tu n g  unter,  daß  dadurch nicht unzweife lhafte  S o u v e r a i -  
ne tä ts rech te  Lurch bestimmte, von dem Wechsel der Umstände 
u nd  den späteren Ereignissen u n a b h ä n g ig e  Verbindlichkeiten 
beschränkt sein sollten, daß  namentlich die Gemeinschastlichkeit 
der öffentlichen Rechtsverhäl tn isse  der H e r z o g t ü m e r  z w a r  ganz 
so, wie  sie d a m a l s  innerha lb  des G e s a m m t - V e r b a n d e s  der 
M o n a rch ie  a ls  R egel  bestanden, nicht aber  a l s  ein grundgesetz
liches Recht der H e r z o g t ü m e r  anerkann t  sei, un d  daß  der 
Bundesbesch luß  vom 17. S e p te m b e r  1 8 4 6  einfach eine B e r u f u n g  
a u f  diese E r k ä ru n g  enthalte, nicht aber a u f  einer P r ü f u n g  bestrit
tener Rechte oder auch n u r  der Zuständigkeit  des B u n d e s  
zu ihrer  E ntscheidung beruht h ab e :  daß  m ith in  die B e k a n n t 
m achung vom 28 .  J a n u a r  nicht im W iderspruche  mit dem 
Z ustande  vor  dem Kriege stehe.

H ervorzuheben  ist noch die Auffassung in  dieser D a r 
legung, daß der W iders tand  im Herzog thum  Holste in  —  also 
auch der von den Deutschen M ä c h te n  gegen D ä n e m a r k  zur 
Unterstützung dieses W id e rs tan d es  geführte Krieg  —  ein u n g e 
rechtfertigter gewesen sei.

D e r  Beschluß w urde  mit 14  S t i m m e n  gegen 3 gefaßt. 
D i e  3  dissentirenden S t i m m e n  —  die Großherzoglich  u nd  H e r 
zoglich Sächsischen H ä u s e r  —  O ld e n b u rg ,  A n h a l t  u n d  S c h w a r z 
burg  — un d  die freien S t ä d t e  bean trag ten  die Niedersetzung 
eines P rü f u n g s - A u s s c h u s s e s ,  indem der G esand te  für  S a c h se n -  
K oburg  un d  G o th a  noch ausdrücklich gegen die Bezeichnung 
des bewaffneten W iders tandes  H ols te ins ,  a l s  e ines unberech
tigten, V e r w a h r u n g  einlegte.

A ber  auch von den 14 konsentirenden S t i m m e n  m otiv ir ten  
B a y e r n  und  B a d e n  ihre Abstim m ung ausdrücklich dam it ,  daß  
sie die A r t  der B e ilegung  der S tre i t ig k e i ten  a l s  vollendete 
Thatsache  ansähen  u n d  bedauerten, daß  es unmöglich gewesen,
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die Lage der Herzogthümer besser zu wahren, die Königlich 
Sächsische, Hannoversche und Großherzoglich Hessische Negie
rung im Wesentlichen übereinstimmend damit, daß sie das 
Werk der Ausführung des Friedens-Vertrages vom 2. J u li 
1850 noch nicht für abgeschlossen betrachteten und der weiteren 
Entwickelung desselben am Bunde entgegensähen.

Inzwischen war in dem sogenannten Londoner Traktate 
vom 8. M a i 1852 für den Fall des Aussterbens der jetzt 
regierenden Königlichen Linie das Erbfolgerecht in die gegen
wärtig unter dem Scepter S r. Majestät des Königs von 
Dänemark vereinigten Lande, mit Ausschluß der für Schles
wig-Holstein näher berechtigten Augustenburgischcn Linie, für 
den Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg- 
Glücksburg und dessen eheliche Descendenz von Dänemark, 
Oesterreich, Frankreich, England, Preußen, Rußland und 
Schweden anerkannt.

Der Deutsche Bund hat dieses Protokoll nicht genehmigt, 
steht also den Erbansprüchen der Agnaten gegenüber auch for
mell noch auf dem Boden des Beschlusses vom 17. Septem
ber 1846.

Aus der vorstehenden Darstellung ergiebt sich, daß
1) in dem Frieden vom 2. J u li 1850 der Rechtszustand 

vor dem Kriege Vorbehalten,
2) die Kommissarien der Deutschen Großmächte im Sinne 

dieses Friedens mit den von der obersten Bundesbehörde 
eingesetzten Repräsentanten der Herzogthümer Schles
wig und Holstein verhandelt und denselben die Zusiche- 
rung gegeben haben, der Deutsche Bund werde den 
Rechtszustand vor dem Kriege wiederherstellen, die 
Rechte Holsteins und dessen altherkömmlich berechtigtes 
Verhältniß zu Schleswig wahren,

3) diese Zusicherungen die Bedingung gewesen sind, unter 
welcher die Repräsentanten der Herzogthümer den 
Forderungen der Kommiffaire Folge leisteten und das 
Land entwaffneten,

und erscheint die Auffassung der Petenten wohl berechtigt, daß 
die Herzogthümer damit das Recht erworben, die V e r w i r k 
l i chung j ener  Z u  siche r u n g  en von denen zu erwarten, 
denen sie u n t e r  eben j en e r  B e d i n g u n g  ihr Wohl und 
Wehe vertrauensvoll überantwortet hatten.

Was ferner den Rechtszustand vor dem Kriege betrifft, so 
ist derselbe anerkannt in den Bundesbeschlüssen vom 17. Sep
tember 1846 und 4. und 12. April 1848, und der Beschluß 
vom 17 September 1846 hat sein? Grundlage in der Erklä
rung des Dänischen Gesandten vom 7. September 1846. Eine 
unbefangene Auffassung kann nicht in Zweifel darüber sein, 
daß alle diese Beschlüsse, auch der von 1846, — welcher keines- 
wcgeö in einer tiefbewegten Zeit gefaßt war —  die Rea l -
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u n i o n  d e r  H e r z o g t h ü m e r  S c h l e s w i g  u n d  H o l s t e i n  
al s  deren Recht anerkennen.

Ebenso unzweifelhaft aber ist es, daß jenes Königlich 
Dänische P ro g ra m m  vom 28. J a n u a r  1852 nicht dem status 
ante bellum, dem altherkömmlich berechtigten V crhäl tn iß  H o l 
steins zu S ch le sw ig ,  entsprach, und wenn dessenungeachtet die
sem P ro g ra m m  die Genehm igung ertheilt ist, trotzdem, daß die 
Deutschen W affen  siegreich a u s  dem Kampfe fü r  die Herzog
thümer hervorgegangen sind, so kann dies n u r  in der dam ali
gen veränderten Auffassung der Verhältnisse, wonach d a s  V er
fahren des durch die R evolu t ion  gedrängten, von ihr geleiteten 
Dänischen K ön ig thum s zu einem legitimen, die a u f  historischem 
Rechte beruhenden Ansprüche der Herzogthümer zu revolutio
nären  gestempelt wurden, und in dem lähmenden Einflüsse deS 
A us landes  seine Erklärung  finden.

D ie  P e ten ten  führen aber weiter aus ,  daß selbst die Z u 
sicherungen in dem P a te n te  vom 28. J a n u a r  1852 von der 
G efam mt - S ta a tsv e rfa ssu n g  und der S pez ia l  - Verfassung fü r 
Sch lesw ig  verleugnet seien, und daß d i e  A u s f ü h r u n g  die
ser Verfassungen dann noch weit hinter dem, w a s  mit ihnen 
in  Aussicht gestellt w ar,  zurückgeblieben, daß im weiteren V e r
lauf der Zeit immer neue V erfassungs-E rpcr im en te ,  die S e i 
tens der Königlich Dänischen Regierung gemacht seien, den 
status ante bellum noch weiter an tiqu ir t  und zu verdunkeln 
versucht hätten, und Daß dies geschehen sei und  noch geschehe, 
a l s  wenn die Krone D änem ark  über Sch lesw ig  vollkommen 
nach Belieben und durch keinerlei Bedingungen und Verpflich
tungen gehemmt, zu schalten habe, d a s  sei a u s  z a h l r e i c h e n  
o f f i z i e l l e n  A k t e n  bekannt und bedürfe keines weiteren 
Nachweises.

W a s  au f  nicht o f f i z i e l l e m  W e g e  über die d a ra u s  er
wachsenen Zustände in Schlesw ig ,  namentlich

über die Verfolgung der Deutschen Kirchen- und S chu l-  
sprache, über d a s  gewaltsame Verfahren gegen die
jenigen, welche nicht D ä n e n  werden, sondern SchleS- 
wiger bleiben wollen, über die Beseitigung aller D e u t 
schen und Deutsch gebildeten Beamten, über die völlig 
ungemessene H and h ab un g  der P olize igew alt ,  über die 
vollständige Scheidung S c h le sw ig s  von Holstein, nicht 
blos in der Gesetzgebung und V e rw a l tu n g ,  in allen 
öffentlichen Rechtsverhältnissen, sondern auch in den 
sozialen Beziehungen, wie landwirthschaftliiPen und 
Kunstvereinen, ja  zum Theil im privaten Verkehr, 

kurz, was über die n u n  zehnjährige M iß reg ie rung  dieses Lan
des bekannt geworden sei, d a s  scheine in der T h a t  von der 
A rt  zu sein, daß diejenigen, welche mitgewirkt haben, die H er
zogthümer der landesherrlichen G e w a l t  zurückzugeben, sich ver-
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anlaßt sehen müßten, zu untersuchen, ob ihre Fürsorge für das 
landesherrliche Wohl nicht mißbraucht worden sei.

ES mag hier daran erinnert werden, daß unterm 1. Ju li 
1854 eine Verfassung Holsteins, ohne die Provinzialstände des 
gedachten Herzogthums darüber zu hören, ferner unterm 2. Ok
tober 1855 eine Gesammt-Staatöverfassung für das Königreich 
Dänemark, nebst einem Gesetze über die Wahlen zum Reichs
rath publizirt, und am 23. Juni 1856 eine Bekanntmachung, 
eine nähere Bestimmung der besonderen Verhältnisse Holsteins 
betreffend, erlassen, den Ständeversammlungen der Herzog
tümer aber Dänischer Seits die Kompetenz abgesprochen und 
nicht gestattet wurde, diese Gesammt-Staatsverfassung in den 
Bereich ihrer Berathungen zu ziehen.

Auf eine Beschwerde der Lauenburgschen Stände faßte 
die Bundes-Versammlung am 11. Februar 1858 den Beschluß, 

daß sie das Verfassungs - Gesetz für die Dänische 
Monarchie vom 2. Oktober 1855, insofern dasselbe auf 
die Herzogtümer Holstein und Lauenburg Anwendung 
finden solle, die Verordnung vom 1. Ju li 1854, be
treffend die Verfassung Holsteins, insofern die Bestim
mungen derselben dem Beirath der Provinzialstände 
des gedachten Herzogthums nicht unterbreitet worden, 
sowie die Bekanntmachung vom 23. Juni 1856, als 
in verfassungsmäßiger Wirksamkeit stehend, nicht an
erkennen könne.

Erst nachdem durch Beschluß vom 12. August desselben 
Jahres die Dänische Regierung auf Grund des Artikel 3 der 
Erekutions - Ordnung aufgefordcrt w ar, innerhalb einer 
gestellten Frist der Bundes - Versammlung solche M it
theilungen zu machen, welche die Ausführung des Beschlusses 
vom 11. Februar sicher stellten, hob dieselbe unterm 
6. November 1858 die Gesammt - Sraatsverfassung für 
die Herzogtümer Holstein und Lauenburg, die §§. 1 
bis 6 der Verordnung vom 1. Ju li 1854 und die Bekannt
machung vom 23. Juni 1856 auf, und berief die Holstein# 
sche Stände-Versammlung auf den 3. Januar 1859, um ihre 
Wünsche und Anträge in Bezug auf die Ordnung der ver
fassungsmäßigen Stellung Holsteins in der Gesammt-Monar- 
chie auf der durch die Kundmachung vom 28. Januar 1852 
gegebenen Grundlage auszusprechen.

Den durch das Ausscheiden der Holsteinschcn Mitglieder 
auf 60 zusammengeschrumpften Reichsrath trug man kein Be
denken, durch Ministerial - Reskript als ferner für die gemein
schaftlichen Angelegenheiten (mit Ausnahme Holsteins) zustän
dig zu erklären. Verfassungswidrig normirte der Präsident 
die Beschlußfähigkeit der Versammlung dieser veränderten Zahl 
entsprechend.

Die Holsteinschen Stände wiesen die Gesammt-Staats-
2
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Verfassung zurück und machten innerhalb des ihnen gestatteten 
beschränkten K om petenz-G eb ie tes  ihre Vorschläge; die D ä n i 
sche R eg ierung  v e rw arf  jedoch dieselben, und erließ n u n  am 
23. Septem ber 1859  eine V erfügung, durch welche den Hol-  
steinschen S tä n d e n  während der D a u e r  deS P ro v is o r iu m s  
gestattet w i r d , sich über gemeinschaftliche Angelegenheiten zu 
äußern, und neue V erhandlungen  in Aussicht gestellt werden. 
D em  B undes tage  machte sie am 2. November die M i t t e i l u n g :  

es sollten Abgeordnete für d a s  Herzogthum Holstein 
mit Vertretern  der übrigen Theile der M onarch ie ,  in 
gleicher Z ah l  von der Holsteinschen P ro v in z ia l -S tä n d e -  
V ersam m lung und von dem Reichsrath gew ählt ,  B e 
hufs einer gemeinsamen Verhandlung zusammentreten, 
in  welcher die verschiedenen Gesichtspunkte über die 
zweckmäßigste O rd n u n g  der gemeinschaftlichen Ange
legenheiten durch eine erschöpfende und freie A u s 
wechselung der Gedanken und Wünsche sich in eine 
mehr übereinstimmende und gemeinsame Ansicht ver
einigen können.

Am 8 M ä rz  dieses J a h r e s  endlich beschloß die B u n d e s -  
V ersam m lung, m it alleinigem Dissens von D änem ark  und 
L urem burg :

daß in den bisherigen M a ß nah m en  der Königlich D ä 
nischen Regierung die E r fü l lung  des B u n d e s - B e 
schlusses vom 11. F ebruar  1858 zu vermissen, mit 
Rücksicht a u f  die Note vom 2. November 1859  aber 
von Bundeserekution vorläufig abzusehen, bis zur 
Herstellung eines definitiven, den Zusicherungen von 
1851 und 1852 entsprechenden Verfassungszustandes 
aber hinsichtlich der Bestimmungen über die G egen
stände, welche a l s  allgemeine oder a l s  besondere A n 
gelegenheiten betrachtet werden sollen, der T en o r  der 
Bekanntmachung vom 28. J a n u a r  1852  ausschließlich 
maßgebend sei, und alle Gesetzes - V o r la g e n ,  welche 
dem Reichsrathe zugehen, auch den S tä n d e n  der H e r-  
zogthümer Holstein und  Lauenburg vorgelegt werden, 
und kein Gesetz über gemeinschaftliche Angelegenheiten, 
namentlich auch in Finanzsachen für die Herzogthü- 
mer, ohne Zustimmung der S tä n d e  erlassen werde, 
daß ferner der Absicht der Zusammenberufung von 
Delegirtcn un ter  der B e d ingung  nicht entgegcngetreten 
werde, daß,

a) dem P r in z ip  der V ere inbarungen  von 1851 
bis 1852 entsprechend, diese V erhandlungen 
mit Delegirtcn  der gesetzlichen S pez ia l  - V e r 
tretungen sämmtlicher Landestheile stattfinde, 
und

b) dieselbe möglichst beschleunigt werde.
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Dies ist in kurzen Zügen der Gang, welchen die Ange
legenheit der Herzogtümer Schleswig und Holstein bis zum 
gegenwärtigen Augenblicke genommen hat. Faßt man unter 
Zugrundelegung desselben den Antrag der Petenten ins Auge, 
|o ergiebt sich unleugbar in demselben eine Inkorrektheit, welche 
jedoch nach der Auffassung der Kommission nicht dem Jdeen- 
gange, sondern nur der Redaktion zur Last fällt. I n  dem 
ersten Passus des Antrages werden nämlich Verhandlungen 
erwähnt, welche im Januar 1851 mit der Königlich Däni
schen Regierung gepflogen und in denen gewisse Bedingungen 
in Betreff des Herzogtums Schleswig festgestellt sein sollen. 
I n  der That sind aber weder in Motiven des Antrages solche 
Verhandlungen allegirt, noch haben solche überhaupt stattge
funden. Vielmehr wurde im Januar 1851 nur zwischen den 
Bundes-Kommissarien und der Schleswig-Holsteinschen Statt
halterschaft verhandelt. Daß es nun die Absicht der Petenten 
gewesen sei, die der Statthalterschaft von den Kommissarien 
gegebenen Zusicherungen auch f o r me l l  als die einzige Basis 
fernerer Aktion hinzustellen und damit die im Laufe deS Jah
res 1851 zwischen der Preußischen und Oesterreichischen 
Regierung einerseits und der Dänischen Regierung anderer
seits gepflogenen diplomatischen Verhandlungen, 'welche zu 
dem Patente vom 28. Januar und dem Bundesbeschluß vom 
29. Ju li 1852 führten, resp. diesen Bundesbeschluß selbst ein
fach zu ignoriren, läßt sich weder aus dem Antrage selbst, 
noch aus den Motiven der Petition folgern. Daß mithin 
die Petenten dem jetzigen Ministerium hätten die Zumuthung 
machen wollen, einen staatsrechtlichen Akt, welcher unter M it
wirkung des früheren Ministerii zu Stande gekommen, aus 
dem Grunde einfach als nicht eristent zu betrachten, weil es 
die demselben zum Grunde liegende Auffassung nicht theilt, 
eine solche Annahme findet in der Petition keinerlei Anhalt. 
Es laßt sich vielmehr aus derselben unzweifelhaft entnehmen, 
daß unter den Bedingungen, welche die Königlich Dänische 
Regierung in Betreff des Herzogthums Schleswig übernom
men, um wieder in den Besitz des Herzogthums Holstein zu 
gelangen, die verstanden sind und nur verstanden werden kön
nen, welche sich aus dem Gesammtinhalte der mitgetheilten 
Verhandlungen deS Jahres 1851 und 1852 ergeben. Die 
Kommission trug kein Bedenken, dem Antrage der Petition 
diese Deutung zu geben, hielt aber um so mehr für erforder
lich, dieselbe klar auszusprechen, als der von ihr zu stellende 
Antrag auf der Auffassung, welche ihm die Kommission giebt, 
beruht, durch diese Auffassung aber alle demselben aus der 
Redaktion des Antrages der Petenten entgegenzusetzende Ein
wendungen erledigt werden.

Daß aber in ver That die Dänische Regierung ihren 
Zusicherungen in dem vom Deutschen Standpunkte aus in

2 *
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den Verhandlungen des Jahres 1851 seine Erläuterung fin
denden Patente vom 28. Januar 1852, namentlich dem Ver
sprechen der Nicht - Inkorporation Schleswigs, ver Gleichbe
rechtigung der Nationalitäten nicht nachgekommcn ist, wird 
schon nach den oben gegebenen Andeutungen, nach Allem, was 
über die Zustände Schleswigs allgemein bekannt geworden 
ist, kaum eines weiteren Nachweises bedürfen. Schleswig ist 
faktisch dem Königreich inkorporirt. Wie aber die Dänische 
Regierung systematisch auf eine Unterdrückung der Deutschen 
Sprache und Deutschen Geistes hinarbeitet, das beweisen noch 
neuerdings die Verhandlungen der Schleswigschen Stände, 
welche von Januar bis März dieses Jahres in Flensburg 
getagt haben.

Die Summe dieser Verletzungen zu konstatiren, dieselben 
zu präzisircn, liegt vorläufig außer der Absicht der Petenten. 
Dieselben verlangen vielmehr in dem ersten Passus ihrer An
träge nur:

daß die Königliche Staats-Regierung Kenntniß davon 
nehmen möge, ob und in  w ie we i t  die in den ge
dachten Verhandlungen in Betreff des Herzogthums 
Schleswig festgestellten Bedingungen in Ausführung 
gekommen,

indem sie es mit dem vollsten Vertrauen zu Sr. Majestät Re
gierung unterlassen, Vorschläge zu machen, in welcher Form 
dieselbe sich über die öffentlichen und Rechtszustände in 
Schleswig offizielle Kunde schaffen und konstatiren wolle, daß 
dieselben den mehrerwähnten vertragsmäßigen Bestimmungen 
nicht entsprechen.

Daß durch das Patent vom 28. Januar und den Bun
desbeschluß vom 29. Ju li 1852 die Angelegenheiten des Her- 
zogthumS Schleswig außer dem Bereich fernerer Entschließun
gen und Einwirkungen der Preußischen Regierung gesetzt 
seien, wie geflissentlich von denen behauptet wird, welche dem 
Preußischen Einfluß entgegen zu wirken suchen, wird deutlich 
durch den Bundesbeschluß vom 8. März d. I .  widerlegt, wel
chem auch die Preußische Regierung zugestimmt hat. Wenn 
auch nur Holstein und Lauenburg Bcstandtheile des Deutschen 
Bundes sind, so ist doch niemals von der Preußischen Regie
rung der Anspruch Holsteins auf ein Verhältniß zu dem Her
zogthum Schleswig tn Abrede gestellt und auf Grund dieses 
Verhältnisses die Kompetenz zur Wahrung der Deutschen 
Interessen im Herzogthum Schleswig stets in Anspruch ge
nommen.

Is t somit, wie geschehen, eine wirkliche Verletzung dieser 
vorbehaltencn Interessen überhaupt dargethan, so kann jener 
erste Passus des Antrages in der Interpretation, welche die 
Kommission demselben gegeben, für wohlbegründet angesehen 
werden.
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H a t  demnächst die Königliche S ta a t s - R e g i e r u n g  in vol
lem Umfange davon K enn tn iß  genommen, wie wenig die fest- 
gestellten B ed ingungen von S e i ten  der Königlich Dänischen 
R eg ie rung  ausgeführt  worden sind, so wird es keiner A nre
gung  S e i t e n s  der LandeSverlretung bedürfen, Deutsches Recht 
in dieser Beziehung wirksam zu schützen; aber es wird der 
S t a a t s  - Regierung bei ihren h ierauf gerichteten Bestrebungen 
einen Rückhalt und fü r mögliche Even tuali tä ten  eine S icher
heit geben, durch einen Ausspruch der Landesvertretung der 
Zustimm ung des Landes vergewissert zu sein. W ohl in keiner 
anderen F rage  sind die Wünsche des Deutschen Volkes ein- 
müthiger, a l s  für die S a c h e  der Deutschen Hcrzogthümer, der 
Unwille mächtiger, a l s  gegen die A nmaßungen des Dänischen 
Volkes. W ie  sehr m an auch den ungünstigen Zeitverhältnissen 
Rechnung t r ä g t ,  welche ein zeitweises und theilweises Abwei
chen von dem ursprünglich gestellten P rogram m e herbeigeführt 
haben, um  so mehr verlangt d as  Gerechtigkeitsgefühl des V o l 
kes ein Zurückkehren zu jenem P rog ram m e. Unterliegt es n u n  
keinem Zw eife l ,  daß m a t e r i e l l  die althergebrachten Rechte 
des Herzogthumö S ch le sw ig  aller Unterdrückungen derselben u n 
geachtet fortleben, so hat auch die Dänische Regierung f o r 
m e l l  der Preußischen die Berechtigung gegeben, auf den durch 
d a s  P a t e n t  vom 28. J a n u a r  und  den Bundesbeschluß vom 
29. J u l i  1852 verdunkelten Rechtsstandpunkt zurückzugehen, 
d a s  Verfaffungsrecht des H erzogthums Holstein, namentlich 
dessen R e a l - U n i o n  mit dem Herzogthum Sch le sw ig  und die 
Persona l-U nion  beider mit dem Königreich D änem ark ,  indem 
sie wesentliche Bedingungen des Beschlusses vom 29. J u l i  u n 
erfüllt gelassen hat.

Diese E rw ä g u n g e n  veranlaßten zu dem Antrage,
die P e t i t ion  der Königlichen S ta a t s - R e g i e r u n g  zur 
Berücksichtigung zu überweisen.

D a m i t  jedoch über die T ragw eite  dieses A ntrages  nicht 
n u r  die G rü n d e ,  welche die Kommission zu demselben veran
laßt, Aufschluß geben, die oben gerügte Inkorrektheit des A n 
trages  der P e ten ten  vielmehr auch durch den Tenor des A n 
trages der Kommission beseitigt werde, wurde folgende Fassung 
vorgeschlagen:

die P e t i t ion  der Königlichen S ta a tS -R e g ie ru n g  in dem 
S i n n e  zur Berücksichtigung zu überweisen:

daß dieselbe aufgefordert werde, Kenntniß davon 
zu nehm en , ob und in wie weit die in  den V e r 
handlungen von 1851 und 1852 mit der K önig
lich Dänischen R eg ierung  in Betreff des Herzog- 
thumS S ch le sw ig  festgestellten Bed ingungen  in 
A us füh rung  gekommen, 

und  daö Erforderliche zu veranlassen,
d a ß ,  falls  dieselben u n ausgefüh r t  gelassen ode?
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überfahren worden, die von der Krone Preußen 
mit garantirte Erfüllung derselben endlich stattfinde.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten äußerte 
sich hierauf dahin:

Die Regierung theile im vollsten Maße die Gesinnung 
und die Theilnahme, welche sich in der Petition für Schles
wig ausspreche:

Zur Sache selbst müsse er Folgendes bemerken:
Das wesentliche Resultat, welches die in den Jahren 

1851 und 1852 zwischen dem Bunde und dem Kopenhagens 
Kabinet gepflogenen Verhandlungen in Betreff Schleswigs er
geben. lasse sich in drei Punkte zusammenfassen:

1) Nicht-Inkorporation Schleswigs in Dänemark;
2) vielmehr Anerkennung der selbstständigen und gleichbe

rechtigten Stellung der verschiedendn LandeStheile, 
also auch Schleswigs innerhalb der Gesammt - M o
narchie, und

3) gleiche Berechtigung der Deutschen und der Dänischen 
Nationalität in Schleswig.

Diese berechtigten Ansprüche seien bis jetzt noch keineö- 
weges erfüllt. Der zur Zeit in Schleswig bestehende faktische 
Zustand nähere sich in mancher Beziehung in seinen Wirkun
gen einer Inkorporation, und die Deutsche Nationalität werde 
notorisch ungünstiger behandelt, als die Dänische. Der Bund 
habe aus den oben gedachten Verhandlungen das Recht, zu
nächst auf Erfüllung der Dänischerseits gemachten Verspre
chungen zu dringen. Wenn er dies bis jetzt nicht gethan, 
sondern während der letzten Jahre sich darauf beschränkt habe, 
die Sache Holsteins und LauenburgS vor sein Forum zu zie
hen, so könne man über die Frage der Zweckmäßigkeit einer 
solchen Trennung verschieden denken — daß aber auch Gründe 
von Gewicht für den bisher von dem Bunde verfolgten Weg 
sprächen, liege auf der Hand. Die Sache Holsteins und 
Lauenburgs bewege sich auf der Basis des Deutschen 
Bundesrechtes, hier gebühre dem Bunde die Entscheidung und 
der König-Herzog sei verpflichtet, auf seine Aussprüche zu hö
ren; jede Einwirkung des Auslandes aber sei ausgeschlossen. 
I n  der Sache Schleswigs dagegen sei der Bund Pa r t e i ;  
hier habe er mit Dänemark als Macht zu Macht zu verhan
deln, jede Differenz auf diesem Felde nehme wesentlich einen 
Europäischen Charakter an. Die Europäischen Mächte aber 
wären in Betreff Schleswigs Deutschland früher sehr ungün
stig gewesen. Von der Ueberzeugung geleitet, daß eine wesent
liche Schwierigkeit für die günstige Regelung der Verhältnisse 
Schleswigs in der bisherigen Haltung der Europäischen Groß
mächte liege, sei die jetzige Preußische Verwaltung von ihrem 
Beginne an bemüht gewesen, dieses Hinderniß möglichst zu
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beseitigen —  und sie werde in diesen ihren Bestrebungen, die, 
wie sie G ru n d  habe zu glauben, nicht ohne Erfolg  geblieben, 
unausgesetzt fortfahren. —  W a s  der B u n d  thun zu müssen 
glaube, falle dessen Entschließung anheim. D a ß  aber, soweit 
die Preußische R eg ierung  dabei mitzuwirken habe, dieselbe von 
der aufrichtigsten Theilnahme für daS W ohl S c h le sw ig s  ge
leitet werde, bedürfe nicht erst der Versicherung. Aber gerade 
deshalb  auch glaube die Regierung daS V ertrauen  für sich in  
Anspruch nehmen zu dürfen, daß, nachdem während der letzten 
anderthalb J a h r e  die ganze Aufmerksamkeit P re u ß e n s  wie der 
übrigen Großmächte nach einer anderen S e i te  hin sich hätte 
richten müssen, und, obwohl die allgemeine Europäische S i 
tuat ion  auch zur Zeit noch eine äußerst verwickelte sei, sie 
ihrerseits die Verhältnisse S ch le sw ig s  nicht a u s  den A ugen 
verlieren, sondern die befriedigende Regelung derselben zum 
Gegenstände ihrer eifrigsten S o rg e  machen werde.

V o n  diesem Gesichtspunkte ausgehend finde er gegen die 
Ueberweisung der P e t i t io n  an  die S t a a t s  - Regierung nichts 
zu erinnern.

D ie  demnächst stattgefundene Diskussion gab ein Zeugniß 
ab über die volle Uebereinstimmung in der Kommission sowohl 
über die Voraussetzungen, a ls  auch über die Zielpunkte des 
Antrages . E s  sprach sich die wärmste S y m p a th ie  fü r die ge
kränkten Rechte der Herzogthümer au s ,  denen gegenüber V e r 
träge und bundesgesetzliche Bestimmungen mit Füßen getreten 
seien. E s  w ard  hervorgehoben, wie das  Preußische Volk von 
jeher hinter der Reg ierung  gestanden habe, wenn dieselbe be
m üht gewesen, diesen Rechten Anerkennung zu verschaffen, daß 
diese S ym p a th ie e n  sich n u r  gesteigert hätten, a l s  Oesterreich 
direkt und  indirekt diesen B em ühungen entgegengetreten sei, 
und  der lebhafte Wunsch ausgesprochen, daß die Preußische 
Landesvertretung ihr W o r t  für diejenigen einlege, denen selbst 
der Gebrauch des verfassungsmäßigen Rechtes der Adresse a n  
den L andesherrn  a l s  Auflehnung gedeutet werde, und die so
mit nicht mehr die verfassungsmäßigen O rg a n e  haben, den 
Schutz P re u ß e n s  oder des Deutschen B undes ,  dem sie ih r  
W oh l  und W ehe anvertrau t,  anzurufen.

Nicht leicht hat sich eine Sache  in a rgen  Verwickelungen 
unbefleckter erhalten, a l s  die S c h le sw ig  - Holsteins. S t e t s  ist 
den Anordnungen der obersten Bundesbehorden  mit anerkann
ter Bereitwilligkeit Gehorsam geleistet. S o w o h l  die von den
selben eingesetzte Negierung, a l s  auch die Landeseinwohner 
haben während zweier J a h r e  schweren Kampfes gezeigt, daß  
sie von der Achtung vor den Rechten ihres  angestammten 
Landesherrn  durchdrungen w a re n ;  jeden Abfall, jede Untreue 
gegen denselben haben sie detestirt und n u r  für die Rechte ge
kämpft, welche die absoluten Könige D ä nem ark s  stets geachtet
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haben,, welche erst dann verletzt wurden, als das Königthum 
in Abhängigkeit von dem Dänischen Volke gerieth.

Erwägt man einerseits die Verhältnisse der gestimmten 
Europäischen Politik, die Einflüsse, unter denen dieselbe steht, 
und die dadurch bedingte unleugbare Gefahr naher Verwicke
lungen — andererseits das Haltlose der Dänischen Monarchie, 
das Rathlose ihrer Regierung, welche in Verkennung der die 
Eristenz Dänemarks bedingenden Verhältnisse einem Ziele zu
strebt, dessen Erreichung in sich unmöglich ist, so liegt die Be- 
sorgniß nahe, daß bei einem etwaigen Konflikte die Deutschen 
Herzogthümer, dem Schicksale anderer Deutschen Landstriche 
folgend, eine Beute des Auslandes werden.

Welche Bedeutung diese Herzogthümer für Deutschland 
überhaupt haben, daß ohne dieselben ein wirksamer Schutz der 
Deutschen Nord- und Ostseeküsten gar nicht denkbar ist, daß der 
ganze Norden Deutschlands, wenn dieselben einer Deutschland 
feindlichen Macht einverleibt sind, einem feindlichen Angriffe 
bloß liegt, das Alles wird schwerlich in Abrede gestellt werden.

Preußen aber, auf welches die Augen aller Deutschge
sinnten gerichtet sind, welches allein im Stande ist, Deutsche 
Interessen wi rksam zu vertreten, auf ihm ruht dadurch die 
Verantwortlichkeit, in der gegenwärtigen Krisis die Rechte der 
Herzogthümer. das Recht Deutschlands auf dieselben in Schutz 
zu nehmen.

Ob der Londoner Traktat vom 8. M ai 1852 je praktisch 
werden wird, ob die durch denselben verletzten Rechte der Macht 
weichen müssen, mag der Zeit, in welcher derselbe Wirksamkeit 
erlangen soll, und den Ereignissen überlassen bleiben. Die 
Wiederherstellung der Rechte Schleswigs und dessen Deutscher 
Bevölkerung aber, für welche bereits Deutsche Waffen sieg
reich gekämpft haben, und welche in einer Zeit preisgegeben 
sind, bei der die Erinnerung ungern verweilt, ist eine Ehren
pflicht jeder deutschgesinnten Regierung. — Daß selbst das 
geringe Maß von Rechten, welches aus jener Zeit gerettet 
wurde, von der Dänischen Regierung nicht gewährt ist, fügt 
der materiellen Berechtigung auch die formelle hinzu, die Kon
zessionen, welche die Gegenleistung für die Gewährung jener 
Rechte waren, zurückzunehmen, und zu dem Rechtszustande zu
rückzukehren, welchen der Frieden vom 2. Ju li 1850 vorbe
hielt, dessen Wiederherstellung noch am 7. Januar 1851 der 
Preußische Kommissar den Herzogthümer» zusagte.

Noch ist der Muth der Deutschen Bewohner Schleswigs 
ungebrochen, — die von der Ständeversammlung abgefaßte, 
von der Dänischen Regierung unterdrückte Adresse an den Lan
desherrn ist ein neuer Ausdruck desselben — noch hoffen sie 
auf Rettung von der Dänischen Gewaltherrschaft.

I n  welcher Weise die Königliche Staats-Regierung dem 
gngedeuteten Ziele zustreben wolle, darüber lassen derselben die
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Anträge der Petenten völlig freie Hand. Auch in der Kom
mission wurden weitergehende Vorschläge nicht gemacht, eS 
wurde vielmehr die vertrauensvolle Erwartung ausgesprochen, 
daß die Königliche Staats-Negierung, wie sie in der Kurhes
sischen Verfassungs-Angelegenheit den Weg gegangen ist, den 
Recht und Ehre vorzeichnete, denselben Weg auch in der Sache 
der Herzogthümer mit aller Energie verfolgen werde.

Während somit dem gestellten Anträge auf Ueberweisung 
der Petition kein Widerspruch entgegentrat, einigte sich in Be
treff der Fassung die Kommission dahin, daß die Worte 

„oder überfahren" 
gestrichen würden, weil sie nichts wesentlich Anderes zu besa
gen schienen, als die vorhergehenden 

„unausgeführt gelassen", 
ihre Bedeutung dagegen nicht klar sei.

Der Herr Minister machte zwar darauf aufmerksam, daß 
der Ausdruck „mitgarantirte" einer Mißdeutung fähig sei, in
dem man aus demselben folgern könne, die Krone Preußen 
habe eine formelle, bindende Verpflichtung zur Herstellung der 
Rechte des Herzogthums Schleswig übernommen, hielt jedoch 
dieses Bedenken durch die Mittheilung, daß der Inha lt der 
Petition keinen Anhalt gebe, jenem Ausdrucke eine weiterge
hende Bedeutung, als die einer moral ischen Verpflichtung 
beizulegen, und durch die Auffassung desselben in diesem Sinne 
Seitens der Kommission für erledigt.

Die Kommission empfiehlt daher dem hohen Hause einstimmig: 
die Petition der Königlichen Staats - Regierung in 
dem Sinne zur Berücksichtigung zu überweisen, 

daß dieselbe aufgefordert werde, Kenntniß davon 
zu nehmen,

ob und inwieweit die in den Verhandlungen 
von 1851 und 1852 mit der Königlich D ä
nischen Regierung in Betreff des Herzogthums 
Schleswig festgestellten Bedingungen in Aus
führung gekommen, 

und das Erforderliche zu veranlassen,
daß, falls dieselben unausgeführt gelassen wor
den, die von der Krone Preußen mitga
rantirte Erfüllung derselben endlich stattfinde.

Die anderen beiden, von Greifswald und Greifenberg 
datirten Petitionen beschränken sich darauf, auf die traurigen 
Verhältnisse in Schleswig hinzuweisen, wo, durch eine unun
terbrochene Reihe von Handlungen der Willkür und der Ge
walt, ein Deutscher Bruderstamm nicht nur im Besitze und 
Genüsse materieller Güter vielfach beeinträchtigt worden, son
dern auch seine politische Eristenz, ja selbst sein Volksthum 
aufs ernftlichste gefährdet sei. Sie vindiziren Preußen als
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Mitunterzeichner und Mitgaranten der Londoner Uebereinkunst 
von 1852 das Recht und als Deutscher Großmacht auch den 
besonderen Beruf, für Schleswig aufzutreten, da nicht einmal 
das Wenige, was jener Vertrag zum Schutze der Deutschen 
Schleswiger festgesetzt habe, erfüllt sei, und richten die Bitte 
an daö Haus der Abgeordneten,

a) die Greifswalder Petition:
in irgend einer Weise aussprechen zu wollen, daß 
das Land in dieser hochwichtigen Sache ein ganz 
entschiedenes Vorgehen der Regierung mit Freude 
begrüßen und sich nicht scheuen wird, im Falle der 
Roth dem Bruderstamm jedes Opfer zu bringen.

b) die Greifenberger Petition:
dieselbe mit dem Bemerken an das S ta a ts -M i
nisterium abzugeben, daß das Land in dieser hoch
wichtigen Sache ein entschiedenes, auch vor dem 
Aeußersten nicht zurückschreckendes Vorgehen der 
Regierung mit Freude begrüßen und sich nicht 
scheuen wird, im Falle der Roth für den Bruder
stamm die größten Opfer zu bringen.

Offenbar beruht die Erwähnung der Londoner Ueberein- 
kunft von 1852 insofern auf einem Mißverständnisse, als die
selbe lediglich die Regelung der Erbfolgefrage, nicht aber die 
Rechte der Deutschen Schleswiger zum Gegenstände gehabt 
hat. Die Petenten scheinen bei diesem Citat das Dänische 
Programm vom 28. Januar 1852 und den Bundestagsbe
schluß vom 29 Ju li desselben Jahres im Sinne gehabt zu haben.

Im  Uebrigen konnte die Kommission in diesen Petitionen 
nur eine Anregung für das hohe Haus finden, sich zu Gunsten 
der Rechte des Herzogthums Schleswig auszusprechen. Da 
eine solche Anregung bereits durch die erste Petition gegeben 
ist, und der Zweck der Greifswalder und Greifenberger Pe
tenten durch die Annahme des in Bezug auf jene Petition ge
stellten Antrages erreicht werden würde, so beantragt die Kom
mission einstimmig:

diese beiden Petitionen durch den Beschluß über die 
Berliner Petition für erledigt zu erklären.

Berlin, den 23. April 1860.
Die Kommission für Petitionen. 

vonSaucken (Julienfelde), [Vorsitzender], Aß mann (Be
richterstatter). Or. Falk. vonSaucken  (Labiau). Or. Vei t .  
Hermann. Larz. Heyl .  Reich. E d le r  H e r r  zu P u t  
litz. Dr. Beitzke. Techow. Richter  (Arnswalde).
Schottki .  Heister. Schlüter .  Seuber t .  Wachler.
Fl ieget. Pape. P i laSk i .  von Rosenberg-LipinSky.

W in te r .  P i rschet (Merseburg).
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Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten
über den

Bericht der Kommission für Petitionen über 
drei Petitionen,

das

Herzogthum Schleswig
betreffend.

45ste Sitzung am 3. Mai 1860.

A u f  der Ministerbank befinden sich der Präsident des StaatS- 
Ministeriums Fürst zu Hohenzollern-Sigmaringen, die Herren 
Staats - Minister Freiherr von Schleinitz, von Auerswald, 
von der Heydt, Graf von Schwerin, von Bethmann-Hollweg, 
von Roon.

Präsident Dr. Simson: Die nächste Nummer der Ta
gesordnung ist der Bericht der Kommission für Petitionen über 
drei Petitionen, das Herzogthum Schleswig betreffend. Die 
Kommission hat ihren Antrag zu der ersten Petition auf 
Seite 19 ausgesprochen: die Ueberweisung derselben an die 
Staats-Regierung in dem dabei ausgesprochenen Sinne, und 
ferner beantragt, daß die ändern beiden Petitionen (von Greifs
wald und Greifenberg) als durch diesen Beschluß erledigt an
gesehen werden.

Ein Abänderungs>Vorschlag der Abgeordneten von Carlo- 
witz und Genoffen, unter Nr. 210 der Drucksachen, ist bereits 
etwa mit hundert Unterschriften versehen. Zu demselben ist so eben 
ein Unter-Amendement von dem Abgeordneten von Blanckenburg 
eingereicht, welcher vorschlägt, in der dritten Zeile des von Car- 
lowitzschen Antrages hinter dem Worte „dieselbe" (daß die
selbe nichts unterlassen werde) einzuschalten:

„ in  Gemeinschaft  mi t  den Deutschen V e r 
bündeten."
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Ich bitte diejenigen Herren, die dieses Unter-Amendement 
unterstützen wollen, sich zu erheben.

(Geschieht.)
Die Unterstützung reicht aus.
Ich zeige an, daß auch ein Antrag aus namentliche Ab

stimmung zu dem Abänderungs-Vorschläge von Carlowitz von 
den Abgeordneten Hoffmann, Karsten und Anderen gestellt und
so viel ich sehe, auch bereits ausreichend unterstützt ist; — ich
sehe, es fehlt doch noch die genügende Unterstützung; ich werde 
daher vor dem Schluß der Diskussion zu dem Antrage die 
Unterstützungs-Frage stellen.

Ich eröffne die Diskussion über den vorliegenden Bericht, 
und frage, ob der Herr Berichterstatter das Wort vor dem 
Beginn der Diskussion verlangt.

(Wird bejaht.)
Ich ertheile dem Herrn Berichterstatter das Wort.
Berichterstatter Abgeordn Aßmann: Meine Herren! 

Von den Herren von Carlowitz und Genossen ist Ihnen fol
gende Resolution vorgeschlagen:

„Das Haus der Abgeordneten, indem es die vorlie
genden "Petitionen der Königlichen Staats-Regierung 
überweist, spricht die Erwartung aus, daß dieselbe 
Nichts unterlassen werde, um den Herzogthümern Schles
wig und Holstein endlich zum vollen Genüsse ihrer 
schwer gekränkten Rechte zu verhelfen."

Ich glaube im Sinne der Kommission zu handeln, wenn 
ich schon vor Beginn der Diskussion die Erklärung abgebe, 
daß vom Standpunkte der Kommission aus gegen die Annahme 
dieses Antrages, — vorläufig mit Ausschluß der Worte, welche 
das Amendement von Blanckenburg noch hinzufügen will, — 
nichts zu erinnern sein wird. Es entspricht dieser Antrag voll
kommen der Ansicht, wie sie sich in der Kommission herausge
stellt und wie dieselbe in dem Berichte Ausdruck erhalten hat. 
Was die Fassung betrifft, so möchte ich dem Antrage sogar 
den Vorzug einräumen vor demjenigen, welchen die Kommis
sion gestellt hat. Da ich somit auf eine Verteidigung des 
Kommissions-Antrages in dieser Fassung wohl nicht wieder zu
rückkommen werde, so glaube ich es der Kommission schuldig 
zu sein, und auch etwanigen Angriffen von vornherein zu be
gegnen, wenn ich, ohne auf die beiden Anträgen gemeinsame 
Grundlage einzugehen, doch mit wenigen Worten andeute, 
was die Kommission zu dem von ihr gestellten Antrage ver
anlaßt hat. Wenn es sich darum gehandelt hätte, einen selbst
ständigen Antrag zu stellen, um den Wünschen in Bezug auf 
die Rechte Schleswigs und Holsteins Ausdruck zu geben, so 
glaube ich. daß die Kommission wohl von vornherein zu einem 
anderen als dem von ihr gestellten Antrage gekommen wäre. 
Es lag ihr aber eine bestimmte Petition, ein bestimmter An-
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trag in derselben vo r  u n d  sie g laubte  deshalb  von diesem A n 
t räg e  nicht a n d e r s  abweichen zu d ü rfen ,  a l s  w e n n  ein erheb
licher G r u n d  fü r  eine solche Abweichung Vorlage.

S o lc h e  G r ü n d e  scheinen n u n  a lle rd ings d a r in  zu liegen, 
d aß  1) die Königliche S t a a t s - R e g i e r u n g  in dem ersten P a s s u s  
des A n t r a g e s  aufgefordcrt  w ird ,  K en n tn iß  davon  zu nehmen, 
ob un d  inw iew ei t  die in  den V erh an d lu n g e n  der J a h r e  1851 
u n d  185 2  mit der Königlich D än ischen  R e g ie ru n g  in B e 
treff des H e rzo g th u m s  S c h le s w ig  festgestellten B e d in g u n g e n  in  
A u s f ü h r u n g  gekommen sind, w äh ren d  es doch a l s  notorisch 
vorausgesetzt  werden kann, daß  in der T h a t  eine solche V e r 
letzung stattgefunden hat. M a n  g ing  jedoch hierbei d av o n  auS, 
d aß  o f f i z i e l l  b isher  die Verletzungen jener V e re in b a ru n g  in 
B e zu g  a u f  d a s  H e rzo g th u m  S c h le s w ig  nicht konstatirt sind, 
v ielmehr die V e rh a n d lu n g e n  am B u n d e  sich b isher  u n m it te lb a r  
n u r  a u f  d a s  H erzog thum  Holste in erstreckt h a b e n ;  —  daß  fer
ne r  angenom m en  w erden  müsse, w enn  die Königliche S t a a t s -  
R e g ie ru n g  bereits offiziell von diesen Verletzungen K en n tn iß  
gehabt  hätte, sie auch früher  zum Schutze dieser verletzten 
Rechte die erforderlichen M a ß n a h m e n  ergriffen haben würde. 
D i e  Kommission g laubte  desha lb  u m  so weniger von dem A n 
t räg e  der P e te n te n  abweichen zu dürfen, a l s  derselbe in diesem 
P a s s u s  doch höchstens e tw a s  Ueberflüssiges enthal ten  würde.

E s  scheint aber 2 )  insofern ein W iderspruch  obzuwalten  
zwischen den M o t iv e n  und dem A n tra g e  der Kommission, a l s  
in  den ersteren die Auffassung niedergelegt ist, daß  die D ä n i 
sche R e g ie ru n g  der Preuß ischen  die B e rech tigung  gegeben habe, 
v on  den V ere in b a ru n g en  der J a h r e  1851 und 1 8 5 2  abzugehen 
u n d  wieder zum s ta tu s  an te  be llum  zurückzukehren, weil sie 
diesen V e re in b a ru n g en  in keiner Weise nachgekommen sei, daß  
aber  die Kommission dennoch bei dem A n t ra g e  der P e te n te n  
stehen geblieben ist, die R e g ie ru n g  zur A ufrech te rha ltung  oder 
W iederherste llung jener V e re in b a ru n g en  aufzufordern.

D iese r  W iderspruch ist aber in  der T h a t  nach der A u f 
fassung der Kommission ein n u r  scheinbarer. D i e  Kommission 
w a r  nämlich d a rüber  nicht in Zweifel,  daß ,  m a n  möge bei 
den weiteren  M a ß n a h m e n  zunächst den s ta tu s  ante bel lum  
oder m an  möge die V e re in b a ru n g  des J a h r e s  1851 u n d  1 8 5 2  
a l s  Z ie lpunkt  hinstellen, d a s  R esu l ta t  im m er dasselbe sein würde .  
D ie  Dänische  R eg ie ru n g  w i l l  den V e re in b a ru n g en  von  1851 
un d  1 8 5 2  nicht Nachkommen, ihr  ganzes G ebühren ,  ihr  rücksichts
loses S c h a l te n ,  seitdem sie wieder in  den Besitz des H e rzog
t u m s  S c h le s w ig  ge langt  ist, läß t  d a rü b e r  keinen Zweifel.  
D ä n e m a rk  k a n n  aber auch diesen V e re in b a ru n g e n  nicht Nach
kommen in  dem S i n n e ,  welchen D eu tsch land  ursprünglich  d a 
m it  verbunden  h a t ;  cs kann einen G esam m ts taa t  un ter  W a h 
r u n g  der Gleichberechtigung, u n te r  W a h r u n g  der S e lb s ts tän 
digkeit der einzelnen Theile  nicht Herstellen. D ä n e m a rk  h a t  von
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vornherein alle diese Bedingungen übernommen mit dem W il
len, dieselben in seinem Sinne zu interpretiren, ihnen in dem 
Sinne, welchen Deutschland berechtigt war damit zu verbin
den, nicht nachzukommen. Wenn man also auch nur diese Ver
einbarungen als das nächste Ziel eines weiteren Vorgehens 
hinstellt, so ist ein Konflikt unvermeidlich und im Verlauf des
selben eine innere Nothwendigkeit, daß aus den status ante 
bellum zurückgegangen werde.

DaS sind, wie gesagt, die Gründe, welche die Kommission 
veranlaßt haben, den Antrag der Petenten im Wesentlichen 
aufrecht zu erhalten. Ich trage aber kein Bedenken, mich dem 
Antrage, welcher von den Abgeordneten von Earlowitz und 
Genossen gestellt ist, Namens der Kommission anzuschließen.

Präsident: Die Revnerliste hat sich in folgender Art 
festgestellt: gegen die Vorschläge der Kommission (welche 
nicht zurückgenommen worden sind) haben sich zum Worte ge
meldet, die Abgeordneten 

Mathis (Barnim),
Dr. Riedel, 
von Berg, 
von Earlowitz und 
von Saenger; 

fü r die Anträge der Kommission die Abgeordneten 
von Bentkowski,
Reichensperger (Cöln),
Dr. Veit und 
Freiherr Vincke (Hagen).

Der Abgeordnete Mathis (Barnim) hat das Wort.
(Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten meldet sich 

zum Wort.)'
Der Herr Abgeordnete wird den Herrn Minister wohl 

zuerst das Wort nehmen lassen.
Der Herr Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat 

das Wort?
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Freiherr von 

Schleinitz: Meine Herren! Ich habe dem ausführlichen Be
richte Ihrer Petitions-Kommission nur Weniges hinzuzufügen. 
ES erörtert derselbe eine Angelegenheit, au welcher in nicht 
geringerem Grade, als an der Kurhessischen Frage, die vor 
Kurzem den Gegenstand Ihrer Berathungen bildete, nicht blos 
das Preußische, sondern das gesammte Deutsche Volk einen 
lebendigen und. tiefbegründeten Antheil nimmt. Denn es han
delt sich dabei um das Wohl und Wehe zweier Länder, von 
denen das eine ein wichtiges und wcrthvolleö Glied des Deut
schen Bundes, das andere, zwar politisch mit Deutschland 
nicht verbunden, nichtsdestoweniger aber eine Vormauer Deut
schen Geistes und Deutscher Gesittung ist, und die beide vvn
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einem der tüchtigsten, kräftigsten und edelsten Deutschen Volks
stämme bewohnt werden.

(Bravo! rechts.)
Die an Sie gerichteten Petitionen, von denen namentlich 

die aus Berlin datirte eine Anzahl hochachtbarer Unterschrif
ten tragt und jener Theilnahme einen warmen und beredten 
Ausdruck giebt, beschäftigen sich zunächst und hauptsächlich 
nur mit dem Herzogthum Schleswig, und stellen auch nur in 
Beziehung auf dieses bestimmte Anträge. Und in in der That, 
meine Herren, haben in der neueren Zeit gerade die Zustände 
Schleswigs durch eine Reihe von, ich darf wohl sagen, bekla- 
genswerthen Thatsachen und Vorgängen .die Aufmerksamkeit 
von ganz Deutschland vorzugsweise auf sich ziehen müssen. Es 
ist für eine fremde Regierung und aus der Entfernung nicht 
leicht, dergleichen Vorgänge und Thatsachen vollkommen zuver
lässig zu konstatiren; allein nach Allem, was neuerlich, und 
namentlich auch durch die jüngsten Verhandlungen der Schles- 
wigschen Ständc-Versammlung in authentischer Weise in die
ser Beziehung bekannt geworden, wird sich, meiner Ansicht 
nach, der Deutsche Bund kaum länger der Verpflichtung ent
ziehen dürfen, die dermalige Lage Schleswigs in ernste Erwä
gung zu nehmen.

(Lebhaftes Bravo rechts.)
E r wird zu prüfen haben, ob und inwiefern diese Lage 

demjenigen entsprechend sei, was auf Grund der mit Däne
mark gepflogenen und im Jahre 1852 zum Abschluß gelangten 
Verhandlungen Deutschland zu Gunsten Schleswigs zu for
dern berechtigt ist.

Ich habe mir gestattet, eine aktenmäßige Darstellung über 
das Resultat dieser Unterhandlungen im Schooße Ih re r Kom
mission mitzuthcilen. Danach hat sich Dänemark anheischig 
gemacht, e i n ma l  der Deutschen Nationalität im Herzogthum 
Schleswig gleichen Schutz und gleiche Berechtigung angedeihen 
zu lassen, wie der Dänischen, und sodann das Herzogthum 
Schleswig niemals in das Königreich Dänemark zu inkorpo- 
riren, vielmehr in der Gesammt-Verfassung allen Bestandthei- 
len der Monarchie eine selbstständige und gleichberechtigte 
Stellung nebeneinander einzuräumen. ‘ Es ist nicht zu verken
nen, daß diese Zusichcrungen auch für das Deutsche Bundes
land Holstein von nicht geringer Bedeutung waren, da dessen 
Stellung wesentlich verstärkt wird, wenn in der vielgeglieder- 
tcn Monarchie ein Glied mehr ihm zur Seite steht, in wel
chem Deutsche Nationalität ihre Geltung findet.

Allein im Vergleich zu dem früheren Rechtszustande ent
hielten diese Zusicherungen immerhin nur eine sehr beschränkte 
Grundlage nationalen und selbstständigen Lebens, und es hätte 
deshalb um so zuversichtlicher erwartet werden sollen, daß we
nigstens diese beschränkte Grundlage dem Herzogthum Schles-
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wig unverkürzt gewährt und unverkümmert erhalten werden 
würde. Es kann nicht meine Absicht fein, hier in eine 
nähere Erörterung und Schilderung der dermaligen Zustände 
dieses Landes einzugehen, allein das glaube ich aussprechen zu 
dürfen unv zu müssen, daß kein unbefangenes unv unpar
teiisches Auge darin eine Verwirklichung der mit Dänemark 
getroffenen Verabredungen zu erblicken vermögen wird.

(Sehr gut!)
Welche Entschließungen der Deutsche Bund bei einer sol

chen Lage der Dinge für gerechtfertigt und für geboten halten 
werde, das muß zunächst seiner eigenen Erwägung und Prü
fung Vorbehalten bleiben. Die Königliche Staats-Negierung 
kann sich nicht für ermächtigt halten, diesen Entschließungen 
ihrerseits durch einseitige Erklärungen irgendwie zu präjudiziren.

Bei Weitem weniger unbefriedigend erscheint die augen
blickliche Lage Holsteins und Lauenburgs. Hier ist nach der 
definitiven Aufhebung der Gesammtstaats-Verfassung durch den 
jüngsten Bundesbeschluß vom 8. März d. I .  ein Interimisti
kum festgestellt worden, wonach in den sogenannten gemeinsa
men Angelegenheiten alle Anordnungen, die zur Geltung im 
eigentlichen Königreich die Genehmigung des Reichsrathö er
fordern, für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg in Zu
kunft der Zustimmung der Provinzialstände bedürfen werden; 
und zwar hat der Deutsche Bund dies nicht abhängig gemacht 
von einer beipflichtenden Erklärung der Dänischen Regierung; 
er hat vielmehr bestimmt ausgesprochen, daß er keine dem zu
widerlaufende Verordnung für die Herzogthümer als bindend 
erachten werde. Wenn damit allerdings auch für die Dauer 
des provisorischen Zustandes die beiden Herzogthümer gegen 
jede Beeinträchtigung gesichert erscheinen, so ist damit doch 
noch nichts Entscheidendes für die definitive Regulirung ihres 
staatsrechtlichen Verhältnisses geschehen, und namentlich bleibt 
die Frage wegen der ihnen gebührenden Stellung in dem Ge- 
sammtorganismus der Monarchie noch Vorbehalten.

Meine Herren! Preußen hat ein Herz für die Sache der 
Deutschen Herzogthümer; es wird, wie bisher, so auch in 
Zukunft bemüht sein, dieselbe in jeder geeigneten Weise zu 
fördern und zu unterstützen, sei es als Bundesmacht, sei es 
durch seine Stellung und seinen Einfluß als Europäische 
Macht. Jndeß brauche ich Sie kaum darauf aufmerksam zu 
machen, wie vielfach sich die Fäden verschlingen, durch welche 
gerade diese Angelegenheit, und insbesondere insoweit es sich 
um Schleswig dabei handelt, mit der allgemeinen Politik im 
engen und unauflöslichen Zusammenhänge steht. Wenn daher 
auch über die Richtung und das Ziel unserer Bestrebungen 
niemals ein Zweifel obwalten kann, so wird doch die Form 
und das Maaß der zu thuenden Schritte, sowie die Wahl 
des geeigneten Zeitpunktes wesentlich durch diejenigen Erwä-
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gungen bedingt bleiben müssen, welche die jedesmalige allge
meine politische Situation an die Hand giebt. Die Staats- 
Regierung glaubt deshalb auch das Vertrauen für sich in An
spruch nehmen zu dürfen, daß sie von der ihr als Bundesmacht 
und als Europäischer Macht zustehenden Initiative nicht bloS 
den richtigen, sondern auch den rechtzeitigen Gebrauch zu 
machen wissen werde.

Die Deutschen Herzogthümer haben durch die männliche 
Beharrlichkeit, mit welcher sie nicht aufhören für die Wah
rung ihrer Rechte und ihrer Nationalität einzutreten, ein schö
nes und leuchtendes Beispiel aufgestellt.

(Bravo!)
Es gebührt ihnen deshalb eine um so größere, eine um 

so ungetheiltere Anerkennung, als sie dabei niemals die un
verbrüchliche Treue gegen den angestammten Landesherrn und 
niemals jenen Geist der Mäßigung und Besonnenheit verleug
net haben, welcher das sichere Kennzeichen einer guten und ge
rechten Sache ist. (Bravo!)

Lassen Sie mich die Hoffnung, ja die Zuversicht aus
sprechen, daß derselbe Geist und dieselbe Gesittung, inmitten 
der Schwierigkeiten und Gefahren ihres dornenvollen Weges, 
auch in Zukunft die Schritte der Herzogthümer leiten werden.

(Lebhaftes Bravo.)
Präsident: Der Abgeordnete Mathis (Barnim) hat

das Wort.
Abgeordn. M athis (Barnim): Meine Herren! Ich

habe mich gegen einschreiben lassen; aber ich weiß, daß 
Jeder von mir annimmt, daß ich mich nicht gegen eine Sache 
habe einschreiben lassen, in Betreff deren bei den Mitgliedern 
nur Eine Stimme im ganzen Hause vorhanden ist. Ich habe 
mich gegen den Kommissions-Antrag einschreiben lassen, weil 
ich für das Amendement stimmen werde.

Meine Herren! Wenn man über eine Angelegenheit von 
dieser Tragweite an dieser Stelle öffentlich reden soll, so könnte, 
man ein Gefühl von Beklommenheit haben. Ich, meine Her
ren, gestehe Ihnen, ich habe dies Gefühl der Beklommenheit 
in keiner Weise. Ich bin mir vollkommen bewußt, daß wir 
kein Kongreß sind trnd keine Diplomaten, und dafür danke ich 
Gott. Für das Wort, welches hier gesprochen wird, ist der 
verantwortlich, der cs spricht, und ich will die Verantwortlich
keit für das. was ich sagen w ill, tragen. Lassen Sie mich, 
meine Herren, nicht das dunkle Bild hier ausrollen der Ge
schichte der letzten 8 und 10 Jahre in dieser Angelegenheit; 
auf dem Grunde dieses dunklen Bildes tritt nur ein hellleuch
tender Punkt entgegen, das ist die Tapferkeit der Preußischen, 
der Deutschen und der Holstein - SchleSwigschen Truppen. 
Ihre Schuld ist es nicht, daß die Notenschreiber ihnen die 
Lorbeeren aus der Hand genommen haben und sie haben ver-

3
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welken lassen. V o r  Olmütz Schwanken und Unsicherheit — 
nach Olmütz ein Verhalten, das sich noch anders charakterisirt. 
Lassen Sie mich über diese Geschichte den Schleier ziehen und 
nur das davon hervorheben, was im Zusammenhänge mit dem 
Gedankengange nothmendig seine Stelle finden muß.

Zu einem Verständniß, zu einem vollen Verständniß über 
die Bedeutung der Frage, von der es sich handelt, kann man 
nur dann gelangen, wenn man sich etwas genauer gegen
wärtig hält, was unter den alten Landesrechten Holsteins und 
Schleswigs zu verstehen ist. Die Selbstständigkeit und die 
untrennbare Verbindung beiver Herzogthümer dauert seit vier 
Jahrhunderten. Schon in der Wäldemarschen Konstitution 
von 1326 ist ausgesprochen, daß das Herzogthum Schleswig 
n i emal s  mit dem Reiche Dänemark vereinigt werden sollte. 
Als im Jahre 1460 die Holstein - Schleswigschen Stände den 
König Christian I. von Dänemark wählten, da wurde in der 
Wahl-Kapitulation wörtlich ausgesprochen:

„Vorbenannte (Prälaten, Ritterschaft und Städte 
des Herzogthums Schleswig und der Grafschaft Hol
stein) tyben UnS angenommen und als ihrem Herrn 
gehuldigt!, nicht a ls  einem Könige von D ä n e 
mark,  sondern als einem Herrn dieses vorbeschriebenen 
Landes."

Und in Betreff der Verbindung heißt es, daß das Her
zogthum und die Grafschaft ewig unge t he i l t  beisammen 
bleiben sol l ten.  Durch alle ferneren Wahlkapitulationen 
hindurch sind diese Grundsätze bestätigt worden. I n  diesem 
Jahrhundert hat Dänemark am 7. September 1846 ihre fort
dauernde Gültigkeit dem Bunde erklärt, eine Bekanntmachung 
Königs Christian VIII. vom 18. September 1846 hat sie von 
Neuem besiegelt und bestätigt. Unter den Schutz des Bundes 
sind diese Rechte durch den Bunveöbeschlnß vom 17. Septem
ber 1846 gestellt worden. Im  Dänischen Reskript vom 28. Ja 
nuar 1848 sind diese Rechte noch einmal anerkannt, und 
selbst in dem Frieden von Malmö vom Jahre 1850 sind diese 
Rechte gewahrt worden. Die V e r b i n d u n g  beider Herzog
thümer aber, meine Herren, das ist kein todter und leerer 
Begriff, es ist die wesentlichste Realität. Wenn man sich die 
einzelnen Beziehungen und Interessen gegenwärtig hält, so wird 
man davon auf das Klarste überzeugt: alle Lebensverhältnisse hat 
sie seit dem Regierungsantritt des Oldenburgischen Hauses durch
drungen. Auf dem vereinigten Landtage beider Herzogthümer wur
den die Gesetze gemeinsam berathen; das Steuerbewilligungsrecht 
wurde bis zum Jahre 1831 gemeinsam ausgeübt ; eine gemein
schaftliche Landes-Regierung verwaltete die beiden Herzogthümer. 
Alles das, was in anderen Ländern unter das Reffort des 
Ministeriums des Innern, des Kultus und der Justiz fällt, 
Alles das ist in beiden Herzogtümern gemeinsam und aus-
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drücklich getrennt von Dänemark verwaltet worden. Domainen-, 
Zoll- uick Postwesen waren für die Herzogtümer getrennt und von 
den in Dänemark darüber geltenden Grundsätzen abweichend; 
selbst in Bezug "auf daS Heimathsrecht und das UebersiedelungS- 
recht wurde Dänemark den Herzogtümern gegenüber als Aus
land betrachtet. Alle öffentlichen Anstalten waren den Herzog- 

* thümern gemeinsam, so der gestimmte Geldverkehr und daS 
Kreditwesen; sie hatten ein gemeinschaftliches Zollgebiet mit 
einer Zollgrenze gegen Dänemark, zuletzt beruhend auf einer 
Verordnung vom Jahre 1838, also noch in der neueren Zeit. 
S ie hatten ein gemeinschaftliches Kirchenwesen auf Grund der 
SchleSwig-Holsteinischen Kirchen-Ordnung vom Jahre 1542. 
Alles das, meine Herren, ist nicht etwas blos Zufälliges und 
Tatsächliches, sondern es ist ve r f assungsmäß i ges  Recht. 
Und weshalb wurde Werth darauf gelegt? Deshalb, meine 
Herren, weil in Sprache, weil in Recht und in S itte und 
Nationalcharakter nicht blos Verschiedenhei t en zwischen 
Schleswig-Holsteinern und Dänen bestehen, sondern weil in 
Allem dem geradehin scharfe Gegensätze zwischen ihnen 
vorhanden sind. Nichts, meine Herren, ist für die Sache der 
Schleswig-Holsteiner nachtheiliger geworden als der Grund
irrthum, der bei den meisten Europäischen Kabineten über das, 
was der Aufstand des Jahres 1848 genannt wird, maßgebend 
und geltend gewesen ist. M an hat es nämlich betrachtet, als 
handle es sich um den Kampf der R e v o l u t i o n  gegen die 
L e g i t i m i t ä t ,  und es war doch der Kampf eines seinem 
L a n d e s h e r r »  t r euen  V o l k e s  gegen die R e v o l u t i o n .

(Bravo! rechts.)
DaS Petersburger Kabinet wie die TorrieS in England 

find sämmtlich davon ausgegangen, daß der König von Däne
mark die gute Sache der Legitimität gegen die Revolution 
vertheidige und daß man dafür eintreten müsse. Das ist einer 
der gefährlichsten Jrrthümer gewesen. Jahrzehnte vor dem 
Jahre 1848 hatte sich der S tre it schon angebahnt, und eS 
wäre zum Kampfe gekommen, wenn auch das Jahr 1848 nicht 
das ereignißreiche, wenn cs ein ruhiges und friedliches gewesen 
wäre wie daö Jahr 1847. I n  die Aufregung, in welche durch 
die Akte der Kopenhagener Regierung daS Land bereits gekom
men war, in  diese Aufregung hinein fiel der offene Brie f vom 
Jahre 1846. So kam daö Jahr 1848 heran, an einem M ärz
morgen dieses JahreS waren die Mauern Kopenhagens mit 
Anschlägen bedeckt, in denen daS Volk die Inkorporation 
Schleswigs forderte, 15,000 Menschen rückten vor das Schloß 
und verlangten mit der „Verzweiflung der Selbsthülfe", wie 
sie es nannten, drohend die Inkorporation Schleswigs. Aus 
den Führern dieses Hausens wurden die Minister gewählt, der 
eine von ihnen hatte kurz vorher den König der Unfähigkeit 
beschuldigt und der andere mit der Republik gedroht. Der

3 *
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erste Akt dieses Ministeriums war die Aushebung der Rechte 
Schleswig - Holsteins und seiner Verfassung, die Erklärung, 
daß Schleswig von Holstein getrennt, die Erklärung, daß 
Schleswig in Dänemark inkorporirt sei; es begannen die 
Waffenrüstungen in Kopenhagen und in Dänemark, um diese 
Akte mit Gewalt durchzusetzen. Da war das, was in den 
Herzogtümern sich erhob, nichts als die berechtigte, von einer, , 
dem in den Banden der Revolution gehaltenen Landesherrn 
treuen Bevölkerung ausgehende Nothwehr. Wer jene Ereig
nisse anders beurtheilt, der setzt sich in grellsten Widerspruch 
mit der Wahrheit.

Wie ist nun das V e r h ä l t n i ß  und das Ve r ha l t en  des 
Bundes dem Rechte der Herzogtümer gegenüber bis auf die 
Gegenwart gewesen? Was das Verhältnis Holsteins anlangt, 
so steht es als Bundes l a nd  u n m i t t e l b a r  unter dem 
Schutz des Bundes. Aber ich stelle die Behauptung auf, daß 
m i t t e l ba r  auch Schleswig unter dem Schutz des Bundes 
steht. Holstein hat ein Recht auf die unzertrennliche Verbin
dung mit Schleswig, und zwar mit Schleswig nicht als einer 
Dänischen Provinz, sondern mit dem souverainen Her -  
zogthum Sch l eswi g ;  alles, was die Rechte Schleswigs, 
waS seine Verwaltung, was seine verfassungsmäßige Stellung 
ändert, wirkt auch unmittelbar aus Holstein zurück. Schles
wig kann nicht gekränkt werden, ohne daß Holstein gekränkt 
wird, und wenn d.er Bund jede Kränkung Holsteins zurück- 
weisem muß, so muß er auch dafür sorgen, daß in Schleswig 
ein Zustand walte, der eine solche Kränkung Holsteins nicht 
mit sich bringt. Was hat nun der Bund gethan? Er hat 
am 17. September 1846 die Rechte Holsteins und mittelbar 
auch die Rechte Schleswigs vollständig gewahrt; er hat im 
Jahre 1848 selbst die Veranlassung gegeben, daß die Deut
schen Truppen mit Waffengewalt gegen die Kränkung der Rechte 
der Herzogtümer auftraten; noch im Frieden von 1850 sind, 
wie ich vorher bemerkt habe, mit Genehmigung des Bundes, 
der ja zu diesem Frieden die Vollmacht an Oesterreich und 
Preußen ertheilt hatte, jene Rechte gewahrt worden; so ist 
b is  Olmütz staatsrechtlich Nichts aufgegeben worden.

Von da ab trat ein Zurückweichen von Position zu Po
sition ein, bis man bei dem Bundesbeschluß vom 29. Ju li 
1852 anlangte. Was nun diesen Bundesbeschluß anlangt, so 
beruht er auf dem Dänischen Patent vom 28. Januar und 
einer Dänischen Depesche vom 29. Januar 1852, und nament
lich ist das, waS ich zuerst hervorheben w ill, in dieser De
pesche enthalten. Danach wird zugesagt, daß kein Sc h r i t t  
zur E i nve r l e i bung  S c h l es w i g s  in Dänemark  ge
schehen sol l  und daß der Däni schen und Deutschen 
N a t i o n a l i t ä t  in Sch l eswi g  v ö l l i g  gleiche Ber ech
t i gung  und kräf t i ger  Schutz verschaf f t  und ge-
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sichert werd en sol le;  dagegen wurde in dem Patent und 
in der Depesche eine Gesammtstaats-Verfassung als beabsich
tigt angekünvigt, in der Schleswig und Holstein als gleich
berechtigt mit den anderen Landestheilen, und keiner dem an
deren untergeordnet, ihre Stelle haben sollten, jeder mit Pro- 
vinzialständen. Daneben wurde eine Verwaltungseinrichtung 
angekündigt, nach der die Rechtspflege, das Kirchen- und 
llnterrichtswesen, die innere Verwaltung, -die der Domainen- 
und Staatseinkünfte in den Herzogtümern in jedem Herzog- 
thume gesondert bleiben sollten, alles Andere fiel der Gesammt
staats-Verwaltung anheim; ausdrücklich wurde aber aus
gesprochen, daß die bisherige politische und administrative 
Verbindung der Herzogtümer au fgelöst sei. Der Bericht 
Ihrer Kommission nennt die unbedeutenden Angelegenheiten, 
für die jetzt noch irgend ein Zusammenhang zwischen den bei
den Herzogtümern besteht, ich brauche nicht daran zu erin
nern, an den Schleswigschen Kanal, an das Irrenhaus 
u. s. w. Ich kann nicht leugnen, daß ich die N i c h t i nk o r 
po r a t i on  Schleswigs und die Gesammts taa t s - Ver f as -  
sung Dänemarks, so wie sie projektirt ist, für u n v e r e i n 
bare Größen halte.

Welchen Einfluß hat nun aber dieser Bundesbeschluß auf 
die Rechte Holsteins und Schleswigs gehabt? Nach meiner 
Ueberzeugung hat er ihnen auch kein Jota rauben können, der 
Bund hätte bei seinen Verhandlungen mit Dänemark durchaus 
keinen Auftrag und keine Vollmacht der Herzogtümer, ihre 
Rechte zu vertreten und darüber zu schalten, der ganze Ver
trag des Bundes mit dem Könige von Dänemark — wenn 
man die Verhandlungen einen Vertrag nennen w ill — hat 
nur eben den Sinn, wie weit der Bund in seinem Schutze 
gehen wolle, die Rechte der Herzogtümer sind diesen voll
kommen unverkümmert geblieben. Anders aber als der Bund 
steht nun auch noch Preußen! Preußen, durch seine Groß
machtstellung, ist in seinem Verhältnisse Dänemark gegenüber 
durch den Bundesbeschluß nach meiner Ucberzeugung in keiner 
Weise gehindert, es kann seine Entschließungen vollkommen 
selbstständig und ungehindert durch den Bundesbeschluß treffen.

Was hat nun Dänemark zur Erfüllung seiner Zusagen 
gethan, zur Erfüllung der Zusagen, die eben nur ein M in i
mum von politischen Rechten den Herzogtümern lassen? 
Meine Herren! Dafür, daß diese Rechte, diese Zusagen un
e r f ü l l t  geblieben, ganz abgesehen davon, daß wir es vom 
Ministertische heute gehört haben, dafür haben wir in der 
That das allervollgültigste Zeugniß, w ir haben das Zeugniß 
der Bundes-Versammlung, und Niemand wird behaupten, daß 
die Bundes-Versammlung dem Auslande gegenüber je ungenüg
sam gewesen sei. (Heiterkeit)

Die Bundesbeschlüsse vom 11. Februar 1858 und vom
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8. März d. I .  erklären, daß die Zusagen bisher unerfüllt ge
wesen seien, und stellen weitere Forderungen. Der Bundes
beschluß vom 8. März d. I .  erklärt, daß die Zusagen nicht 
erfüllt seien, und daß auch dem Bundesbeschluß vom 11. Februar 
1858 nicht genügt sei. Aber, meine Herren, die Zusagen sind 
nicht allein nichterfüllt, sie sind gebrochen worden. Es sind 
dem Dänischen Reichsrathe, der eben nur eine Provinzialver
sammlung für die ausschließlich Dänischen Lande ist, gemein
same Gesetze, die auch für Schleswig - Holstein gelten sollen, 
vorgelegt, die Domainen-Angelegenheiten, die ausschließlich den 
Herzogthümern bleiben sollten, sind für Angelegenheiten des Ge- 
sammtstaates erklärt worden. Die Domainen in den Herzog
thümern haben ungefähr einen Werth von 50 Millionen.

Aber auch dabei bewendet es nicht. Wie steht es mit der 
Zusage, daß der Dänischen und Deutschen Nationalität in 
Schleswig völlig gleiche Berechtigung und kräftiger Schutz 
verschafft und gesichert werden solle? Was versteht die Dä
nische Regierung unter kräftigem Schutz? Die richterlichen 
Beamten in Schleswig sind sammtlich abgesetzt, ebenso alle 
Ober- und Gemeinde-Beamten mit wenigen Ausnahmen, Ver
waltungsbeamte aller Art, Hunderte von Predigern und Schul
lehrern. Ganze Schiffsladungen von Dänischen Amtsnach
folgern sind nach den Herzogthümern geschickt.

(Heiterkeit.)
Kirche und Schule sind verwüstet, in 50 bis 60 Kirch

spielen, in welchen in Kirche und Schule bisher Deutsch ge
sprochen worden, ist die Dänische Sprache' eingeführt; der 
Gottesdienst in Kirchen, in denen kein Mensch Dänisch ver
steht, wird abwechselnd Dänisch und Deutsch gehalten; der 
Konfirmanden-Unterricht und die Konfirmation dürfen ausdrück
lich nur Dänisch gehalten und ertheilt werden. Bitten und 
Flehen haben nichts geholfen. Sind Aeußerungen der Unzu
friedenheit gekommen, dann hat man mit Geld- und Gefäng- 
nißstrafe geantwortet. So sind die heiligsten Mittel zu poli
tischen Zwecken mißbraucht worden! Diese Dänische Geistlich
keit aber läßt es nicht dabei bewenden, Dänisch zu predigen, 
sie giebt sich auch zu Ausspähern her, zu Ausspähern gut und 
schlecht Dänischer Gesinnung, und hat sich dadurch im Volks
munde den Namen der „schwarzen Gensdarmen" verdient.

(Hört! hört!)
Früher war in diesen Landestheilen eine erfreuliche Kirch

lichkeit, jetzt stehen die Kirchen leer und der Privatunterricht 
darf den Kindern durch Hauslehrer nur dann ertheilt werden, 
wenn wenigstens der Religionsunterricht Dänisch ertheilt wird, 
ja, einem wegen Mangels Dänischer Gesinnung abgesetzten 
Geistlichen ist es untersagt worden, seinen eigenen Kindern 
den Religionsunterricht zu ertheilen, es ist ihm ein Dänischer 
Hauslehrer ausgezwungen. (Hört! hört!)
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Das schreit gen Himmel und es ist eine Schmach für 
das seiner Humanität sich rühmende neunzehnte Jahrhundert, 
mit gekreuzten Armen solchem Unwesen zuzusehen.

(Bravo!)
Was ist dem Allen gegenüber die Aufgabe zunächst des 

Bundes? Soll er das M in im u m  von Rechten, das seinen 
Grund in dem Bundesbeschluß von 1852 hat, mit der Ereku- 
tion geltend machen? Ich meine nein. Im  Privatrecht ist eS 
geltenv, daß, wenn ein Theil die Erfüllung versagt, der an
dere an den Richter gehen muß. Wo ist der Richter, der hier 
angegangen werden kann? I n  dem Verhältniß zwischen gleich
berechtigten Souverainen, von denen der Eine den Kontrakt 
bricht, steht dem Ändern der Appell an sein Schwert frei und 
das Zurücktreten von dem Vertrage. Ich meine, dies Zurück
treten von dem Vertrage ist um so mehr für den Bund in 
seinem Verhältniß zu einem Bundesfürsten geboten, wenn der 
Vertrag vernichtet ist, und vernichtet ist er durch das Ver
halten Dänemarks dem Vertrage gegenüber, das ihn nicht 
etwa nicht blos erfüllt, sondern das ihn gebrochen hat. I n  
dieser Weise ist allein eine gesunde Basis für die Angelegen
heit wiederzugewinnen, dann steht dem Bunde das Recht zu, 
die vollen alten vierhundertjährigen Landesrechte Schleswig- 
Holsteins unter seinen Schutz zu nehmen. Für Preußen aber, 
das in seiner Großmachtstellung selbstständig frei und unge
hindert steht, kann es einen ändern Ausgangspunkt nicht ge
ben. Freilich hat Preußen keine gebotene Rechtspflicht, aber 
eine starke Ehrenpf l ich t ,  die sich aus dem Jahre 1848 her 
datirt. Das sind denn auch die Gründe, weshalb ich für 
den Kommissions-Antrag nicht stimme, sondern für den ändern, 
von dem Abgeordneten von Carlowitz eingebrachten Antrag 
stimmen werde.

Man sagt nun aber: die Frage ist eine Europäische; 
wie stellen sich die Großmächte zu dieser Frage? Bringt man 
sich auf dem bezeichneten Wege nicht in Konflikt, soll man 
sich nicht auf das engere Gebiet des Bundesrechts, wie es 
im Jahre 1852 festgestellt ist, beschränken? Meine Herren! 
I n  jeder Gestalt kann die Frage als eine Europäische aus
genommen werden. Mag man das Gebiet für ein Einschrei
ten des Deutschen Bundes noch so eng bezeichnen, die Groß
mächte können die Frage jederzeit als eine Europäische auf
nehmen, und es wird wenig verschlagen, ob sie dies mit Recht 
oder Unrecht thun. Das kommt mir so vor wie die Geschichte 
von dem Mann, der sich mit einem Ändern schießen sollte und 
dem bei dem Umfange seines LeibeS an diesem ein Kreidestrich 
gemacht wurde, um damit zu bezeichnen, wie weit die Kugel 
gelten solle und wie weit nicht. Meine Herren! Wenn die 
Sache von einem würdigen Ausgangspunkte genommen wird, 
dann ist es werth, sie wirklich in Angriff zu nehmen. Ich
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meine nun  aber auch, es könnte und sollte in der T h a t  einen 
Gesichtspunkt geben, von dem die F rag e ,  a l s  Europäische, 
von allen Kabineten aufzunehmen wäre, d a s  ist: zu Gericht zu 
sitzen über D ä n e m a rk ,  das  einen edlen S ta m m  zertritt und 
martert. V on  diesem Gesichtspunkt w äre  die F rage  a l s  eine 
Europäische zu nehmen, und  kein Land hätte wohl einen g rö 
ßeren B e ru f  dazu a ls  Eng land , d as  durch sein Verkennen der 
Verhältnisse in den J a h re n  1848 —  1852 zu dem Elend, in 
welchem jetzt S ch le sw ig  schmachtet, d a s  Wesentlichste gethan 
hat. Regt sich doch England , wenn weit ab die Freiheit
bedroht wird, und  es sollte die Augen schließen über das , 
w a s  in seiner nächsten N ähe  geschieht? A n g e l n  sind es, 
die zwischen der Eider und der K önigsaue  wohnen;° sollte 
E ng lan d  nicht fü r  d a s  gute Recht des ihm s t a m m v e r w a n d 
t e n  Volkes eintreten wollen? Ic h  halte cs für eine V e r 
leumdung, w enn  m an  sagt, daß E ng land  große politische 
F rag en  mit der K rä m e r -E l le  messe; aber wenn die V erleum 
dung nicht B oden  gewinnen soll, dann  m u ß  es seine gesunde 
S te l lu n g  zu dieser F rage  einnehmen.

( B r a v o !)
Und Frankreich, meine H erren , ich meine, d a s  heutige 

Sys tem  in Frankreich hätte d a s  lebhafteste Interesse, nicht au f  
S e i te  D änem ark s  zu treten. D ie  M e inu n g , wenn sie je  vo r
gewaltet hätte, daß  Frankreich für die Idee , für die Freiheit 
eines Volkes sein S c h w e r t  ziehe, diese M e in u n g  ist in der 
neuesten Zeit g r ü n d l i c h  erschüttert worden. W enn  dem 
F a ß  in der Beziehung nicht der Boden  ausgestoßen 
werden soll, dann  kann Frankreich nimmermehr au f  die 
S e i t e  des D espo ten  treten, der einen ebeln Volksstamm 
unterdrückt, und in seinen Rechten vernichtet. Aber, meine 
Herren, wie dem auch sein möge, E i n s  muß ich scharf hervor
heben: mögen die inneren Gegensätze in Deutschland zwischen 
S tä m m e n  und S tä m m e n ,  zwischen Regierungen und Regie
rungen —  mögen die Zerwürfnisse noch so groß sein —  d e r  
ausländische Nachbar, der da rau f  bauen möchte, d e r  a u s l ä n 
dische Nachbar, der meinen möchte: er könne einen Keil in 
Deutschland treiben, um  davon seinen G e w in n  zu ziehen, der, 
glaube ich, irrt  sich, und ich glaube es nicht blos, ich bin fest 
davon überzeugt. D e r  ausländische Nachbar, der da  meinte, 
mit Verlockungen an  den E inen  treten zu können, daß er sich 
mit des Ändern Lande bereichere —  der Nachbar, der würde 
die Deutsche N ation ,  die Völker und die Fürsten finden wie 
E inen  gewappneten M a n n !  Nicht E in  Deutsches D o r f  würde 
ihm von Deutschland abzureißen, oder, wie es in dem neuen 
Wörterbuche heißt, zu a n u e k t i r e n  gelingen.

Welche M it te l  und Wege die R eg ie rung  einschlagen will, 
das ,  meine ich, ist ihrer Verantwortlichkeit —  und Niemand 
im H ause  wird verkennen, daß diese Verantwortlichkeit eine
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schwere ist — zu überlassen. Aber welchen Verlauf diese Sache 
auch nehmen möge — ich schließe mit der vollen Zuversicht, 
daß Eines Tages die Sonne über den in ihren vollen Rech
ten hergestellten Herzogthümern aufgehen wird. Der Geist der 
Deutschen Nation stärke sich und stähle sich, diesen Tag herauf
zuführen, und dazu diene an dem ihm zugemessenen Theile auch 
jedes heute gesprochene W o rt!

(Bravo!)
Präsident: Der Abgeordnete von Bentkowski hat das 

Wort.
Abgeordn. von Bentkowski: Meine Herren! Die 

uns vorliegenden Petitionen und der Kommissionsbericht füh
ren uns eine Sache vor, welche nicht nur seit Jahren die ge
stimmte Deutsche Nation mächtig erregt, sondern auch unsere 
Aufmerksamkeit, die wir dieser Nation nicht angehören, aus 
sehr mannigfachen und erklärlichen Gründen stets fesselte. So 
oft die Kunde von demjenigen, was jenseits der Eider vor
ging und was Deutschland und Preußen dazu sagten, bis in 
unsere Gauen hineindrang, wandte das öffentliche Gewissen 
sein vergleichendes Auge aus die inneren Zustände des Landes- 
theiles, dem wir angehören, und frug: wie es möglich wäre, 
bis zu dem Grade zwei Maße und zwei Gewichte zu haben, 
das eine für sich und das zweite für andere. Sie könnten, 
meine Herren, also füglich erwarten, und unsere Wähler 
erwarten eS ganz gewiß auch, daß wir die heutige Gelegen
heit benutzen werden, um hier Parallelen zu ziehen und an 
die Klagen und Beschwerden ihrer Stammgenossen jenseits 
der Eider die unsrigen anzureihen. Ich w ill es aber nicht 
thun. Es wird sich wohl dazu noch manche selbstständige 
Gelegenheit darbieten. Dieselbe Rücksicht auf S ie, meine 
Herren, in deren Mitte zu sitzen w ir die hohe, wenn auch 
nicht durch unfern Willen herbeigeführte, also unverdiente 
Ehre haben, (Heiterkeit)
dieselbe Rücksicht sage ich, welche uns neulich bewog, uns in 
einer Deutschen inneren Bundesfrage nicht in die Diskussion 
und Abstimmung hineinzumischcn, bestimmt uns heute, in die
ser äußeren Deutschen Frage, die Ihnen wohlerwünschte Har
monie der Verhandlung nicht zu stören durch Hineinziehen von 
anderen für Sie und für uns auch sehr anregenden, wenn 
auch sinnverwandten Fragen, zumal zu erwarten steht, daß 
diese Harmonie sich durch ein einhelliges Votum bethätigen 
wird, insofern nämlich, wer von Jjuien nicht für den Kom
missions-Antrag, doch für den des Abgeordneten von Carlo- 
witz stimmen und wohl Niemand ein verneinendes Votum ab
geben wird. (Bravo!)

Zu diesem bejahenden Votum werden auch wir unser 
Ja ! hinzufügen, und zwar können wir das anfänglich für den 
Kommissions-Antrag bestimmte bejahende Votum, wie mir
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scheint, ohne GewissenSgefahr auch auf den Antrag des Ab
geordneten von Carlowitz ausdehnen. Ohne sich in die ziem
lich verwickelte geschichtliche und rechtliche Begründung der 
Sache einzulassen zu brauchen, genügen mir und meinen Lands
leuten die allgemeinsten Umrisse derselben, um uns zu bestim
men, Ja zu sagen. Da, wo w ir sehen, ein einem größeren 
Staate zugefallenes, dabei jedoch geschichtlich und staatsrecht
lich mit besonderen Rechten ausgestatteteö Herzogthum, in 
diesen Rechten gekränkt und bedroht zu Gunsten eines rück
sichtslosen politischen Systems, und zwar des Gcsammtstaats- 
systems; wo statt der feierlich verheißenen Gleichberechtigung 
beider neben einander wohnenden Nationalitäten eine rücksichts
lose Unterdrückung oder eine heuchlerische Rücksichtsnahme der 
einen an der Tagesordnung ist; wo man althergebrachte O rts
namen systematisch umtauft, wo Justiz-Verwaltung, Schule, 
ja Kirche selbst zu Werkzeugen der Denationalifirung gemiß- 
braucht werden; wo den Kindern als vaterländische Geschichte blos 
die Geschichte des Gesammtstaats gelehrt, die eigene Landes
geschichte dagegen verpönt wird; wo man zu Werke geht, als 
ob vie Menschen der Sprache wegen und nicht die Sprache 
der Menschen wegen geschaffen wäre, wie sich neulich ein Ab
geordneter in der Stände-Versammlung ausdrückte; wo die 
Regierung sich nicht scheut, diesem ganzen Treiben den Schein 
des Liberalismus öffentlich aufdrücken zu wollen, indem sie be
hauptet, es geschehe ja blos, um die Ungleichheiten und P r i
vilegien des Adels aufzuheben; wo wir dies Alles sehen, mag 
es sich um Italien, Ungarn, Polen oder, wie im vorliegenden 
Falle, um Schleswig handeln, da, meine Herren, kann unser 
Votum nicht zweifelhaft sein: w ir stimmen für Abhülfe der 
nationalen Unterdrückung, da w ir von der großen moralischen 
und politischen Wahrheit durchdrungen sind, baß, wer den An
deren die Wohlthaten einer berechtigten nationellen Autonomie 
hartnäckig vorenthält, ohne moralische Kraft bleiben muß, die
selben Wohlthaten für sich selbst dauernd zu sichern; und wir 
stimmen vielleicht sogar wärmer und inniger als S ie, meine 
Herren, insofern w ir die Schule des Unglücks, des größten 
Unglücks, das einem Volke begegnen kann, durchgemacht haben, 
des Unglücks, welches Ihnen, meine Herren, so gut wie un
bekannt ist, und welches, das wünsche ich Ihnen trotz Allem! 
Ihren Kindern und Enkeln unbekannt bleiben möge.

(Pause.)
Also weitere ParallHn zwischen der Lage Schleswigs 

und einem Ihnen näher liegenden Herzogthum w ill ich nicht 
ziehen, einmal aus dem eben angeführten Grunde und dann, 
weil diese Parallele in sehr wesentlichen Punkten nicht zu
treffen würde.

(Aha! auf der Rechten.)
Ja wohl, da Schleswig schon seit Jahrhunderten, und
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zwar in Folge freier Wahl seiner Stände, unter dem Scepter 
Dänemarks sich befindet und da in Schleswig nicht die Skan
dinavischen Autochtonen, sondern, wie es scheint, die später 
und allmälig eingewanderten Deutschen die Unterdrückten sind.

Ich wende mich vielmehr ausschließlich an Schleswig 
und nehme dabei, so gut es gerade bei mir geht, einen allge
meinen, ich möchte sagen, einen kosmopolitischen Standpunkt 
ein. Nun, meine Herren, scheint es mir, daß Ihren Stamm
genossen jenseits der Eider vielleicht eben so viel durch das 
allgemeine moralisch-politische Verhalten Deutschlands, als 
durch diplomatisches oder gar kriegerisches Einschreiten geholfen 
werden kann. Die Deutschen werden meiner Meinung nach 
den für ihre bezüglichen Bestrebungen in Schleswig unum
gänglichen moralischen Stützpunkt nur dann gewinnen können, 
wenn sie in Ungarischen, Polnischen, Italienischen und Sla- 
vischen Ländern das zu thun aufhören, was sie dem Dänen 
vorwerfen, bas er in Schleswig thue.

Es wird mir vielleicht der bekannte Einwand gemacht, 
es stände ja die Deutsche Civilisation so bedeutend höher, daß 
sie gewissermaßen eine innere Berechtigung habe, die sie um
grenzenden Nationalitäten zu absorbiren und zu mediatisiren. 
Nun muß ich Ihnen gestehen, hat mir dieser Standpunkt stets 
sehr Chinesisch geschienen. Die Einwohner des Reichs der 
M itte behaupten ja ebenfalls, sie seien die einzigen Träger der 
wahren Civilisation, der Civilisation par excellence, und 
Alles, was nicht Chinesisch sei, barbarisch wäre; mir scheint 
aber dieses ihr politisches Dogma kein Beweis für ihre a ll
seitige Civilisation, sondern vielmehr ein Beweis, wie soll ich 
sagen, eines sich selbst überschätzenden und daher ihnen selbst 
schädlichen nationalen und politischen Dünkels zu fein. Uebri- 
genö waren überhaupt alle primitiven, großen, kompakten 
Völkerracen zu derartiger einseitiger Anschauung geneigt. Die 
alten Slaven hielten doch ja auch ihre Nachbarn, die Ger
manen — es waren freilich keine guten Nachbarn für sie — 
für taubstumme Barbaren, die nicht einmal das Slavifche 
S t o w o ,  das Ve rbum,  verständen. Also mit diesem ein
seitigen Standpunkte ist heute nicht mehr auszukommen.

Der der Germanischen Race innewohnende expansive 
Drang mag seine geschichtliche und natürliche Begründung 
haben; ich findeeL also in der Ordnung, daß sich die Deutschen 
in der ganzen Welt ausbreiten, um ein neues Feld für ihre 
Thätigkeit, für ihre mannigfachen Aaben und Eigenschaften 
zu suchen. Was aber ihren in der Welt zerstreuten StammeS- 
genoffen und dem politischen Deutschland, dem eigentlichen 
Mutterlande- meiner unmaßgeblichen Meinung nach ungemein 
schadet, das ist gerade die Sucht, überall, wo sie hinkommen, 
gleich die Herren spielen und Alles dem Deutschthum dienstbar 
machen wollen, (anhaltendes Murren rechts)
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ja alle ihre neuen Ansiedelungen, als ob es recht- und 
herrenlose Ländereien wären, politisch an Deutschland annek- 
tiren zu wollen. Die Folgen davon sind für Jeden, der sehen 
w ill, offenkundig. Ich habe Gelegenheit gehabt, die verschie
denen angrenzenden Slavischen, Polnischen, Italienischen und 
Ungarischen Länder aus eigener Anschauung kennen zu lernen 
und ich muß Ihnen gestehen, ich war erstaunt, ich könnte sa
gen „entsetzt" über die Unmasse von Haß, die da gegen das 
Deutschthum angesammelt ist.. Mögen Sie die moralischen 
Elemente, die in dem großen Weltdrama ins Spiel kommen, 
bei Fragen um politische Gestaltung noch so gering anschlagen, 
das werden Sie mir zugestehen müssen, daß diese Erscheinung 
für die innere feste Gestaltung des wahren Deutschland keine 
förderliche ist. So lange sie dem sonst natürlichen Triebe der 
Germanischen Race, sich über die- Welt auszubreiten, gleich 
eine politische Bedeutung werden geben wollen, so lange wer
den Sie nicht dazu kommen können, einen festen klar abge
grenzten einheitlichen Kern für Deutschland zu gewinnen, und 
was daraus folgt, Ihren Stammgenossen außerhalb kräftige Hülfe, 
wo sie dieselbe wirklich verdienen, zu leisten. Eins von Ihren po
pulärsten Nationalliedern endet, glaube ich, immer mit dem Re
frain „mein Vaterland muß größer sein, mein Vaterland muß 
noch größer sein", (große Heiterkeit) 
und dieser Refrain scheint mir sehr prägnant, diese unbestimmte 
und unbegrenzte Sehnsucht nach Ländern zu charakterisiren, 

(erneute große Heiterkeit) 
die den Deutschen gar nicht zu einem klar abgegrenzten, in sich 
konzentrirten, daher starken Anhaltspunkt kommen läßt. Es 
folgt ferner daraus die oben angedeutete mächtige Reaktion 
gegen diese friedlichen Eroberungen, wie man sie zu nennen 
beliebt, eine Reaktion, die sich unwillkürlich, .aber ganz natür
lich auf den Deutschen Kern selbst überträgt.'

Ich komme schließlich auf die Anwendung des eben Ge
sagten auf Schleswig. Soviel mir die Geschichte der dorti
gen Wirren aus den letzten Jahrzehnten einleuchtet, so ist die 
dortige nationelle Unterdrückung von sehr frischen Daten und 
sie scheint mir eher einen reaktionairen, negativen als einen 
positiven Charakter zu tragen.

(Stimmen links: Sehr richtig!)
Noch der bekannte offene Brief Königs Christian VIII. 

scheint mir eher dynastische als antinationale Tendenzen zu 
verfolgen.

(Stimmen rechts: Sehr wahr!)
Die eigentliche Unterdrückung der Deutschen Nationalität 

in Schleswig ist erst nach dem Jahre 1848 in Blüthe gekom
men und zwar in unmittelbarer Folge der bekannten Annektions- 
Gelüste von damals, die sich so laut und mächtig in Frankfurt 
offenbarten. (Lautes Murren rechts.)
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Ja, meine Herren, man wollte ja nicht nur Schleswig, 
man wollte auch uns in den Deutschen Bund durchaus inkor- 
porirm. (Heiterkeit.)

Wahrlich, es ware die unglücklichste Acquisition für den 
Deutschen Bund gewesen, die man sich nur denken kann.

(Abgeordneter Frölherr von Vincke: Sehr richtig!)
(Heiterkeit.)

Ich schließe daher mit der Bemerkung, daß Sie, meine 
Herren, außer der hier beantragten Fürsprache Preußens noch 
sehr viel Ihrerseits für das Wohl Ihrer Stammgenossen in 
Schleswig thun können, wenn Sie dahin wirken wollen, daß 
in Zukunft nicht leichtfertig Ursachen zu solcher nationellen 
Reaktion gegeben werden. ' Ich reihe daran den Wunsch an, 
daß Ih r heutiges Votum nicht ein bloßes parlamentarisches 
Denkmal bleibe, sondern in etwas wenigstens die trostlose Lage 
Schleswigs bessern möge.

( Bravo!)
Präsident: Der Herr Minister des Innern hat das 

Wort.
Minister des Innern Graf von Schwerin: Ich be

dauere, daß mich die Rede, die wir soeben gehört haben,
nöthigt, in dieser Sache das Wort zu nehmen, um einen mit
der vorliegenden Frage, meiner Ueberzeugung nach, nicht zu
sammenhängenden Gegenstand zur Erörterung 31t bringen. 
Der Herr Redner hat zwar gesagt, daß er eine detaillirte 
Parallele zwischen den Verhältnissen des Herzogthums Schles
wig und der Provinz Posen nicht ziehen wolle; er hat aber 
doch hinreichend angedeutet, daß es ihm möglich sei, diese 
Parallele zur Geltung zu bringen. Diesen Andeutungen ge
genüber muß ich mit aller Entschiedenheit vom Standpunkte 
der Regierung aus die Möglichkeit einer solchen Parallele ab
weisen. ' (Bravo! rechts.)

Abgesehen davon, daß die staatsrechtlichen Verhältnisse, 
in denen das Herzogthum Schleswig zum Königreich 
Dänemark steht, wesentlich andere sind, wie diejenigen, in denen 
die Prov inz  Posen zum Königreich Preußen steht,

(Bravo! rechts)
ist die Handhabung des Rechtes eine wesentlich andere in der
Provinz Posen, wie im Herzogthum Schleswig.

(Bravo! rechts.)
In  der Provinz Posen wird, wie ich hiermit behaupte, 

nach den Landesgesetzen verfahren, und, was in dem Besitz
ergreifungs-Patente der Polnischen Nationalität zugesichert ist, 
das wird gehalten und soll ferner gehandhabt werden. Werden 
von einzelnen Provinzial - Behörden in dieser Beziehung 
Fehler gemacht, so steht die Beschwerde an die Oberbehörde 
nicht nur den Betroffenen frei, sondern sie haben auch das 
freie Wort in diesem Hause; hier können sie ihre Beschwerden
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geltend machen. Sie haben auch nicht verfehlt, das in vielen 
Fällen zu thun, und in den bei weitem meisten Fällen sind 
ihre Beschwerden für unbegründet erachtet.

(Bravo! rechts. Sehr wahr!)
Die Regierung wird nach wie vor Sorge tragen, daß 

auch der Polnischen Nationalität das ihr zugesicherte Recht 
gewährt werde; sie wird aber mit derselben Entschiedenheit
jedem agitatorischen Treiben in der Provinz entgegenzutreten
wissen. (Bravo! rechts.)

I n  welcher Weise einzelne Verhältnisse ausgebeutet wer
den, um einem solchen agitatorischen Treiben Vorschub zu 
leisten, dafür hat mir der Herr Vorredner in seiner Rede selbst 
ein Beispiel an die Hand gegeben; er hat unter den furcht
baren Ungerechtigkeiten, die in der Provinz geübt werden, auch 
die Veränderung althergebrachter Ortsnamen angeführt. Ich 
glaube, mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß er Bezug 
nimmt auf einen neuerdings vorgekommenen Fall, wo ein 
Polnischer Gutsbesi tzer bei der Regierung beantragt hat, 
den Polnischen Namen seines Gutes umzuwandeln in den 
Namen „Radenz".

Dieser Antrag ist auf ordnungsmäßigem Wege an das 
Ministerium gekommen und Sr. Königlichen Hoheit dem Prinz- 
Regenten vorgetragen und Allerhöchsten Ortö genehmigt 
worden. Die Regierung hatte durchaus keinen Grund, 
dem Wunsche des Besitzers entgegen zu sein und ihm diesen 
Namen nicht zu geben. DaS ist der einfache Hergang einer 
Sache, die die Polnischen Zeitungen vielfach in derselben 
Weise ausqenutzt haben, wie der verehrte Herr Redner sie hier 
ausgcnutzt hat,

(hört, hört!)
und auf solche Dinge läßt sich ein großer Theil der Beschwer
den der Polnischen Nationalität zurücksühren.

Das habe ich mich für verpflichtet gehalten, auf die Pro
vokation, welche wir von dieser Tribüne erfahren haben, zu 
erklären. (M it  erhobener Stimme.) Ich wiederhole: Gesetz 
und Recht soll den Herren werden, sie haben zu verlangen 
wie jeder andere Preußische Unterthan, aber jeder agitatorischen 
Thätigkeit wird mit Entschiedenheit entgegengetreten werden!

(Lebhafter Beifall.)
Präsident: Der Abgeordnete Dr. Riedel hat das Wort.
Abgeordn. Dr. Riedel: Der geehrte Herr Abgeordnete, der 

vor mir von diesem Platze gesprochen, hat zwar die Absicht 
bekundet, keinen Mißton in diese Diskussion bringen zu wollen. 
Gleichwohl ist er diesem Versprechen keineswegs nachgekommen. 
Ich will, nachdem der Herr Minister des Innern die Zurecht
weisung desselben bereits in so kräftiger Weise bewirkt hat, 
nicht auf diesen Gegenstand umständlicher wieder zurückkommen. 
Nur einige Punkte möchte ich dem geehrten Herrn doch auch
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meinerseits noch erwidern. Wenn er glaubt, daß die Deut
schen in Schleswig eingewandert seien, so ist er wohl mit 
der älteren Geschichte Schleswigs nicht vollständig bekannt. 
Schleswig war ursprünglich ein ganz Deutsches Land, und 
Einwanderung ist nicht von Deutscher, sondern nur von 
Skandinavischer Seite erfolgt.

Wenn er ferner glaubt, eine Parallele ziehen zu dürfen 
zwischen dem Großherzogthum Posen und dem genannten Her
zogthum, so beruht der einzige Umstand, der dazu berechtigen 
könnte, wohl nur darin, daß beide Lande „Herzogtümer" 
heißen. Im  Uebrigen haben sie nichts mit einander gemein, 
was eine Vergleichung zuließe. W ill der Herr Redner zu 
Gunsten Posens, wie es scheint, auf die politische Selbststän
digkeit eremplifiziren, die für Schleswig beansprucht wird, so 
darf er doch nicht übersehen, daß das Großherzogthum Posen 
ausdrücklich mit der Bestimmung dem Preußischen Staate ein
verleibt ist, in ganz gleichem Verhältniß, wie alle übrigen Be- 
standtheile des Staats, eine Provinz desselben zu bilden, wah
rend dagegen Schleswig der Dänischen Monarchie nur durch 
Personalunion verbunden wurde, mit der ausdrücklichen feierlichen 
Stipulation, nie mit dem Königreich Dänemark dauernd vereinigt 
zu werden. Die Zusicherung, selbstständige Staaten zu bleiben, 
wurde dann auch für Schleswig, wie für Holstein, in der 
Wahlkapitulation König Christian I. vom Jahre 1460 und in 
der Folge Seitens der Dänischen Krone oftmals bündig wieder
holt und bis auf unsere Zeit auch aufrecht erhalten und dabei 
zugleich die Untrennbarkeit dieses Herzogthums von der ehe
maligen Grafschaft, dem nachmaligen Herzogthum Holstein, als 
eine Grundbedingung der dem Träger der Dänischen Krone in 
den beiden Deutschen Herzogthümern eingeräumten Herrschaft 
anerkannt.

Es ist dann eine zweite große Verschiedenheit diese, daß 
eine Verdrängung von Sprache und Nationalität im Preußi
schen Staate rücksichtlich keines in ihm begriffenen Brnchtheils 
nichtdeutscher Bevölkerung, also weder rücksichtlich der Polen, 
noch der Litthauer, Wenden u. s. w., weder jemals gesetzlich 
zulässig gewesen, noch im Verwaltungswege versucht ist, daß 
dagegen notorisch in den mit der Dänischen Monarchie ver
bundenen Deutschen Ländern, in Schleswig wenigstens, diese 
Verdrängung im Wege der Gesetzgebung und der Verwaltung 
systematisch durchgeführt wird. In  allen diesen Beziehungen 
findet daher nichts statt, das zu einer Parallele zwischen Posen 
und Schleswig berechtigte.

Endlich ist auch insofern noch eine nicht uubeachtenswerthe 
Verschiedenheit zwischen der Polnischen Nationalität im Preu
ßischen Staate und der Deutschen Nationalität in Schleswig 
wahrnehmbar, als wohl nicht alles dasjenige, was der Herr 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten von der Deutschen 
Bevölkerung Schleswigs mit Recht rühmte, indem er sie als
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ein leuchtendes Beispiel von Unterthanentreue für ganz Deutsch
land hinstellte, von der Seitons Polnischer Bewohner des 
Großherzogthums Posen gegen die Preußische Monarchie be
obachteten Haltung mit gleichem Rechte gesagt werden kann.

(Sehr richtig!)
Ich glaube daher, daß im nördlichen Europa für die po

litische Mißlage, worin w ir unseren Bruderstamm in Holstein 
und Schleswig leider versunken sehen, nur ein Seitenstück 
noch in der Lage des Hessischen Volkes und der vor Kurzem 
hier ausführlich besprochenen Kurhessischen Verfassungs-Ange
legenheit zu finden ist,'und daß w ir glücklicherweise sonst nach 
einem ähnlichen traurigen Bilde gewaltsamer Unterdrückung 
von Volksrechten im nördlichen Europa vergebens suchen. 
Wenn die Kurhessische Angelegenheit dennoch, wie es mir 
scheint, manchen unserer Deutschen Brüder noch lebendiger 
beschäftigt, das Deutsche Vaterlandsgefühl durch die hier einem 
treuen, ordnungsliebenden Volke widerfahrenen Unbilden sich 
noch tiefer empört, und das Rechtsbewußtsein noch tiefer sich 
verletzt fühlt, so liegt dies wohl nicht darin, daß man den 
Druck geringer schätzte, der auf Schleswig und Holstein lastet, 
als vielmehr lediglich in dem Unterschiede, daß der Mißbrauch 
der Gewalt, der hier in Kurhessen, wie dort in Schleswig 
und Holstein das Recht gebeugt hat, in Kurhessen leider zu
gleich von einem Deutschen Fürsten ausgegangen und unter
stützt ist von Deutschen Bruderstämmen, während wir bei 
Dänemark als einen Trost empfinden, daß es wenigstens nur eine 
fremde Nationalität ist, welche die Deutschen Staatsangehörigen 
Schleswigs knechtet und das Recht der Herzogtümer mit Füßen 
tritt, — eine Nationalität, die seit Jahrhunderten schon sich in 
einem Vernichtungskampfe zu der Deutschen Bevölkerung der 
Grenzlande befunden hat.

Das Herzogthum Holstein hat aber ein unzweifelhaftes 
Recht, was ihm im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von 
Neuem feierlich verbrieft ist, auf dauernde Zusammengehörig
keit mit dem Herzogthume Schleswig unter dem Fortbestände 
beider Herzogtümer als selbstständiger, von der Dänischen 
Monarchie getrennter Staaten. Es ist dies das Recht eines 
Deutschen Landes, — ein Deutsches Recht, — ein Recht Deutsch
lands, für welches pflichtmäßig daher, bei einer für seine Integrität 
würdigen Fürsorge, auch ganz Deutschland mit vereinter Kraft 
schützend einstehen sollte. Leider ist nun aber vvn Deutschlands Zu
sammenwirken für einen nationalen Zweck, zumal gegen den 
Mißbrauch von Fürstengewalt, nichts zu erwarten. I n  zwei 
und ein halb Dutzend kleine Staaten zerklüftet und durch die 
jammervollsten dynastischen Rivalitäten seiner vielen kleinen 
Souveraine zerrissen, hat sich Deutschland nicht zu der Höhe 
der Lösung einer solchen Aufgabe des Schutzes seiner Inte
grität zu erheben vermocht. Es bleibt daher nichts anderes
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ü b r ig ,  a l s  d a ß ,  soll der Bedrohung der Rechte eines edlen 
Deutschen B undesgliedes abgeholfen werden, P r e u ß e n  diesen 
Dienst der Deutschen Sache  zu leisten von Neuem übernimmt 
und a u s  eigener Entschließung und lMacht vollbringt, w a s  
ganz Deutschland zwar zu vollbringen die Verpflichtung hat, 
aber beharrlich verabsäumt.

N im m er wird auch die echt Deutsche G esinnung, die 
P re u ß e n s  Regierung und Volk glücklicherweise noch belebt, 
vor diesem O pfer fü r das  gemeinsame Interesse und für die 
E hre  deS V ater landes zurückweichen. E s  kennt seinen großen 
B e ru f ,  überall  ein H o r t  Deutscher Grenzen und Deutscher 
Rechte zu sein, am  Rhein  wie am Niemen und also auch an  
der Eider, und wird diesem Berufe zu genügen streben!

Außerdem hat die frühere Beziehung P re u ß e n s  zur S c h le s 
wig - Holsteinschen Angelegenheit auch in der T h a t  eine ganz 
besondere Verpflichtung dazu für P re u ß e n  begründet. Ic h  er
innere S i e  an den bekannten B rie f  S e in e r  M ajes tä t  des K ö
n igs  vom 24. M ä rz  1848 a n  den Herzog von Augustenburg, 
w orin  ausdrücklich für P re u ß e n  die Verpflichtung übernommen 
ist, die Rechte der H e rz o g tü m e r  S ch lesw ig  - Holstein zu be
schützen, namentlich insofern:

1 )  daß dieselben selbstständige S t a a t e n  seien,
2 )  daß sie fest mit einander verbunden bleiben sollten und
3 )  daß der M a n n ss ta m m  in  den H e rz o g tü m e rn  herrschen

solle.
E s  ist darin, diese Rechte der H e rz o g tü m e r  gegen etwaige 

Angriffe und Uebergriffe zu schützen, von S e in e r  M ajes tä t  dem 
Könige Allerhöchstselbst ausdrücklich verheißen, und dies König
liche W o r t  hat  nicht aufgehört, in  Kraft zu sein.

I c h  erinnere S i e  ferner an  die V erhandlungen eines 
Preußischen und eines Oesterreichischen Kommissarius zur P a -  
ciftkation Schlesw ig-H olste ins ,  welche der Olmützer Konvention 
vom 28. November 1830 folgten. W a r  es nicht lediglich das  
V e r t rau en  zu dem Preußischen Kommissarius und zu dem A u f
träge, welchen die Preußische Krone diesem ertheilt hatte, eine 
Uebereinkunft zur R egulirung  der Holsteinschen Angelegenheit 
abzuschließen:

„indem W ir " ,  wie es in der Bevollmächtigung heißt, 
„ a u f  U n s e r  K ö n i g l i c h e s  W o r t  versprechen, d a s 
jenige, w a s  Unser Kommissarius au f  G ru n d  gegen
w ärtiger Vollmacht und in Gemäßheit der ihm e r t e i l 
ten Instruktion verabredet und abgeschlossen haben 
wird, zu genehmigen" —  

w a s  die H e rz o g tü m er  bewog, die W affen a u s  der H a n d  zu 
legen und unter den B ed ingungen , die man ihnen zusicherte, 
sich der Dänischen Krone wieder zu unterwerfen? S o l le n  n u n  
die H e rz o g tü m e r  in diesem V ert rauen ,  welches sie gewiß nicht 
a u f  die M itwirkung Oesterreichs, sondern vorzugsweise au f

4
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den Rechtssinn und in die Macht Preußens setzten, getäuscht 
werden? Ich frage Sie, meine Herren, wo soll dann für die 
Zukunft noch Zuversicht zu Versicherungen der eigenen Herr
scher und zu dem Inhalte Königlicher Worte bei den Völkern 
Herkommen, wenn das Vertrauen derselben so schmachvoll ge
täuscht würde? Die Wahrung des altherkömmlich berechtigten 
Verhältnisses zwischen Holstein und Schleswig wurde aber in 
dem getroffenen Uebereinkommen Preußischer und Oesterreichi- 
scher Seits zugesichert.

Der Herr Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat 
uns in seiner heutigen mündlichen Aussprache sowohl, als na
mentlich auch in seinen Erklärungen, welche in dem Kommis
sions-Bericht niedergelegt sind, vorzüglich hingewiesen auf die 
Entschließungen deS Deutschen Bundes. Meine Herren! Zn 
dieser Hinweisung, und selbst in der hinzugefügten Verheißung, 
dazu Preußischer Seits nach Kräften im Interesse der Herzog
tüm er mitzuwirken, kann ich eine Beruhigung weder für die 
Herzogtümer und für unsere Sympathieen mit ihren gerechten 
Ansprüchen in keiner Weise finden. Ich glaube, die bisherige 
Erfahrung hat genugsam gezeigt, daß von dem Deutschen 
Bunde, der doch leider nur durch den sogenannten B u n 
destag vertreten wird, nichts zu erwarten ist, das dem Heile 
Deutschlands frommte. Nach den bisherigen Erfahrungen muß 
ich anneymen, daß ihm Eifersüchteleien gegen Preußen und 
Großmachtögelüste seiner Mittelstaaten Alles sind, und das 
wahre Wohl Deutschlands Nichts ist. Ich fürchte, daß jeder 
Vorschlag Preußens, wenn er auch nur zur Wahrung der 
Ehre und Rechte Deutschlands dient, von der Deutschen Bun- 
des-Versammlung schon deshalb in der leichtfertigsten Weise 
zurückgewiesen werden würde, weil Preußen sich dafür interes- 
sirte, und meine, wir haben für diese trübe Ansicht schon Be
weise genug in der Behandlung derjenigen wichtigen Anträge, 
die Preußen für Deutschlands Wohl und Sicherheit am Bun
destage in neuerer Zeit zur Verhandlung gebracht hat. Ich 
kann unter diesen Umständen die Hoffnung, daß von Seiten 
deS Deutschen Bundes etwas Wirksames geschehe, um endlich 
das gekränkte Recht der Herzogtümer wieder herzustcllcn, in 
keiner Weise theilen.

Das Einzige, womit ich mich in dieser traurigen Voraus
sicht tröste, ist die Zusicherung, welche der Herr Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten der Kommission gegeben hat, 
dahin gehend, daß die gegenwärtige Regierung seit ihrem Be
ginne tä tig  gewesen ist, und sortfahren wird, um bei den 
Europäischen Großmächten eine mehrere Aufklärung über die 
vorliegende Frage zu erwirken.

Meine Herren! Diesen Weg mit Ernst beschritten zu haben, 
ist ein Verdienst, welches der Herr Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten sich um die Herzogtümer und um Deutsch-
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l ands  Interessen erworben h a t ,  da s  nicht hoch genug anzu
schlagen ist. I n  der T h a t  ist es undenkbar, daß die G ro ß 
mächte E u ro p a s ,  richtig belehrt über die Lage S ch le sw ig s  und 
Holsteins u nd  über die unbeschreibliche, an die schlimmsten 
Zustände N e a p e ls  erinnernde M iß reg ie rung ,  welche während 
der letzten 10  J a h r e  in diesen H e rz o g tü m e rn  bestanden hat, 
noch ferner sich zum Schutze einer solchen M ißregierung her
beilassen könnten. E s  ist undenkbar, daß unter den G ro ß 
mächten E u ro p a s ,  w enn  diese den jedes Regiment entehrenden 
M ißbrauch  der Herrschergewalt genau kennen gelernt haben, 
welcher von D ä nem ark  in den H e rz o g tü m e rn  geübt wird, die 
schmachvolle Verletzung der Heiligkeit geschlossener Vertrüge 
und eigener freiwilliger Zusicherungen, und die mannigfaltigen 
Rechtsverletzungen, deren D änem ark  in allen Punkten  sich 
schuldig gemacht h a t ,  daß die Krone D änem ark  noch irgend 
einen V e r t e id ig e r  oder Verbündeten finden könnte, welcher sie 
d ann  gegen die bei geeigneter Gelegenheit von unserer S e i te  
nachdrücklichst geltend zu machenden Forderungen der Gerech
tigkeit in  Schutz nehmen möchte.

E s  muß vielmehr, bei jeder richtigen Beurtheilung der 
Sachlage, wie sie notorisch in  den H e rz o g tü m ern  besteht, a l s  
eine gemeinsame Sache  aller Herrscher erscheinen, einem solchen 
bei den Völkern die Achtung vor dem Herrscherrechte tief er
schütternden M ißbrauche  der Gewalt , den w ir glücklicherweise 
n u r  in den eben bezeichnten Landen w ahrnehm en, möglichst 
ein Ziel zu setzen. D e n n  wer die Grundsätze des Rechts, a u f  
welchen die öffentliche O rd n u n g  und die Throne der Fürsten 
gebaut sind, so empörend verletzt, wie dies in den Herzog
t ü m e r n  unter Dänischer Herrschaft geschieht, der vergeht sich 
nicht blos gegen die eigenen dadurch verletzten U n te r ta n e n ,  
und nicht blos gegen sich selbst und seine Nachfolger, sondern 
der erhebt sich, indem er die sittlichen G rundlagen  der Fürsten
gewalt überhaupt u n te rg räb t ,  revolutionair gegen die S ic h e r 
heit aller T hrone , der rechtlichen O rd n u n g  aller S ta a te n .  G e 
w iß  ist es daher eine gemeinsame Sache  der Großmächte 
E u ro p a s ,  wenn sie anders diesen R a n g  behaupten wollen 
und ihr Interesse richtig verstehen, sich gegen ein solches revo- 
lu tionaires  Treiben, gehe es auch von einem T hrone  a u s ,  mit 
vereinter K ra f t  zu erheben. I c h  erwarte  und hoffe daher viel 
von der Wirksamkeit unseres au sw ä r t ig e n  M in is te r ium s, wenn 
es sie d a ra u f  richtet, die Thatsache der empörendsten Rechts
verletzungen in S ch lesw ig  zu konstatiren, die fü r u n s  notorisch 
sind, und diese Thatsachen zum klaren Erkenntnisse der E u ro 
päischen Großmächte zu bringen. D a n n  zweifle ich nicht daran , 
daß es noch so viel Rechtsgefühl und S ta a t s w e i s h e i t  in den 
Kabinetten der erhabenen F üh re r  der Völker giebt, um  den 
unterdrückten Deutschen B ew ohnern  S c h le sw ig s  endlich Gerech
tigkeit zu Theil  werden zu lassen. I n  dieser H offnung schließe

4 *
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ich mich der E r w a r t u n g  an ,  welche d a s  Amendement d e s  A b 
geordneten vo n  Carlow itz  I h n e n  vorgeschlagen hat.

Präsident: D e r  Abgeordnete Reichensperger (C ö ln )
ha t  d a s  W o r t .

Abgeordn. Reichensperger ( C ö l n ) :  M e in e  H e r r e n !  
I c h  w a r  in  e tw a s  erstaunt ,  a l s  der geehrte erste H e r r  R edner  
seine Rede m it  der Versicherung eröffncte, daß  er gottlob kein 
D ip lo m a t  sei; ich meine, er habe sich b is  jetzt gerade v o rz u g s 
weise a l s  solcher hier b e w äh r t  u n d  auch heute w ieder ,  indem 
er sich a u s  einer sehr cp in o sen S i t u a t i o n  —  ich meine d a s  
V e rh ä l tn iß  der h e u t ig en ,  zu einer f rüheren A bs tim m ung  —* 
m it  großer  G e w a n d th e i t  herauszuziehen g ew u ß t  hat,  aber  auch 
durch die O r i e n t i r u n g ,  welche er u n s  über die a l le rd in g s  sehr v e r 
wickelte S c h le s w ig -H o ls te in i s c h e  Angelegenheit  gegeben, ha t  
er sich in gleicher Weise bew ährt .  N ichtsdestoweniger scheint 
es m i r ,  daß  selbst d a s  von  dem geehrten H e r r n  R e d n e r  u n s  
hier gebotene M a t e r i a l  nicht zureichen würde ,  um  nach allen 
S e i t e n  hin, die, meines E rach ten s ,  höchst komplizirte S a c h e  
zu k lären ,  so einfach auch im m erh in  der R ech tspunk t  in 
seinem innersten Kerne  sein m ag. I c h  w a r  meinerseits  durch
weg m it  der Auffassung e inverstanden,  welche der B erich t  zu 
der seinigen gemacht hat.  W i r  stehen eben nicht \>or einer 
R e g ie ru n g s -V o r la g e ,  welche eine T h a t  in sich beschließt, auch 
nicht vor einem K a m m e r-A n trag ,  welcher zu einer solchen h in 
d rä n g e n  soll, sondern vo r  einer P e t i t i o n ,  welche S e i t e n s  
dieses hohen H a u s e s  weite r  n ich ts  a l s  eine moralische U n te r 
stützung einer im Allgemeinen fü r  gerecht e rkannten S a c h e  von 
u n s  ver lang t,  unv  so g laube  ich d e n n ,  w ie  gesagt, daß  der 
B e r ic h t ,  der in leidenschaftsloser un d  besonnener W eise  eine 
kurze Skizze des T h a tb es tan d es  und  der rechtlichen Verhältnisse  
in  sich beschließt, diesem Zwecke vollkommen entspricht.

I c h  l a s  diesen B erich t  u n m it te lb a r  nach der von  dem A b 
geordneten H e r r n  R iedel —  wie m ir  scheint in  nicht ganz 
glücklicher Weise —  hereingezogenen Kurhessischen D eb a t te ,  
u n d  ich gestehe I h n e n , meine H e r r e n , ich w a r  im höchsten 
G r a d e  f rap p i r t  über den Wechsel der Gesichtspunkte und  der 
B i ld e r ;  es gemahnte  mich e tw a  so, wie bei einer plötzlichen 
W e n d u n g  eines K a le id o sk o p s , obgleich der Vergleich nach 
mancher S e i t e  hin  hinken mag. Plötzlich sah ich wieder „ v e r 
gilbte P e r g a m e n te "  zum Vorschein kommen, sogar eine Urkunde 
a u s  dem vierzehnten J a h r h u n d e r t ,  also a u s  der echt Gothischen 
Zeit ,  f igur ir t  a n  der Spitze .

(Heiterkeit .)
D a r a u f  w i rd ,  immer festen F u ß  a u f  den h i s t o r i s c h e n  

B o d e n  haltend, der Fa d e n  des urkundlichen R echtes  durch die 
folgenden J a h r h u n d e r t e  verfolgt.  E s  w ird  d a r a u f  hingewiesen, 
wie eine r e v o l u t i o n a i r e  P a r t e i  u n te r  dem Deckmantel des 
P a t r i o t i s m u s  jenes historische Recht un d  die bestimmtesten K ö-
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niglichen Z u sa g e n  u n te r  die Fü ß e  getreten,  wie  d a n n  p a tr io 
tische M ä n n e r  in  S c h le sw ig -H o ls te in  u nd  demnächst die P r e u 
ßische R e g ie ru n g  durch ihr W o r t  und  selbst durch ih r  S c h w e r t  
für  besagtes R ech t  eingetreten, welches denn auch der D e u t s c h e  
B u n d  wiederholt  durch seine Beschlüsse sanklionirt h a t  in der 
ausgesprochenen Absicht, denselben n ö t i g e n f a l l s  auch thatsäch- 
lichen Nachdruck zu verleihen. F re i lich ,  meine H e r r e n ,  fehlen 
daneben  die S c h a t te n p a r t ie e n  nicht und  auch im Kom missions- 
B erich te  kommen einzelne Ausdrücke v o r ,  denen ich nicht bei
stimmen möchte ,  die ich kritisire, vielleicht berichtigen könnte, 
a l le in  eS ist eben heute meine Absicht, die Einstimmigkeit die
ser V e r s a m m l u n g , welche auch ich h e rbe iw ünsche , möglichst 
w e n ig  zu s tören ,  am  a llerwenigsten  durch eine Kri t ik ,  welche 
leicht eine erbittertere  Gegenkrilik hervorrufen  könnte.

( R u f :  S e h r  g u t ! )
O h n e h in  w ü rd e  auch jetzt ein tieferes S o n d i r e n  der in  

R ede  stehenden W u n d e  nicht a n  der S te l l e  sein, weil  eben 
eine R adika lkur  zur Z e i t  nicht stattfinden k a n n ;  un d  ich halte  
da fü r ,  eS ist nicht gut,  d a s  S c h w e r t  halb zu ziehen, w en n  
m a n  nicht zugleich im  S i n n e  führt ,  n ö t i g e n f a l l s  sofort d am it  
einzuhauen. D a n n ,  meine H e r ren ,  wissen S i e  ja  aber  auch, 
daß  es nicht in der G ew o h n h e i t  dieses H a u s e s  liegt, die a u s 
w ä r t ig e  P o l i t ik  ex professo vor  sein F o r u m  zu ziehen. O b  
eS d a zu  nach allen R ich tu n g e n  hin berechtigt w ä re ,  w il l  ich 
hier dahingestellt  sein lassen, jedenfalls  aber fehlte u n s  dazu 
schon d a s  benöthigte M a t e r i a l .  W i r  e rhalten  unse rei ts  keine 
B lau b ü c h er ,  die w i r  den fremden zur Verg le ichung  gegenüber 
stellen könnten. D e sw eg e n ,  meine H e r ren ,  sind w i r  denn auch 
sehr oft in  der Lage gewesen, ohne W e i te re s  über neuere und  
neueste Begebnisse u nba rm herz ig  den S t a b  brechen zu sehen, 
die vielleicht bei genauerer  K e n n tn iß  der T H a t s a c h e n  sich le
diglich a l s  t r a u r i g e  N o t h w e n d i g k e i t e n  Herausstellen 
w ü rd en .

Ferner,  meine H erren ,  kommen auch noch die Rücksichten 
a u f  die fremden M ä c h te  in B e trach t ,  die ich meinerseits  nicht 
so ger ing  anschlage, w ie  der eine, ober der andere  der geehr
ten H e r r e n  R edner,  welche dermalen u nd  früher  diesen P la tz  
eingenom men haben. I c h  g laube, daß  w i r  den a u s w ä r t ig e n  
R e g ie ru n g en  gegenüber, selbst bei der g röß ten  E r r e g u n g  unse
re s  G e fü h ls ,  doch im m erw äh ren d  nicht b los jene Rücksichten 
schuldig sind, die w i r  den P r i v a t e n  nicht versagen dürfen, son
dern  daß  w i r  sie zugleich a l s  die höchsten A u to r i tä ten ,  u m  des 
P r i n z i p s  der A u to r i tä t  w il len ,  respektiren sollten.

D a z u  kommt endlich auch noch die V e rw o rre n h e i t  des öf
fentlichen Rechtes, j a  aller Rechtsbegriffe  in E u r o p a ,  w o r a u f  
schon vor  m ir  hingedeutet w o rd en  ist. I c h  meinerseits  gestehe 
offen, d aß  ich in dem Völker- un d  S ta a t s r e c h te ,  w ie  es der
m alen  in  E u ro p a  g ehandhab t  w ird ,  oder g ehandhab t  werden
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w ill, nicht m ehr a u s  und  ein weiß. W aS  beispielsweise in 
F lorenz weiß ist, ist in  Nizza plötzlich rabenschwarz. E ine 
„A nnex ion" ist vollkommen schön und in der O rd n u n g , w enn 
sie g e g e n  den W illen  der betreffenden Landesherren geschehen 
ist, eine andere, gleich willkürlich, aber m it  d e m  W i l l e n  des 
früheren Landesherrn  bewerkstelligte w ird  in  denselben a u s 
w ärtigen  Aem tern zu einem Verbrechen gestempelt! Doch, ich 
w ill auch a u f  diesem Gebiete nicht w eiter Vorgehen, sondern 
eben n u r noch die A eußerung anknüpfen, daß es m ir scheint, 
alS ob es gu t w äre, d a s  R e c h t s g e f ü h l  ü b erh au p t, d a s  öf
fentliche sowohl, a ls  d a s  R echtsgefühl derer, welche die G e 
schicke der N a tio n en  zu leiten haben, sich erst w ieder e tw as 
klären zu lassen, bevor in  der vorliegenden, ü b erau s dornen
vollen F rage ein e n t s c h e i d e n d e r  S c h r itt  gethan w ird. I n 
sofern also stimme ich gern dem W unsche des H e rrn  M in i 
sters bei, daß m an es der R eg ierung  überlassen müsse, auch 
über die R e c h t z e i t i g k e i t  dessen, w a s  sie thun  w ill und soll, 
selbst zu urtheilen. Auch der B ericht geht von dieser G ru n d - 
Anschauung, wie es m ir scheint, a u s , denn sonst w ürde n a 
türlich ein näheres E ingehen  a u f die D ispositionen  der a u s 
w ärtigen  M ächte nöth ig  gewesen sein, insbesondere eine D a r 
legung der M i t t e l ,  welche D eutschland und P re u ß e n  zu G e 
bote stehen, um in dieser S ach e  ta tsäch lich  den A usschlag zu 
geben.

E s  kommt aber auch noch ein A nderes in B etracht. W ir  
stehen vor einer wesentlich s c h w e b e n d e n  Frage. E s  ist be
kannt — ich glaube mich d arin  w enigstens nicht zu irren — 
daß a u f den letzten B undesbeschluß vom 8. M ä rz  noch die 
Dänische A ntw o rt zu erw arten  steht, also auch nach dieser 
S e ite  hin w ürde gewiß ein voreiliges A bnrthe ilen , ein en t
scheidendes E ingreifenw ollen  von d i e s e r  S te lle  a u s  un an g e
messen sein. D a ß  w i r  aber m it dem A uslande von hier a u s  
nicht so leicht fertig werden können, d a s  glaube ich nicht erst 
n äher begründen zu müssen, und zw ar um so w eniger, a ls  u n s  
der Bericht selber sag t, daß schon einm al „die Einm ischung 
des A uslan d es unserem thatsächlichen V orgehen ein Z iel ge
setzt". wie sie denn bekanntlich zu dem W affenstillstand von 
M alm ö  geführt hat. Ic h  denke, meine H erren , daß die innere 
Entwickelung der D änischen Verhältnisse voraussichtlich schon 
von selbst in mächtiger W eise dem gekränkten Rechte S c h le s 
w ig-H olsteins zu H ü lfe  kommen w ird, und ich verbinde dam it 
die H offnung, daß nach w ie vor die B ew ohner dieser Landes- 
theile den R uhm  sich w erden zu erhalten suchen, welchen der 
Bericht ihnen gespendet h a t, den R uhm  des loyalen A u s 
harrens.

Ic h  bedauere n u r, daß  es eine k o n s t i t u t i o n e l l e  V e r
sam m lung ist, welche diesem Rechte vorzugsweise entgegentritt, 
welche eS tiefer verletzt, a l s  d a s  absolute K önig thum  es jem als
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gethan hat. I n  welcher Weise die Verletzungen ftattgefunden, 
deutet der Bericht gleichfalls, wie mir scheint mit Recht, nur 
skizzenhaft an. Sie resümiren sich in Unterdrückung der Deut
schen Sprache, des Deutschen Geistes und Wesens, ja sogar 
des Petitionsrechtes in einer unermcssencn Handhabung der 
Polizei in Verfolgung alles Deutschnationalen bis selbsthin auf 
das Gebiet der Landwirthschaft, der Industrie und der Künste. 
Der erste Herr Redner hat noch ganz insbesondere ein Bild 
von der Vergewaltigung hier entworfen, die auch auf dem 
ki rchl ichen Gebiete vor sich gehen soll, wie denn auch der 
Bericht schon darauf hinweist, daß auch die Kirchen- und 
Schulsprache dänisirt werden sollen, und zwar nötigenfalls 
selbst mit Gewalt. Ich habe bedauert, daß im Berichte sowohl 
als auch in dem Vortrage des Herrn Abgeordneten für Bar
nim nicht von der ki rchl ichen Fr e i he i t  überhaupt  die 
Rede gewesen, daß nicht berührt worden ist, wieneben der Gleichbe
rechtigung der Nationalitäten auch die Gleichberechtigung der 
K o n fe s s i o n e n in Schleswig-Holfteinniedergehalten werde, daß 
insbesondere in Holstein von einer Ausführung oder auch nur 
von der Anbahnung zur Ausführung des Art. 16 der Deutschen 
Bundesakte noch niemals Rede gewesen ist. Ich habe daS 
um so schmerzlicher empfunden, als die Dänische Verfassung 
die kirchliche Freiheit im Wesentlichen gewährleistet. Nach 
demjenigen, was mir aus der dortigen Gegend, wie ich glaube, 
auf zuverlässigem Wege, bekannt geworden ist, herrscht in 
Schleswig wie in Holstein, und zwar den Katholiken sowohl 
als den Reformirten gegenüber, ein lutherisches Staatskirchen
thum der allerschroffsten Art. Ich w ill Ihnen nur beispiels
weise, was die Katholiken betrifft — von anderer Seite wird 
gewiß auch für das Interesse der Reformirten das Wort genom
men werden — anführen, daß in den Herzogthümern keine 
katholischen Kirchthürme gebaut werden dürfen, daß kein 
Glockengeläute statt haben, daß nur in vier „privilegirten" 
Ortschaften, Altona, Kiel, Glücksburg und Rendsburg, katho
lischer Gottesdienst gefeiert werden darf, daß kein katholischer 
Bischof ohne besondere Königliche Erlaubniß den dortigen 
Boden betreten, daß keine gemischte Ehe, selbst wenn beide 
Brautleute darüber vollständig einverstanden sein sollten, von 
einem katholischen Priester geschlossen werden darf, ja daS 
selbst die Landesverweisung katholischer Priester noch unter 
den kirchlichen Koerzitivmitteln zählt. Ich w ill eS für heute 
hierbei bewenden lassen, ich konnte sonst daS Angeführte noch 
sehr vermehren und durch Beispiele, die bis in die neueste Zeit 
hineinreichen, belegen, aber ich denke, die hervorgehobenen 
Punkte werden schön genügen, um die Situation zu charakte- 
risiren und den von mir ausgesprochenen Wunsch zu recht- 
fertigen, daß etwas mehr Bedacht auf dieselben genommen 
werde.
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Allerdings ist die Zahl der Katholiken in Schleswig- 
Holstein nur gering, aber w ir haben ja neulich erst gehört, 
daß es einer solchen Rechtsfrage gegenüber auf das Wenig 
oder Viel nicht ankommt, und überdies ist ja auch die F r e i 
heit eben vorzugsweise für die M i n o r i t ä t e n  schätzbar, denn 
die Majorität hat an der M acht genug, sie bedarf der Frei
heit nicht. Ich hoffe also, meine Herren, daß auch nach dieser 
Seite hin die Anstrengungen der Patrioten Holsteins wie die 
des Deutschen Bundes sich richten werden, und ich glaube, 
daß es zur Beförderung der Einheit gegenüber der uns be
schäftigenden Frage, wie zur Hebung der Kraft, sehr wünschens- 
werth ist, daß solche Steine des Anstoßes baldmöglichst aus 
dem Wege geräumt werben.

Es war ursprünglich, meine Herren, sowohl meine als 
meiner Freunde Absicht, dem Antrage der Kommission zu
zustimmen, obgleich er uns nicht gerade in jeder Beziehung 
zutreffend erschien. W ir haben nun heut Morgen vor Beginn 
der Sitzung einen sehr zahlreich unterstützten Antrag des Abgeord
neten Herrn von Carlowitz bekommen, der ebenwohl im Sinne 
der Kommission, wie der Herr Berichterstatter uns gesagt 
hat, gefaßt sein und den Antrag der Kommission er
setzen soll. Im  Interesse der Einigkeit und der Einstimmigkeit 
in diesem Hause denke ich auch diesem Antrage zuzustimmen, 
und hoffe ich, dasselbe von meinen Freunden erwarten zu dür
fen. Ich glaube zwar keineswegs, daß dieser Antrag über 
jede Kritik erhaben ist, namentlich scheint mir die Nebenein
anderstellung von Schleswig und Holstein in diesem Antrage 
nicht ganz glücklich zu fein, denn Schleswig kommt doch nur 
mit Rücksicht auf Holstein und auf gewisse Verträge hier in Be
tracht, und ist es nicht korrekt, wenn Beide in dem Antrage 
schlechthin auf gleiche Linie gestellt werden. Ich bin gewiß 
nicht dafür, die Kompetenz des Deutschen Bundes zu beschrän
ken, aber nichtsdestoweniger muß ich doch gestehen, daß die 
Ausdehnung, welche der' Herr Abgeordnete für Barnim dem 
Deutschen Bunde hat geben wollen, für mich doch einige Be
denken hat. Ebenso möchte ich auch noch gegen einen anderen 
Satz ein Bedenken erheben, welchen derselbe Herr Redner aus
gestellt hat, den Satz nämlich: daß die Bundcsbeschlüsse nur 
für Andere Rechte, für den B und  aber nur Pflichten be
gründeten. Ich habe mir den Satz so notirt — es kann aber 
nichtsdestoweniger ein Mißverständniß untergelaufen sein. — 
Am entschiedensten aber möchte ich mich gegen die Anschauung 
verwahren, welche unmittelbar vorher auf dieser Tribüne gel
tend gemacht worden ist: daß es nämlich erst einer großartigen 
Revolution in Deutschland bedürfe, um die Ansprüche von 
Schleswig-Holstein mit Energie durchführen zu können. Ich 
meinerseits gebe nur in der Hoffnung meine Zustimmung zu 
dem Antrage, daß das durch E in ig k e i t  erstarkte Deutschland
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in die Lage kommen wird, sich nicht blos Dänemark, sondern 
überhaupt dem Auslande gegenüber als ein großes, mächtiges 
Ganzes zu erkennen zu geben. In  diesem Sinne also und 
nu r in diesem Sinne stimme ich dem Antrage bei.

(Bravo!)
Präsident: Der Abgeordnete von Berg hat das Wort.
Abgeordn. von Berg: Meine Herren! Ich habe mich 

gegen den Antrag Ihrer Kommission cinschreiben lassen, weil 
er mir zunächst nicht präcis genug schien und weil ich es zur 
Ehre der gegenwärtigen Regierung für überflüssig halten muß, 
sie erst aufzufordern, diejenigen Untersuchungen anzustellen, 
welche nöthig sind, um ihr die Ueberzeugung beizubringen, daß 
das Recht in Schleswig und insbesondere auch das Recht, 
was aus den Verträgen der kontrahirenden Regierungen ge
flossen, aufs tiefste gekränkt ist. Der vorangehende Herr 
Redner hat insbesondere darauf hingewiesen, daß es auch an
dere spezielle Rechte gäbe, die gekränkt seien, und daß deren 
nicht Erwähnung geschehe. Nun in Beziehung auf Schleswig, 
glaube ich, fleht weder dem Deutschen Bunde, noch irgend 
einer anderen Macht, die nicht durch besonderen Vertrag dazu 
berechtigt ist, eine Einwirkung auf die konfessionellen Verhält
nisse zu. Wohl behaupte ich das mit ihm von Holstein. Ich 
folgere aber daraus etwas Anderes; ich folgere daraus, 
daß in dieser Frage der Deutsche Bund in Holstein wie auch 
in Mecklenburg und wie in vielen anderen Beziehungen ge
radezu seine Pflicht versäumt hat. Denn an ihm war es, 
dem Artikel 16 Geltung zu verschaffen, an ihm war es, die 
Reklamationen der einzelnen katholischen Unterthanen nicht 
blos anzuhören, nicht blos zu protokolliren, sondern ihnen auch 
abzuhelfen.

Ich acceptire deshalb, nicht blos meiner eigenen religiösen 
Sympathie wegen, sondern auch der Uebereinstimmung wegen, 
die daraus für unser Urtheil über die Thätigkeit des Deutschen 
Bundes fließt, dies sehr gern. Eine andere Bemerkung accep
tire ich nicht. Es ist dies nämlich die: wir sollten uns hüten, 
in unseren Verhandlungen über auswärtige Politik und na
mentlich in schwebenden Fragen Dinge zu berühren, die wesent
lich abhängen von dem Willen auswärtiger Mächte, wesentlich 
abhangen von Bestimmungen anderer Staaten. Dies würde 
richtig sein, wenn wir in der auswärtigen Politik der Regie
rung'bestimmte Anträge stellen wollten. ES ist aber deshalb 
nicht richtig, weil cö dem Hause der Abgeordneten ganz ge
wiß zukommt, seine Ansichten auszuspr^hen über die politischen 
Verhältnisse des Landes und über die nothwendig damit im 
Zusammenhänge stehenden des Auslandes. Es ist unstreitig 
unser Recht, nicht blos in Beziehung auf bestimmte Fragen 
unsere Meinung zu äußern, sondern auch in Beziehung auf 
Alles das, was mit dieser Frage in Verbindung steht; nicht
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Politik zu treiben von heute auf morgen, sondern eine Politik, 
die ein einiges Ziel unverrückt im Auge behält. Da darf man 
denn wohl Beziehungen des eigenen Landes zu anderen Län
dern erwägen, wie ein Baumeister, der einen Weg anlegt, 
neben den günstigen Verhältnissen auch die ungünstigen ins 
Auge faßt und wo.hl überlegt, wie, indem er die einen um
geht oder mildert, und die anderen benutzt, er zu dem Vorge
setzten Ziele gelangt.

Die Schleswig - Holsteinische Frage erscheint mir nun 
wesentlich noch einen anderen Gesichtspunkt zuzulassen, als 
den, welchen der Kommissions-Antrag und die bisherigen Red
ner berührt haben. Es ist bekanntlich erst durch den offenen 
B rie f von 1846 die Frage angeregt worden und im Ganzen 
und Großen an das Interesse des Deutschen Volkes herange
treten und zwar zunächst, weil der offene Brie f von 1846 die 
Integrität der Staaten, die jetzt in der Hand des Königs von 
Dänemark vereinigt sind — denn Holstein stellte sich nie unter 
die Krone Dänemarks, Schleswig, das mit Holstein uniirt ist, 
steht ebensowenig unter der Krone Dänemarks — also die I n 
tegrität des jetzigen Staatenbestandes, der Staaten, die unter 
der Krone des Königs von Dänemark vereinigt sind, für alle 
Zeiten garantiren sollte.

M an glaubte dies damals am einfachsten zu erreichen da
durch, daß man die Succession nach dem Königsgesetz, wie sie 
in dem eigentlichen Dänemark gilt, auch auf die beiden Herzog- 
thümer auSdehnte. Nun aber war es nicht auffallend, daß aus 
sehr vielen Gründen die beiden Herzogthümer sich gegen diese 
Zumuthungen erhoben, denn erstens ist das sogenannte Königs- 
gesetz hervorgegangen aus einer Revolution, die in Dänemark 
stattgefunden hat, wodurch die ganze ständische Freiheit Däne
marks vernichtet worden ist, wodurch, aus Haß gegen den 
Adel, die beiden anderen Stände Zuflucht gesucht haben in 
dem allergrößtsten Absolutismus, und das Widerstreben der 
Holsteinischen und Schleswigschen Stände ging namentlich da
hin, in einem solchen Absolutismus nicht ebenfalls mit unter
zugehen. Wenn nun aber das Bestehen Dänemarks gebunden 
daran war, daß auch künftig wegen der verschiedenen Succes- 
sionsrechte die drohende Trennung vermieden werde, dann gab 
cs einen gesetzlichen Weg, der im Jahre 1846 noch sehr leicht 
betreten werden konnte. Das Königsgesetz ist 1660 erlassen 
aus derjenigen Machtvollkommenheit, die der Dänischen Krone 
durch die eben erfolgte Revolution überkommen war, es ist er
lassen und ausgedehnt auf alle Verwandte und nicht blos auf 
die Agnaten, um daS" Aussterben der successionsfähigen M it 
glieder des Dänischen Königshauses möglichst weit hinauszu
schieben; droht jetzt wegen der Verschiedenheit des Successions- 
rechts ein Zerfallen des bisherigen Länderbestandes, dann war 
nur der eine rechtliche Weg möglich, daß der König
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von Dänemark, der damals noch die volle Gewalt hatte, die 
ihm durch jene frühere Gesetzgebung zugeflossen war, die agna- 
tische Succession auch in Dänemark wiederherstellte. Das lag 
aber nicht im Interesse eines anderen eventuellen Erben. Die 
Erbschaft sollte eröffnet werden für die Herzogliche Linie von 
Gottorp, und darum wurden mit einem Strich die meisten 
Erben, die zwischen der Königlichen und Herzoglichen Linie 
standen, vernichtet, und so eine Eventualität näher geführt, 
wodurch die User der Ostsee immer mehr und mehr in die 
Hand einer anderen Gewalt kommen, einer solchen, gegen die 
wir alle Ursache haben, so gut wie im Westen unsere Grenzen 
fest versichert und vertheibigt zu halten.

(Bravo!)
Das Jahr 1848 trat dazwischen, die Verhältnisse wurden 

vielfach verwickelter und namentlich, wie hier schon angedeutet 
worden ist, auch die Ansichten unklarer. Widerstand nannte 
man Revolution, sobald es ein Widerstand zu Gunsten von 
Rechten war, Vernichtung von Rechten nannte man Konserva
tismus! M it und ohne Schuld hat diese Verwirrung in allen 
Köpfen gespukt und des Unheils unendlich viel ungerichtet.

(Sehr wahr! rechts.)
Das ist nun aber ein Räthsel, wie von 1850 ab die all

gemeine Europäische Politik sich in Beziehung auf diese Frage 
entwickeln konnte. Wie konnte England in dem Protokoll von 
1850 den Weg schon dafür bahnen, daß die Russische Flotte 
künftig nicht in Kronstadt, sondern in Kiel stationirt werde, 
wie konnte die Englische Politik eine neuere und größere und 
gerade durch die Beherrschung der Deutschen Küste gefährlichere 
Seemacht um so viel näher Heranrufen? Was konnte Pal
merston bestimmen, trotz dieses drohenden und immer näher 
drohenden Unheils dennoch seine gewichtige Stimme zu Gunsten 
des ersten Protokolls zu geben, das den Maivertrag von 1852 
unbestreitbar hervorgerufen hat?

(Bravo!)
Ist es nicht die Politik gewesen, die in den letzten zehn 

Jahren überhaupt in allen Ländern geherrscht hat, den Frieden 
des Tages zu erkaufen um jeden Preis, wenn auch gegen 
die wachsende Unsicherheit des nächsten Tages? Fand er eS 
vielleicht nothwendig, um den Griechischen Verwickelungen in 
der unglücklichen Pacifico - Angelegenheit einen Ausweg zu 
geben, um Rußland zunächst zu beschwichtigen und Rußland 
auf Kosten einer anderen Macht zu entschädigen, in einer 
Weise, die nicht zunächst England bedrohte? Und vergaß er, 
was bei seinem sonstigen eminenten Scharfblick schwerlich zu 
glauben ist, daß der Schritt, der zunächst an der Deutschen 
Küste gethan wurde, nur ein erster Schritt war? Und waS 
konnte Frankreich bestimmen, dieser Politik beizutreten? Be
reitete sich vielleicht der Prinz-Präsident, eine der kontrahiren-
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den Mächte, —  bereitete er sich vielleicht schon damals vor, 
die Gesellschaft zu retten?

(Heiterkeit.)
Galt es damals schon, sich "Bundesgenossen zu sichern? Galt 
es damals schon, Konzessionen zu gewähren, um Konzessionen 
dafür in Anspruch nehmen zu können? Und was konnte 
Oesterreich bewegen, Oesterreich, das doch nach seiner eigenen 
Meinung und Meinungsäußerung zunächst berufen ist, die 
Deutschen Interessen und die Deutsche Ehre zu wahren?

(Stimmen rechts: H ört! hört!)
Galt es vielleicht, den Preis zu bezahlen für die Pacifizirung 
Ungarns, und ist vielleicht der Vorwurf Rußlands im Orientali
schen Kriege, daß Oesterreich undankbar gewesen sei, nicht 
darum ungerechtfertigt, weil es schon den vollen Preis für seine 
Unterstützung in der Schleswig - Holsteinschen Angelegenheit 
bezahlt hatte?

(Stimmen rechts: Sehr gut!)
Und was konnte Preußen bewegen, dazu beizutreten? W ar 
es nicht vielleicht blos der allgemeine Drang, so schnell wie 
möglich herauszukommen aus dem Verdacht übergroßer Frei- 
sinnigkeit, so schnell als möglich seine Reue und Umkehr zu 
dokumentiren?

(Stimmen rechts: H ö rt! hört! und Heiterkeit )
Vergaß Preußen damals nicht in hohem Grave eine Pflicht, 
die ihm seine Geschichte auferlegt bat, einen Ruhm, der zu den 
schönsten Erbstücken seiner Geschichte gehört? Vergaß es, daß 
der große Kurfürst namentlich dadurch ein so vorzüglich Deut
scher Fürst gewesen ist, ein so außerordentlich großer Fürst, 
daß er, trotzdem die Schweden nicht lange vorher (im Sinne 
der Norddeutschen gewiß) als Beschützer der Deutschen Frei
heit herübergekommen waren, dennoch sich gegen sie wandte, 
sobald wie möglich, um das Baltische Meer wieder den Hän
den Fremder zu entreißen, um die Deutsche Grenze wieder bis 
an die brausende Ostsee hinauszurücken? Vergaß Preußen 
damals, daß diese Erbschaft des großen Kurfürsten von seinen 
Nachfolgern heilig gehalten worden ist bis zu dem Tage, wo 
der letzte Fremde die Küsten der Ostsee wieder verlassen hat, 
wo alle jene Deutschen Länder wieder unter Deutschen Fürsten 
und Deutschen Gesetzen stehen? und vergaß Preußen, daß die 
Geschichte lehrt, wie alle Nationen in dem Maße, wie sie von 
dem Meere verdrängt werden, absterben und dem Untergang 
entgegengehen? W ar das Beispiel Polens nicht ganz frisch 
zur Hand, war nicht im Gegentheil das andere Beispiel Ruß
lands eben so nahe, was nur in dem Augenblick erst Kraft, in 
dem Augenblick erst Einfluß auf die allgemeinen Verhältnisse 
erhielt, wo es auf der einen Seite Schweden an der Ostsee, 
und auf der anderen Seite Polen und Türken am Schwarzen 
Meere verdrängt hatte?
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Solchen Erfahrungen gegenüber, meine Herren, scheint 
es mir denn allerdings doch nöthig zu sein, — wenn 
man im gegenwärtigen Augenblick auch keinen bestimm
ten Weg anzeigen kann, — die Königliche Regierung 
aufzufordern, diese Gesichtspunkte wenigstens nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Ich weiß sehr gut, daß heute Nichts ge
schehen kann, ich weiß sehr gut, daß nicht allein durch Preußen 
die Bedingungen herbeigeführt werden können, in denen diesen 
Gefahren entgegenzutreten ist, in denen diese Fehler wieder 
gut gemacht werden können, aber das, meine Herren, weiß 
ich, daß eine Regierung, welche ihre Augen offen hält, an 
jedem Tage den einen und ändern Stein zurechtzülegen ver
mag, bis endlich uns, wenn auch in langer Zeit erst, das Ge
bäude des Baterlandes fest gegründet sein wird. Der heutige 
Antrag aber zeigt der Regierung zugleich einen Weg. Das 
ist nämlich der, sich ihre Rechte offen zu erhalten, die durch 
die bestehenden Verträge für sie in Schleswig noch vorhanden 
sind, d. H. darüber zu wachen, daß die Bedingungen erfüllt 
werden, die sie zu Gunsten der Herzogtümer, also unter ihrer 
eigenen Garantie, festgesetzt haben. Das involvirt aber, nach 
meiner Meinung, zugleich das Recht, in jedem Falle, bei be
ständigem Widerstreben der Dänischen Regierung, einen Ver
trag, der von der anderen Seite nicht erfüllt worden ist, auch 
ihrerseits nicht mehr für bindend zu erachten.

Noch ein anderer Weg ist derselben in dem heutigen An
träge gegeben, und bas ist der: durch ernsten Schutz, der den 
Deutschen Interessen in Schleswig-Holstein gewährt wird, zu 
vermeiden, daß nicht das Herzogthnm Schleswig selbst den 
Deutschen Interessen nach und nach entfremdet werde, daß 
nicht die Deutsche Gesinnung mit dem Deutschen Stamme am 
Ende in diesem Herzogtum verschwinde; und so abermals 
ein Wall abgebrochen werde, der, wenn es nicht gelingen 
sollte, jene neue Successions - Ordnung wieder umzüwerfen, 
dann, wie ich glaube, die Hoffnung giebt, uns eine größere 
Festigkeit dem Osten gegenüber zu gewähren. Und dann 
wünschte ich, daß die Staats-Regierung auch das Eine im 
Auge behielte: Mögen in Folge der Londoner Verträge noch 
soviel Successions-Ordnungen in Dänemark festgesetzt, und von 
wer weiß welchen Mächten garantirt sein, ohne die Zustim
mung der Agnaten sind sie nicht gültig; und es kann der 
Augenblick kommen, wo das Recht der Agnaten, gestützt durch 
Preußen, wenn es in der Lage sein wird, Schutz zu gewäh
ren, das Netz durchbrechen wird, was um Deutschland in die
ser Frage, und um Deutschland, während es fast mit ver
schlossenen Augen davorstand, geworfen ist.

(Sehr richtig! Sehr gut!)
Ich wiederhole es, daß ich mir keinen Augenblick darüber 

unklar bin, daß die Königliche Regierung in diesem Augen-
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blicke nichts der A r t  thun  kann, daß ich mir nicht unklar d a r 
über bin, daß m an von der einen S e i te  d as  B erüh ren  solcher 
bestimmten Gegenstände, das  Berühren namentlich des V e r
fahrens fremder M ächte  tadeln wird. I c h  weiß aber, die R e 
gierung ist an  die Aeußerung dieses H auses  in der a u s w ä r 
tigen Polit ik  nicht so gebunden, daß sie n u n  sofort deshalb 
Schrit te  thun  müßte. D ie  Negierung wird immer aus dem 
S tan d p un k t  bleiben können und bleiben müssen, daß es ihr 
nu r  angenehm sein kann, in der öffentlichen S t im m u n g  ihres 
Landes eine S t ü t z e ,  und wenn cS sein muß, eine S c h r a n k e  
zu finden. ( B r a v o ! )

Ic h  wende mich mit wenigen W orten  noch zu dem A m en
dement, welches der Abgeordnete von Blanckenburg eingebracht 
hat. I c h  habe fü r meinen T hcil  kein Bedenken, im Z usam m en
hänge mit dem Amendement von Carlowitz, ihm beizustimmen. 
Ic h  kann ihm nämlich n u r  den S i n n  zuschreiben. daß P r e u 
ßen die Verein igung mit den übrigen Deutschen Fürsten in 
dieser wie in jeder F rage  a l s  ein wesentliches H ülfsm itte l,  a ls  
eine wesentliche Erleichterung betrachten und finden wird. A ls  
ein solches heiße ich es willkommen, um so mehr, w enn es 
dazu beiträgt, die Einstimmigkeit auch in diesem H ause  größer 
zu machen.

(Lebhaftes B ra v o . )
Präsident: D e r  Abgeordnete Dr. V eit  hat d as  W ort .
Abgeordn. Dr. Beit. M eine  H e r r e n ! I c h  habe vor 

Allem den Pe ten ten  meinen D ank  auszusprechen, daß sie die 
wichtige Angelegenheit, die u n s  heute beschäftigt, bei dem hohen 
Hause angeregt und zum ersten M a l e  wieder gewagt haben, 
d a s  W o r t  „ S c h le s w ig "  auszusprechen. S e i t '  zehn J a h r e n  
wird zwar von den Herzogthümern gesprochen, aber un te r  den 
Herzogthümern wird  "Holstein und Lauenburg verstanden, und 
es hat fast geschienen, a l s  ob Sch le sw ig  von den F lu then  des 
M eeres  bedeckt w äre .  Gleichwohl haben w ir  erst vor wenigen 
M o n aten  die vierte S äku la rfe ie r  jener W a h l -K a p i tu la t io n  er
lebt, Don der heute schon die Rede w a r ,  jener W a h l -K a p i tu 
lation, nach welcher die beiden Lande S ch le sw ig  und Holstein 
au f  ewige Zeiten verbunden sein sollen. M a n  hat sich häufig 
gewundert, welche Zauberkraft  in so vergilbten Pergam en ten  
stecken soll, um a u f  Ja h rh u n de r te  h in a u s  zu wirken; m an  hat 
vaS Interesse für Schlesw ig-H olste in  Professorenweisheit, P r o 
fessorendünkel genannt, und der verehrte Abgeordnete für Cöln 
bat sein E rstaunen  darüber ausgesprochen, daß von unserer 
S e i te  ein so lebhaftes Interesse fü r vergilbtes P e rg am en t  vor
handen sein soll. J a ,  meine H erren , w enn diese W a h l -K a p i 
tu la t ion  ein bloßes Stück  P a p ie r  wäre , würde man allerdings 
Recht haben, sich über d a s  Interesse zu wundern, das  w ir  an  
ihr nehmen, aber sie ist der Ausdruck einer großen und u n 
widerstehlichen Thatsache, sie ist zunächst der Abschluß gewesen
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mehrhundertjähriger Kämpfe der Dänen und Deutschen auf 
der Cimbrischen Halbinsel; sie ist der Ausgangspunkt gewor
den für das friedliche Beisammenwohnen beider Nationalitäten 
unter Dänischem Scepter, sie ist bis auf den heutigen Tag 
der Ausdruck für die innige Lebensgemeinschaft der beiden Her
zogtümer geblieben, die sich in allen politischen und sozialen 
Angelegenheiten gebildet und befestigt hat.

Die Gründe, die jener Urkunde ihr Ansehen erhalten ha
ben, liegen in den eigentümlichen Verhältnissen der Herzog
tümer. Zunächst ist es die Verbindung Holsteins mit dem 
Deutschen Reich gewesen, das auch Schleswig in seinem Rechte 
geschützt hat. Wenn die Krone Dänemark einen Eingriff machen 
wollte in die Rechte Schleswigs, so waren Reichstag und 
Reichskammergericht bereit, die alten Rechte der Deutschen 
Lande zu schützen. Dann aber hat das ganze Volk von je her 
als Wächter seiner Landesrechte dagestanden; voran die ein
heimischen Fürstengeschlechter, ihnen zur Seite die hohe Aristo
kratie und die Gentry des Landes, und nicht minder Bürger 
und Bauern, die zu allen Zeiten von dem Bewußtsein ihrer 
Rechte durchdrungen waren.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, auf ein merkwür
diges Ereigniß hinzuweisen, das uns einen Wink und Finger
zeig für die Zukunft geben kann. Der erste Inkorporations- 
Versuch, den Dänemark auf Schleswig und Holstein gemacht 
hat, fällt in daS Jahr 1806. Er hängt unmittelbar mit der 
Auflösung des Deutschen Reiches zusammen. I n  demselben 
Augenblick, als jene heilsame Furcht vor der Zusammengehö
rigkeit Holsteins mit Deutschland fortzuwirken aufhörte, als 
das Haus Habsburg aus der alten Sozietät mit dem Deut
schen Reiche heraustrat, und das Vermögen, das es in dieser 
Sozietät erworben hatte, als sein Privateigenthum herauszog; 
in demselben Augenblicke war auch Dänemark bereit, dasselbe 
zu thun: die Deutschen Lande zu vergewaltigen und der Haus
macht der Krone Dänemark zu inkorporiren. Die damaligen 
Versuche sind lediglich gescheuert an dem edlen Herzog von 
Augustenburg, dem Vater des gegenwärtigen Herzogs, der es 
nicht dulden wollte, daß das Dänische Joch "den Deutschen 
Landen ausgelistet oder aufgezwungen werde!

Meine Herren! Diese alten Landesrechte sind cs, die der 
Friede von 1850, der sogenannte einfache Berliner Friede, 
Vorbehalten hat. Es ist im Berichte der Kommission daraus 
hingewiesen, wie diese Landesrechte bei den nachfolgenden Ver
handlungen immer mehr geschwunden sind. Die Bundeskom
missarien .haben bei ihren der Statthalterschaft abgegebenen 
Erklärungen schon nicht im ganzen und vollen Umfange die 
Landesrechte aufrecht erhalten, aber sie haben es doch zugesagt 
und sie waren dazu von ihren resp. Höfen ermächtigt, die alt
herkömmliche Verbindung Schleswigs mit Holstein zu wah-
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ren. Diese Zusicherung hat ein Preußischer General, der Ge
neral von Thümen, an der Spitze Preußischer Truppen der 
Statthalterschaft ertheilt; auf diese Zusicherung hin hat die 
Statthalterschaft die Holsteinsche Armee entwaffnet, auf diese 
Zusicherung hin ist Dänemark wiederum in den Besitz Hol
steins gelangt. Wenn auch der Inhalt dieser Erklärungen 
nicht in die Bekanntmachung vom 28. Jauuar 1852 und in 
den Bundesbeschluß desselben Jahres übergegangen ist; wenn 
auch Preußen dieselbe nicht als Großmacht, sondern als 
Beauftragter des Bundes abgegeben hat so hat es doch eine 
unauslöschliche moralische Verpflichtung übernommen, diesen 
Zusicherungen gerecht zu werden.

(Sehr gut!)
Meine Herren! Daß die von Dänemark im Jahre 1852 

ertheilten Zusagen nicht gehalten worden sind, ist schon vor 
mir auf dieser Tribüne auseinandergesetzt, und von dem M i
nister der auswärtigen Angelegenheiten anerkannt worden. 
Oesterreich und Preußen knüpften, als sie einsahen, daß Däne
mark zögerte und zauderte, abermalige Unterhandlungen an; 
leider aber nicht in dem Augenblicke, wo die Lage der Dinge 
der günstigste war, in dem Orientalischen Kriege; der Ab
schluß dieses Krieges wurde vielmehr abgewartet, bis man sich 
entschloß, Dänemark an das gegebene Wort zu erinnern, und 
wer waren die Unterhändler? Oesterreich, das während des 
ganzen Holsteinschen Krieges seinen Gesandten von Kopenha
gen nicht abberufen hatte, Oesterreich, das in den Verlegen
heiten und Unmöglichkeiten der Dänischen Gesammt-Staats
verfassung ein Spiegelbild seiner eigenen Verlegenheiten sehen 
mußte, (sehr richtig!)
und somit kein Interesse daran hatte, ernste Forderungen an 
Dänemark zu stellen. Und Preußen? — ich w ill den Schleier 
ein wenig lüsten, der bei Gelegenheit der Kurhessischen De
batte über unsere damaligen Zustände gebreitet worden ist — 
ich w ill cs offen aussprcchen, daß Preußen, im Schlepptau dieses 
Oesterreich, die Verhandlungen geführt hat, daß Preußen da
mals von keinem höheren politischen Gedanken, sowohl in sei
ner inneren wie in seiner auswärtigen Politik beherrscht war, 
als von der Metternichschen Erbschaft, der Feuerlösch- 
Ordnung.

(Sehr richtig! rechts.)
Was Wunder also, wenn solche Verhandlungen zu kei

nem Ziele führten, und am Ende wieder in den Kanal  des 
Bundes tages  hinüber geleitet werden mußten? Ich bin 
nun nicht der Meinung, daß auch in dieser Angelegenheit der 
Bundestag seine Pflichten ebenso versäumt habe, wie in allen 
übrigen Deutschen Fragen; er hat in der Holsteinschen Frage 
ein korrekteres Verhalten beobachtet, und ich meine, w ir  dür
fen uns nicht überheben, wenn wir daran denken, daß Preu-



—  65 —

ßen den Londoner T rak ta t  unterzeichnet, der B u n d e s ta g  aber 
die Unterzeichnung desselben verweigert hat. D e r  B u n d e s ta g  
hat auch durch seinen letzten Beschluß die Aufhebung der sechs 
ersten P a ra g ra p h e n  der Holsteinschen Verfassung, und dann 
ein wenigstens einigermaßen erträgliches P rov isor ium  fü r  H o l 
stein herbeigeführt; aber eben dadurch ist S ch le sw ig  um  so 
mehr preisgegeben worden.

D e r  H e r r  Abgeordnete für B a rn im  hat I h n e n  das  B i ld  
der Schleswigschen Zustände aufgerollt, die w ahrhaft ig  gegen 
die Annexionen, von denen w ir  täglich in den Zeitungen lesen, 
und die u n s  vor  Z o rn  und S c h a m  d a s  B l u t  ins  Gesicht trei- 
ben, ein w ahres  Kinderspiel sind, die geradezu an Italienische, 
und zwar n u r  an  Neapolitanische und Modenesische Zustände 
erinnern. D e r  H e r r  Abgeordnete für B a rn im  hat I h n e n  jene 
Zustände in allgemeinen G rundzügen dargestellt; ich, meine 
Herren, habe es mir n u n  angelegen sein lassen, nähere D e ta i l s  
über dieselben a u s  den bewährtesten Q u e l le n  herbeizuschaffen. 
Natürlich habe ich bei der M it the i lung  mit großer Vorsicht zu 
verfahren, indem ich nicht Alles wiedergeben darf, w a s  m ir  er
zählt worden ist;  n u r  solche Thatsachen kann ich mittheilen, 
welche in den beiden Ländern Sch lesw ig  und Holstein allge
mein bekannt sind, deren Kunde aber nicht nach Deutschland 
und dem übrigen  E u ro p a  gelangt, weil die Schleswigsche Presse, 
indem dort n u r  drei fanatische Dänische B lä t te r  eristiren, vol
lends geknebelt ist. Diejenigen M it the i lungen  aber, bei denen 
m an  au f  die S p u r  des Mittheilenden kommen könnte, die 
daher unfehlbar nicht bloS meinen G e w ä h rs m a n n  selber, son
dern auch seine Verwandten  und seine Freunde der Dänischen 
Rachsucht preisgeben würden, diese M it the ilungen  muß ich zu
rückhalten. M e ine  H erren !  I c h  bitte um  die E r laubn iß ,  
I h n e n  einige von diesen D e ta i ls  vortragen  zu dürfen ;  ich 
werde sie aber zu diesem Behufe verlesen müssen, weil eS ge
rade bei solchen thatsächlichen Schilderungen  au f  die S c h ä r fe  
der Darstellung, auf die Lokalfärbung, a u f  O r t s -  und P e r s o 
nennamen ankommt. Zunächst die Verhältnisse der Schule .

„ D ie  Gelehrten - S chu len  zu H u s u m ,  S ch le sw ig  und 
Hadersleben sind danisirt und mit Dänischen Lehrern besetzt, 
ebenso d a s  S c h u l l e h r e r - S e m i n a r  in Tondern . D ie  S t i f t u n g  
der Haderslebener G e le h r ten -S ch u le  durch Herzog H a n s  den 
J ü n g e r n  gewährte die F onds  nu r  unter der Bedingung, daß 
nie in dieser Schu le  ein Dänisches W o r t  unterrichtet werde."

( H ö r t !  rechts.)
Diese Bestimmung ist aufgehoben; a l l e  B e s c h w e r d e n ,  

w e l c h e  d a r ü b e r  e r h o b e n  w o r d e n  s i n d ,  h a b e n  z u  
k e i n e m  R e s u l t a t  g e f ü h r t .  M eine  H erren !  Diesen R e 
fra in  werde ich bei den übrigen Geschichten nicht wiederholen; 
S i e  müssen ihn sich jedesmal a u s  dem Gedächtniß ergänzen.

(G roß e  Heiterkeit.)
5
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„D ie Abiturienten-Eramina sind sämmtlich so verlegt, daß 
sie mit dem Kopenhagen«: Lehrkursus!, nicht mehr mit dem 
Kieler Universitäts - Semester korrespondiren, außerdem wird 
den Abiturienten angedeutet, daß sie durch den Besuch der 
Kieler Landes-Universität jeden Anspruch auf Anstellung ein
büßen." (Hört, hört!)

Meine Herren! Sie wissen, daß Kiel die Bildungshaupt
stadt des Landes ist, wie Hamburg und Lübeck die Verkehrs- 
Hauptstädte von Schleswig und Holstein sind und daß von der 
Kieler Universität aus der Deutsche Geist in alle Adern jenes 
Landes ausströmt. (Sehr wahr!)

„ I n  Tondern — die dasigen Zustände sollen fast überall 
dieselben sein — sind die Deutschen Schulen von der Rektor
schule bis zur Elementarschule herab in Dänische verwandelt; 
die alten Lehrer sind abgesetzt und dafür Dänische wieder an
gestellt worden, die Privat-Jnstitute sind beseitigt; dies ist ge
schehen wider den Protest der städtischen Behörden. In  Folge 
dessen sind die renitenten Rathsmitglieder und Stadtverordneten 
abgesetzt worden.

I n  der Stadt Flensburg ward auf Veranlassung des 
Zuchthausvogtes Kruse eine Dänische Volksschule erbaut; um 
derselben Schüler zuzuwenden, wurde versucht, die Tüchtigkeit 
der Deutschen Schulen zu untergraben. Die Deutschen Lehrer 
sind nämlich wegen der großen Schülerzahl nicht im Stande, 
allein ihr Amt zu versehen, sondern müssen sich Gehülfen hal
ten, für deren Besoldung sie Zulagen beziehen. Nun ließ man 
den Lehrern die Zulagen, entband sie aber von der Verpflich
tung, Gehülfen zu haben. Einen alten Schullehrer, der sich 
selbst für unfähig erklärte und um seinen Abschied bat, veran- 
laßte man zu bleiben, um eine schlechte Deutsche Schule zu 
haben. Namentlich waren es aber die Mädchenschulen, die 
man ins Auge faßte. Das früher von über 200 Mädchen be
suchte vorzügliche Institut der Frau Petersen ward aufgehoben, 
nachdem es vorher in jeder Weise chikanirt worden war.

Das gewöhnliche Verfahren im Herzogthum Schleswig 
ist aber dies, daß man ohne Weiteres Dänische Schulmeister 
cinsetzt, bald in vakante Stellen, bald in durch Absetzung va
kant gemachte; Dänische Hülfslehrer werden den Deutschen 
ordentlichen Lehrern zugeordnct und die Kommunen angewie
sen, sie zu besolden, dabei ist man weder hinsichtlich der intel
lektuellen, noch hinsichtlich der moralischen Befähigung solcher 
Subjekte wählerisch. Wenn die Schulmeister nur den „tap
peren Landsoldat", das neueste Dänische Nationallied, gegen 
die Schleswig-Holsteiner gehörig einüben, so ist damit ihre 
Pflicht im Wesentlichen erfüllt.

(Heiterkeit.)
Wider alles Recht verbietet die Regierung, Hauslehrer 

zu halten, wenn sie die Kinder nicht Dänisch unterrichten.
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Ich gehe über zu der Darstellung der Rechtsverhältnisse 
und zu der Art und Weise, wie die Rechtspflege in Schles
wig nach und nach systematisch durchlöchert worden ist.

Früher bestanden im Herzogthum Schleswig das Ober
gericht zu Gottorf als zweite, das Ober-Appellationsgericht zu 
Kiel als dritte Instanz.

Diesen gesetzlichen Zustand suspendirte 1850 die Dänische 
Regierung und setzte statt dessen eine Ober - Justizkommission 
als zweite und höchste Instanz ein, die später den Namen 
Appellationsgericht erhielt.

Die Suspension des Kieler Appellationsgerichts war po
litisch deshalb nothwendig, weil Dänische Juristen in die Aemter 
eingeführt werden sollten und kein Dänischer Jurist im Stande 
gewesen wäre, das Eramen vor dem Kieler Appellationsgerichte 
zu bestehen.

Graf Karl Moltke kassirte 1853, bis auf einige wenige, 
den ganzen Schleswigschen Advokatenstand und 
verbot den Holsteinschen Advokaten die Praris im Herzogthum 
Schleswig, weil, wie er sich ausdrückte, seine Beamten die 
Advokaten „ nicht vertragen" könnten. Die Uebriggebliebenen 
sind so eingeschüchtert, daß in politischen Prozessen jeder Ad
vokat sich der Vertheidigung zu entziehen sucht. So konnte 
ein Flensburger Makler, der sich geäußert hatte: er verachte 
die Dänisch gesinnten Einwohner Flensburgs, während er 
gebornen Dänen es nicht verarge, daß sie für die Dänische 
Sache eingenommen seien, und deshalb zu Gefängniß bei 
Wasser und Brod verurtheilt war, keinen Advokaten finden, 
der seine Sache ans Flensburger Appellationsgericht gebracht 
hätte.

Die Kopenhagener Professoren Krüger und Vedel haben 
„Schleswigsches Privatrecht" geschrieben, was gar nicht eristirt, 
da es mit positiv Dänischen Rechtsbegriffen geschwängert und 
gefälscht ist. Ebenso geht es mit Strafrecht und Prozeß, die 
theils nach Dänischen Begriffen gehandhabr, theilö von der 
Regierung zu beseitigen gesucht werden.

In  einer Eckernförder Sache wegen Absingens des „auf
rührerischen Liedes Schleswig-Holstein" hatte der Eckernförder 
Magistrat keinen Grund zur Auflegung einer Kriminalstrafe 
gefunden. Daö Ministerium erzwang vom Magistrate eine 
neue Untersuchung und setzte beim Appellationsgerichte durch 
den Ober-Sachwalter die Bestrafung durch. Im  Erkennt- 
niß, über das der Abgeordnete Claussen von Cappeln in der 
vorletzten Stände-Versammlung vergeblich den Königlichen 
Kommissar interpellate, war es ausdrücklich ausgesprochen,, 
daß der Ober-Sachwalter eigentlich sich unbefugt in die Sache 
eingemischt habe, und damit die Kabinets-Justiz ausdrücklich 
zugestanden.

Am offenbarsten aber tritt die Kabinets-Justiz in dem wi-
5 *
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der den Baron Hobe von ©ettingen wegen des Geltinger Pa
tronats eingeschlagencn Verfahrens hervor. Die Familie 
Hobe hatte dasselbe von König Friedrich V. mittelst Kaufs er
worben. Sie präscntirte kraft dieses Rechts der Gemeinde drei 
Kandidaten und ertheilte dem Gewählten die Bestätigung, ohne 
daß die Regierung sich in irgend einer Weise darin einmischen 
durfte, ©ettingen liegt an der Schlei, hat auf 4000 Seelen 
zwei Prediger und vier Schullebrcr. Man wollte die Däni
sche Sprache nun bis an die Schlei vorschieben und führte 
dies in folgender Weise aus. Zunächst suspendirte man 1850 
den Haupt-Pastor Valentiner, der jetzt nach Leipzig gekommen 
ist. Dann ward 1853 vom Ministerium Moltke der Stände- 
Versammlung ein Verfassungs-Entwurf vorgelegt, in welchem 
in einem Paragraphen Jeder, der nicht evangelisch-lutherischen 
Bekenntnisses sei, für unfähig erklärt ward, PatronatSrechte 
über evangelisch-lutherische Kirchen auszuüben. Der Baron 
von Hobe war nämlich im Lause der Zeit katholisch geworden, 
er hatte aber, wie im Lande allseitig anerkannt wird, sein Pa
tronatsrecht gleichwohl mit der größten Gewissenhaftigkeit aus
geübt.

Die Bestimmung war gegen Baron Hobe gerichtet, der 
der einzige katholische Patron des Herzogthums war. Hobe 
protestirte gegen diese Bestimmung nach allen Seiten. Ver
geblich. Pastor Valentiner war mittlerweile nach Leipzig be
rufen, und der Baron hatte nach ausgeschriebener Bewerbung 
drei Kandidaten präsentirt. Der General-Superintendent ver
zögerte sein 'Erscheinen zur Wahlhandlung. Am 15. Februar 
1854 ward der Verfassungs-Entwurf zum Gesetz erhoben, und 
indem man dem Gesetze widerrechtlich gegen Baron Hobe rück- 
anwendende Kraft beilegte, kassirte das Ministerium trotz aller 
Proteste, die von dem Baron selbst vorgenommene Präsenta
tion. Der Baron bat um Gestattung des Rechtsweges. Die
ser ward ihm abgeschlagen. Dann riß daS Ministerium Krie
ger die Präsentation an sich, hob das-Wahlrecht der Gemeinde 
auf und oktroyirte einen Prediger gewaltthätig. Der Baron 
ließ bei der Introduktion wider diesen willkürlich aufgedrunge
nen Prediger protestiren. Das half so viel, daß man an dem
selben Tage noch den Kompastor suspendirte. Der Baron Hobe 
hatte sich an den König gewandt. Vergeblich. Darauf ward 
er zum Mitglied? der Schleswigschen Ständeversammlung er
wählt. Die Ständeversammlung nahm die Sache in ihre 
Hände und beschwerte sich. I n  Folge dessen kassirte der 
neue Minister Wolfhagen das Hobesche Patronatsrecht gänz
lich.. I n  der Ständeversammlung von 1860 brachte der Ab
geordnete Hobe seine Beschwerde von Neuem vor. Der Kom
missar der Regierung erklärte dieselbe für hoffnungslos, die 
Regierung habe mit voller Ueberlegung die Kassation vorge
nommen. Hobe replizirte: das sei um so schlimmer, wenn die
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Regierung m it  Vorbedacht Unrecht thue. D e r  Kommissar hat 
danach dem P räsidenten  der S tändeversam m lung  verboten, die 
S a ch e  au f  die T ageso rdnung  der Versammlung zu bringen."

Ic h  erlaube m ir ,  I h n e n  n u r  noch Einen  F a ll  mitzuthei- 
len, und d a n n  zu schließen.

E in  S o l d a t  eines Jäg e rb a ta i l lo nö  hatte in der Trunken
heit und durch H oh n  ausgereizt „ S c h le s w ig -H o ls te in "  gesun
gen. E in  anderer hatte mit eingestimmt. D a s  Kriegsgericht 
verurtheilte Beide, ersteren zu 50  Stockprügeln. B e i  der E re -  
kution lief bei dem ersten Schlage, der aus seinen Rücken fiel, 
d a s  B lu t  un te r  der H a u t  aus der B rus t  zusammen, beim 
dritten Hiebe ward  er ohnmächtig. A ls  der Unteroffizier ihm 
in diesem Zustande 26  Hiebe applizirt hatte, wollte er a u f 
hören. D e r  Dänische Arzt befahl ihm fortzufahren. E r  hatte 
43  Hiebe em pfangen , a l s  der Arzt selbst erklärte, daß er bei 
weiterer Fortsetzung der Erekution ihnen unter den H änd en  
sterben-würde. E r  w ard  ins  Lazareth gebracht und soll nach 
vier Wochen gestorben sein.

Ic h  g laube , meine H erren ,  nicht zuviel gesagt zu haben, 
wenn ich solche Zustände mit Neapolitanischen vergleiche. D e r  
H e r r  Abgeordnete für C ö ln  hat behauptet, daß m an  die E n t 
wickelung der Verhältnisse in D änem ark  abwarten  müsse. Ic h  
frage ihn, ob, nachdem er Kenntniß von den Schleswigschen 
Zuständen genommen, ob er noch glaubt, daß so viel Zeit  da 
ist, um die geschichtliche Entwickelung der Verhältnisse abzu
warten, oder ob doch nicht der Zeitpunkt eintreten möchte, wo 
auch den Schlesw igern , diesem ruhigen, nüchternen und festen 
Volke die G eduld  reißen sollte und wo E u ro p a  sich in der 
Nothwendigkeit sehen wird, die Schleswigsche Frage  in die 
H a n d  zu nehmen. M eine  H erren !  E s  ist häufig gesagt w or
den, d as  A u s lan d  habe kein Verständniß von der S ch le sw ig -  
Holsteinischen Sache . I c h  meine, wenn diese Thatsachen, die 
bald a l s  geflügelte W orte  von einem Ende Deutschlands zum 
ändern fliegen werden, zur Kenntniß des A u s lan d es  gelangen, 
sie werden eine verständliche S prache  reden.

O der sollte das  stolze Albion, d a s  sich damit rühmt, keinen 
seiner S ö h n e  in den fernsten Welttheilen ungeschützt zu lassen, 
das  dem M inis ter  seiner au sw ä rt ig e n  Angelegenheiten zujubelt, 
wenn er daS W o r t  im P a r la m e n t  s a g t : „civis romanus sum “, 
und dadurch auf  die W ürd e  und die Ehre  eines Englischen 
B ü rg e r s  hinweist; sollte d a s  stolze Albion nicht ein Verständ
niß haben von den E m pfindungen, die Deutschland bis ins  
M a rk  durchdringen müssen, wenn es solche Thatsachen er
fäh r t?  Beim  Sundzo ll  freilich hat u n s  d as  A us land  gehol
fen, da haben w ir  u n s  des Einverständnisses von Nordamerika 
und E ng lan d  erfreut; hier aber liegt ein F a l l  vor, wo es die 
W a h ru n g  Deutscher N a t io n a l i tä t  in den äußersten Grenzmarken 
des Deutschen Landes betrifft, wo d a s  A us land  u n s  nicht
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helfen wird und nicht helfen darf, wo Deutschland und vor 
allen Dingen Preußen an seiner Spitze diesen Schutz Deut
scher Volksrechte selbst übernehmen und durchführen muß.

Meine Herren! Nach der Entwickelung, die die Debatte 
bisher genommen hat, finde ich mich in einem Vorgefühl be
stätigt, das mich mit einer wahrhaft festlichen Empfindung er
füllt, ich hoffe, daß wir heute einstimmig beschließen werden, 
daß es endlich einmal in diesem hohen Hause eine Angelegen
heit geben wird, der gegenüber kein Gegensatz der Parteien 
mehr besteht, eine Frage, die eigentlich keine Frage mehr ist. 
Und wenn der geehrte Abgeordnete für Cöln gesagt hat, „man 
dürfe an die Schleswig-Holsteinische Sache nicht eher heran
treten, als bis Deutschland zu einer größeren Einigkeit und 
Macht gelangt sei," so meine ich: indem Deutschland an solche 
Fragen herantritt, und sich vermißt, sie zu lösen: gerade da
durch und nur dadurch wird es seine Einheit und seine Macht 
begründen. Ich bitte Sie, meine Herren, den Antrag veS 
Herrn Abgeordneten von Carlowitz einstimmig anzunehmen.

Präsident: Es ist ein Antrag auf Vertagung der
Debatte eingegangen. Ich ersuche diejenigen Herren, die den
selben unterstützen wollen, sich zu erheben.

(Geschieht.)
Die Unterstützung ist so ausreichend, daß ich den Antrag 

auf Vertagung wohl für angenommen erachten darf?
(Zustimmung.)

Ich werde demnach die nächste Sitzung auf morgen 
11 Uhr anberaumen.

46ste Sitzung am 4. Mai 1860.
Am Miniftertische befinden sich der Präsident des Staats- 

Ministeriums Fürst zu Hohenzollern-Sigmaringen, die Herren 
Staats-Minister Freiherr ven Schleinitz, von Bethmann- 
Hollweg, Graf von Schwerin, von Auerswald, Simons, von 
der Heydt, und als RegierungS-Kommissar der Geheime Ober- 
Justizrath Wever.

Präsident Dr. Simson: Die nächste Nummer der Tages
ordnung ist die Fortsetzung der Beratbung des Berichts der 
Kommission für Petitionen über drei Petitionen, das Herzog
thum Schleswig betreffend.

In  der Fortsetzung der Diskussion hat zunächst das Wort 
der Abgeordnete von Carlowitz.

Abgeordn. von Carlowitz: Abermals, meine Herren, 
stehen wir heute am Krankenbette der Deutschen Nation. W ir 
sollen helfen: wir wol len helfen. Prüfen wir, ob und wie
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wir dies vermögen. Zwar die Frage Schleswigs, um die es 
sich heute handelt, ist schwieriger in der Lösung, als die Frage, 
die uns neulich zur Diskussion gestellt ward, die Frage Kur- 
hessens. Dies einfach aus dem Grunde, weil Schleswig kein 
Bundesland ist, weil Schleswig zu Deutschland in einer ent
fernteren Beziehung steht. Aber Preußen ist nichtsdestoweniger 
berechtigt, auch diese Frage vor sein Forum zu ziehen. Ein
mal deshalb, weil Preußen dem Deutschen Bunde angehört, 
und weil seinem Bundesgenossen Holstein ein Anrecht auf 
Zusammengehörigkeit mit Schleswig zusteht, und sodann des
halb, weil Preußen eine Europäische Großmacht ist, und als 
Großmacht berechtigt, seine Stimme in jedweder Frage der 
auswärtigen Politik abzugeben, möge sie Deutschland' selbst 
eine fremde sein.

Nicht umsonst ist man eine Großmacht, nicht umsonst ver
wendet man Millionen für die Behauptung dieser für Preußen 
schwierigen Stellung. Ich sage, Holstein hat ein Anrecht auf 
Zusammengehörigkeit mit Schleswig; wir, Preußen und Deutsch
land, w ir haben das Recht. Holstein zu schützen, also auch 
eben dieses sein Anrecht. Somit kann denn auch die Schles- 
wigsche Frage für uns keine fremde Frage sein, somit ist 
Schleswig gewissermaßen zum Schutzbefohlenen Deutschlands 
gemacht. Ich kenne eine Macht, meine Herren, der der zehnte 
Theil eines solchen Rechtstitels genügen würde, um sich in 
jeden fremden Welthandel einzumischen.

(Stimmen rechts: Sehr wahr!)
Wenn ich jetzt von der Zusammengehörigkeit Holsteins 

mit Schleswig spreche, so sei es mir zugleich erlaubt, einen 
Einwand zu widerlegen, den gestern der geehrte Abgeordnete 
für Cöln gegen den von mir angebrachten Antrag erhoben hat. 
Er nahm Anstoß daran, daß in diesem Antrage die beiden 
Länder Holstein und Schleswig mit einander in Verbindung 
gebracht seien. Meine Herren! Diese Verbindung rechtfertigt 
sich einfach durch die Zusammengehörigkeit der beiden 
Staaten. (Sehr wahr!)

Schleswig und Holstein — lassen Sie mich ein Gleich- 
niß brauchen, das einem bekannten Spiele der Natur entlehnt 
ist — Schleswig und Holstein gleichen den Siamesischen 
Zwillingsbrüdern. Sie können den einen Bruder nicht ver
letzen, ohne gleichzeitig dem ändern wehe zu thun.

Der Herr Minister des Auswärtigen sagt Inhalts des 
Berichts: in einer Frage, die rein Holstein und nur Holstein 
zum Gegenstände habe, sei Dänemark der Autorität des Bun
des unterworfen; in einer Frage, die Schleswig berühre, da 
stehe Deutschland der Krone Dänemarks wie Macht gegen 
Macht gegenüber. Das mag in der Theorie wahr sein, in 
der Wirklichkeit aber gewahre ich keinen Unterschied. Ich habe 
gefunden, daß Dänemark Deutschlands Beschlüssen dieselbe
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Mißachtung entgegenträgt, wenigstens ziemlich dieselbe M iß
achtung — mag es sich um eine Holsteinsche, mag es sich um 
eine Schleswigschc Frage handeln. Das liegt einfach darin, 
daß Danemark wohl weiß, daß diesmal auch etwas faul ist 
in Deutschland, daß es weiß, was es dem kranken Mann im 
Westen Europas, dem Bundestage, bieten kann.

Diese Mißachtung sind wir gewohnt; wir haben diese 
Mißachtung zuerst erlebt, als sich Belgien von Holland loö- 
r iß ; w ir haben sie später erlebt und erleben sie noch Däne
mark gegenüber. W ir werden sie auch ferner erleben, so lange 
die bedauerlichen Zustände der Zerrissenheit und Schwäche 
in Deutschland sortdauern. Ich sage der Schwäche in Deutsch
land. Meine Herren! Mein Vaterland muß stärker sein, 
das ist eine Variante des Liedes, gegen die hoffentlich der 
geehrte Abgeordnete aus Posen auch nichts zu erinnern ha
ben wird,

(Bravo! rechts) 
wenn ich ihm namentlich die Versicherung gebe, daß wir uns 
für jetzt genügen lassen an der Stärke, die eine Folge der 
Einigkeit ist. (Sehr gut! rechts.)

Soviel über die Kompetenzfrage.
Was die Frage anlangt, auf welcher Seite das Recht 

steht, ob auf der Seite Schleswigs, ob auf der Seite Däne
marks, ja, meine Herren, wenn ich diese Frage hier erörtern 
wollte, so würde ich Eulen nach Athen tragen, oder Wasser 
in das Meer gießen. Zch w ill mich nicht verlieren in das 
Labyrinth der diplomatischen Kreuz- und Querzüge, die in Betreff 
der Zustände Schleswig-Holsteins gcthan worden sind. Ich 
beziehe mich auf den Bericht der Kommission. Der Bericht 
zeigt Ihnen, wie in Frankfurt, je nachdem dort die volksthüm- 
lichen Richtungen die Oberhand gewonnen, oder die entgegen
gesetzten, die reaktionären Strömungen, den Sieg errangen, 
man bald mit mehr, bald mit weniger Entschiedenheit für die 
Herzogtümer eingetreten ist. Immer aber stand und steht noch 
soviel fest, daß selbst der Friedensschluß von 1850 zwei 
Voraussetzungen als feststehend annahm, einmal nämlich die 
Voraussetzung, daß Schleswig niemals Dänemark inkorporirt 
werden dürfe, und dann die Voraussetzung, daß die Deutsche 
Nationalität in Schleswig mit der Dänischen gleichberechtigt 
sein müsse. Hat denn nun, frage ich, Dänemark diese Bedin
gungen erfüllt? Im  Angesicht dessen, was täglich in Schles
wig erlebt wird, im Angesicht der Thatsachen, die uns gestern 
der verehrte Abgeordnete für Berlin, Dr. Veit, von dieser Stelle 
aus vorgeführt hat, wird das Niemand behaupten können, 
der Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören. Dänemark 
hat also uns gegenüber das Wort gebrochen, eS hat den Ver
trag nicht gehalten, wir sind also auch nicht an den Vertrag 
gebunden, w ir kehren einfach — und darauf kommt es an —
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au f  den S ta n d p u n k t  zurück, au f  dem sich die Angelegenheit 
im J a h r e  1846, vor dem Friedensschluß, befand. D a ß  es sich 
hier nicht um  Privatrech te  handelt, daß w ir  au f  einem inter
na tionalen  S tandpunk te  stehen, d a s  hat  der Abgeordnete für 
B a rn im  bereits gestern dargestellt. Welches w a r  denn n u n  
aber der S ta n d p u n k t  vom J a h re  18 46 ?  Kurz nach E r la ß  
des offenen B r iefes  Chris t ians  VIII. von D änem ark  erklärte 
die B undes-V ersam m lung , daß sie unter den Schutz des B u n 
des stellen wolle nicht allein die Selbstständigkeit und die *
Verfassung H ols te ins ,  sondern auch die sonstigen, au f  Gesetz 
und Herkommen beruhenden Beziehungen dieses Landes.
Unter diesen Beziehungen konnte in der T h a t  nichts Anderes 
verstanden w erden ,  a l s  d a s  R e c h t  d e r  Z u s a m m e n g e h ö 
r i g k e i t  mit Schlesw ig . Noch mehr! D e r  Dänische Gesandte 
selbst erklärte d a m a ls ,  wie D änem ark  nicht da ran  denke, die 
Beziehungen der beiden H e rz o g tü m e r  zu einander irgend a n 
zutasten. Je tz t  n u n  steht die S ach e  freilich anders.

S c h le sw ig  ist wenigstens ta tsächlich  der Krone D ä n e 
marks inkorporirt. I n  S ch lesw ig  eristirt n u r  noch eine be
rechtigte N a t io n a l i tä t ,  d a s  ist die Dänische, die Deutsche ist 
niedergedrückt. N u n ,  meine Herren, wenn dem so ist, so sind 
w ir  befugt, die Konzessionen, die w ir  in dem Frieden an D ä n e 
mark gemacht haben, zurückzunehmen. W i r  sind befugt, für 
Deutschland, für S ch le sw ig  und Holstein d a s  Recht, das  ihnen 
gebührt ,  und zwar ungeschmälert, zurückzufordern. O b  wir, 
wenn w ir  diesen W eg betreten, au f  Widerspruch von S e i te n  
anderer M ächte  stoßen? I c h  hege dabei d a s  V ertrauen  zu 
den S ta a t s m ä n n e r n  E u r o p a s ,  namentlich E n g la n d s ,  daß sie 
richtig belehrt über die Zustände S c h le sw ig -H o ls te in s  (daS 
scheint aber dam als  der F a ll  nicht gewesen zu sein), ihr O h r  
nicht immer verschlossen halten werden dem Hülferufe  einer 
unterdrückten N ationali tä t .  Freilich w a s  Frankreich anlangt, 
so theile ich die sanguinischen E rw a r tu n g e n  4>es A b
geordneten fü r  B a rn im  nicht. I c h .  weiß w ohl ,  welches 
M o t to  Frankreich au f  seine Fahnen  in I t a l i e n  geschrieben hat, 
aber ich weiß auch, inwieweit man Frankreichs W orten  trauen  
darf. Begegnet u n s  aber Frankreich a u f  dem W ege, tr i t t  es 
u n s  feindlich entgegen (und m an  sagt in der T h a t  schon — 
in öffentlichen B lä t te rn  habe ich es gelesen —  es bestehe ein 
geheimes Einverständniß  zwischen D änem ark  und Frankreich), 
dann  wollen w ir ihm zurufen, daß w ir  in dieser Frage nichts 
übten, a l s  d a s  D e u t s c h e  „ rev e n d iq u e r ” .

N u n ,  meine H erren  —  ich wünschte, ich brauchte dieses 
B la t t  in der Geschichte P re u ß e n s  nicht aufzuschlagen —  n u n  
komme ich au f  die Fehler der abgetretenen Regierung. D ie  
abgetretene R eg ie rung ,  in den zehn J a h r e n ,  in denen sie daS 
Ruder in der H a n d  gehabt hat, hat auch in dieser F rage  eine 
große S chu ld  auf sich geladen. I c h  tadle zuerst den Friedens-
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schluß vom Jahre 1850, nicht einen Friedensschluß, aber diesen 
Friedensschluß, diesen Friedensschluss der zum Theil das wieder 
verdarb, was daS Preußische, was das Deutsche Schwert gut ge
macht hatte. Ich tadle weiter die Mitunterzeichnung des Londoner 
Protokolls, die Mißachtung der legitimen Rechte der Agnaten, 
die gerade in diesem Falle Hand in Hand gingen mit den 
Deutschen Interessen.

(Bravo!)
Es wird Niemand in Zweifel ziehen, daß es im Deut

schen Interesse gelegen habe, eine Erbfolge-Ordnung zu schützen, 
die das Aufhören eines Verhältnisses in- Aussicht stellte, zu
lässig zwar nach dem Bundeörechte, aber immer anomal und 
für Deutschland verderblich, deS Verhältnisses nämlich, daß 
fremde Fürsten über Deutsche Länder gebieten und dem Bunde 
angehören. Ich tadle endlich das Verdammungsurtheil, aus
gesprochen über die Erhebung des Schleswig-Holsteinschen 
Volkes, jene Aechtung einer Sache, für die noch kurz zuvor 
Deutschland mit Gut und B lut eingetreten war. Ich nenne 
das Erste, den Friedensschluß, einen Akt der Schwäche, ich 
nenne das Zweite, die Mitunterzeichnung des Protokolls, einen 
Akt politischer Kurzsichtigkeit, ich nenne das Dritte, das Ver
dammungsurtheil über die lSchleswig - Holsteinsche Volks
erhebung, einen Akt selbsteigener Entehrung.

(Bravo!)
Solche Scharte auszuwetzen, solche politische Niederlage 

wett zu machen, das, meine Herren, — wir verkennen es 
gewiß nicht — ist eine schwierige Aufgabe für die jetzige 
Staats-Regierung; aber ich meine, die Staats-Regierung sei 
dieser Aufgabe gewachsen, ich habe zu ihr dies Vertrauen. 
Ich meine, daß überhaupt eine Staats-Regierung, die ein Volk 
hinter sich hat, wie das Preußische, dessen Opserwilligkeit in 
den Stunden der Gefahr sich in der Weltgeschichte mehr als 
einmal glänzend bewährt hat, daß eine solche Regierung, wenn 
sie das Recht für sich hat, überhaupt vor keiner Aufgabe in 
der Welt zurückzuschrecken hat.

(Bravo!)
Unsere Aufgabe ist es, durch unser Votum die Regierung 

auf diesem schwierigen Pfade zu stärken. Ich hoffe und er
warte, wir werden heute diese Aufgabe auf eine Weise und 
mit einer Stimmenmehrheit lösen, die dem Preußischen und 
dem Deutschen Namen Ehre macht.

War ich bis hierher einverstanden mit der Anschauungsweise 
der geehrten Kommission, so bin ich cs weniger mit ihrem 
Antrage in seiner Fassung. Die Kommission w ill: die Staats- 
Regierung solle erörtern, ob Dänemark seinen Verpflichtungen 
genügt habe oder nicht. Meine Herren! Das hat die Staats- 
Regierung schon gethan. Der Herr Minister der auswärti
gen Angelegenheiten hat in der Kommission auf die Frage,
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die an ihn gerichtet ward, nicht geantwortet: ich w ill erör
tern; er hat gezeigt, daß er erörtert habe; er hat gezeigt, daß 
er eine Meinung in der Sache sich bereits gebildet habe. 
Was verlangt man mehr? und wenn die Kommission sagt: 
falls jene Mißachtung des Deutschen Rechtes Seitens Däne
marks, falls sein Vertragsbruch konstatirt sei, so möge die 
Staats - Regierung für die Sache Schleswig - Holsteins Ein
treten — so bemerke ich, daß darüber, daß ein Vertragsbruch 
vorliegt, kein Zweifel überhaupt mehr vorhanden sein kann.

Ich sagte, wir müßten die Staats - Regierung stützen 
durch unser einfaches Votum, die Wahl des geeigne
ten Zeitpunkts, die Wahl unter den Wegen, die zum 
Ziele einzuschlagen sind, werden Sie vertrauensvoll in die 
Hand der Regierung legen können. Denn was zuerst die 
Zeit anlangt, wer verkeimt da wohl, daß es sich hier um 
eine Frage handelt, die theilweise der Europäischen Politik an- 
gehört. Um genau zu ermessen, wann der geeignete Zeitpunkt 
zu einer Aktion eingetreten ist, muß man vertraut sein mit 
der ganzen Lage der Europäischen Verhältnisse, muß man die 
Konstellation am ganzen politischen Himmel Europas beobach
ten. Sind wir daS zu thun im Stande, wir, eine Volks
vertretung, die keinen Blick thun kann in die Geheimnisse der 
Kabinette? Ich glaube nicht. Ebenso verhält es sich mit der 
Auswahl deS Weges, der zum Ziele einzuschlagen ist. S o l
cher Wege giebt es bekanntlich zwei: je nachdem die StaatS- 
Regierung sich auf den Standpunkt eines Mitglieds des 
Deutschen Bundes stellt; je nachdem sie sich daran erinnert, 
daß sie eine Europäische Großmacht ist. Ich wünsche, daß 
auch hier der Staats - Regierung die Wahl gelassen werde, 
welchen dieser beiden Wege sie einzuschlagen habe. Sie wird 
ermessen, welcher der zweckmäßigere ist, welcher nach Lage der 
Umstände am sichersten zum Ziele fuhrt!

Ob nun der Abgeordnete für Naugard, wenn er einen 
Unterantrag eingebracht hat, der dahin geht, daß die StaatS- 
Regierung handeln möge in Gemeinschaft mit den verbündeten 
Regierungen, ob, sage ich, der Abgeordnete für Naugard diese 
Frage so auffaßt, wie ich, ob er der Staats-Regierung ihre 
Aktion wahren will, auch wo sie nicht als Mitglied des Bun
des, sondern als Europäische Großmacht auftritt, daS ist die 
Frage. Diese Frage mag uns der Herr Abgeordnete selbst be
antworten; ehe er sie beantwortet hat, vermag ich mich nicht 
darüber zu erklären, ob ich seinem Antrage beipflichten kann, 
oder nicht. Wenn unter diesem Antrage nichts weiter ver
standen werden soll, als daß die Staats-Regierung in dem 
Augenblicke, wo sie ihre Aktion beginnt, und mit Thaten 
eintritt für die Wahrung des gekränkten Rechtes, in Schleswig- 
Holstein sich der Zustimmung und Mitwirkung der anderen 
Deutschen Regierungen zu versichern suchen soll, — sei es nur
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einer, sei es vieler, sei es aller, — wenn, sage ich, der Herr Ab
geordnete für Naugard diesen seinen Antrag so versteht, dann 
w ill ich mich ihm anschließen, obschon ich meine, daß man 
dies unter dem Antrage, welchen ich eingebracht habe, auch 
schon verstanden haben würde. Denn das ist klar, daß, wenn 
einmal eine Regierung zur That schreitet, sie sich Bundes
genossen beigesellen wird, wo sie sie nur findet. Versteht aber 
der Abgeordnete für Naugard seinen Antrag so, daß er die 
selbstständige Aktion der Negierung als Großmacht ausgeschlos
sen wissen will, daß er die StaatS-Regierung Preußens ver
weisen w ill an den Bundestag und nu r an den Bundestag, 
dann, meine Herren, kann ich ihm nicht beitreten!

(Sehr gut! Sehr richtig! rechts.)
Glauben Sie in der That, daß w ir auch in der Sache 

Schleswig - Holsteins etwas vom Bundestage erwarten 
könnten?' (Gar nichts! rechts.)

Meine Herren! Wenn ich nicht daran gezweifelt hätte, 
ich wäre noch vor einer Stunde vom Gegentheil belehrt wor
den. »Erst vor einer Stunde habe ich in öffentlichen Blättern 
gelesen, daß ganz neuerdings in Frankfurt der Bevollmächtigte 
Preußens bei der M ilita ir - Kommission mit seinem Antrage 
auf Reform der Bundesheeres-Organisation in der Kommission 
dergestalt in der Minorität geblieben ist, daß er für sich und 
seine Anschauung auch nicht eine Stimme hat gewinnen 
können.

(Hört! hört! rechts. Sensation.)
Nun, meine Herren, wer nach solchen Vorgängen noch 

glauben kann, daß Preußen, wenn es diesen seinen Zweck 
auf dem Wege des Bundestages erreichen w ill, ihn wirklich 
erreichen werde, wer da noch glauben kann, daß Preußen für 
seine Anschauungen die Mehrheit der Bundes - Regierungen 
gewinnen könne, der muß einen wahren Köh l e r g l auben  
haben. (Große Heiterkeit.)

Zwar, meine Herren, der Wahrheit die Ehre! Der Bun
destag hat in der Frage Schleswig-Holsteins einigemale einen 
rühmlichen A n l au f  genommen.

(Heiterkeit.)
Aber, meine Herren, ist denn dieser Erregtheit nicht 

unmittelbar danach ein Zustand desto größerer Erschlaffung 
gefolgt? (Sehr richtig! links.)

Naturam furca expellas, tamen usque redibit;
(Heiterkeit)

das heißt auf Deutsch und auf die BundeS-Versammlung an
gewendet: Du magst noch so oft, um ihn für die Ehre, für 
das Recht Deutschlands zu begeistern, den Bundestag aus 
dem Schlafe wecken, er schläft doch wieder ein, es ist das sein 
Naturell.

(Stürmisches Bravo! Große Heiterkeit.)
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Ich glaube daher, meine Herren, wir haben uns einfach 
darauf zu beschränken, der Staats < Regierung gegenüber zu 
sagen: erspähe am politischen Horizont Europas jede Gelegen
heit, die sich als eine günstige dabietet, um für das gekränkte 
Recht jener Herzogtümer einzutreten, benutze jede derartige 
Gelegenheit, wenn sie sich bietet, und sobald sie sich bietet, 
mit aller Kraft und.Energie, und rechne endlich dabei auf  
die Zust immung der Nation.

(Lebhaftes Bravo!)
Das, meine Herren, das liegt in dem von mir eingebrach- 

ten Antrage, nicht mehr und nicht weniger. Stimmen Sie 
für diesen Antrag, stimmen Sie auch für den Antrag des 
Abgeordneten für Naugard, wenn er denselben in der Weise 
erläutert, wie ich das wünsche; wo nicht — nicht!

(Lebhaftes Bravo! rechts.)
Präsident: Der Abgeordnete von Blanckenburg hat 

das Wort.
Abgeordn. von Blanckenburg: Meine Herren! Um 

Ihnen meine Ansichten über die Frage vorzutragen, bi# uns 
jetzt diese beiden Tage beschäftigt hat. über die Schleswig- 
Holsteinsche Sache, kann ich kein kürzeres Mittel ergreifen, 
als Ihnen eine kurze Stelle aus einer parlamentarischen Rede 
vorzulesen, die dermaleinst gehalten worden ist. Gestatten 
Sie es mir!

(Ruf: Von wem denn?)
Ich werde Ihnen den Namen des Redners nachher nen

nen, damit Sie um so unbefangener zuhören.
(Aha!)

Es lautet jene Stelle:
„Preußen hat in dieser Sache eine ganz beson

dere Aufforderung, nicht blos durch seine Machtstel
lung unter den Deutschen Staaten, nicht blos durch 
seine nachbarliche Lage, sondern ganz besonders durch 
seine eigenen Vorgänge. Preußen ist in einer 
schweren Schuld gegen die Deutsche B e 
völkerung Dänemarks. Wohl war es zuerst der 
Stoß der Revolution, der es gegen Dänemark trieb, 
— und ihm widerstand damals kein Staat, — wohl 
war es nachher die Macht des gesammten Europa, 
vor der es zurückweichen mußte. Dennoch aber bleibt 
eine Wunde des Gewissens, und sie kann nicht eher 
vernarben, bis den Herzogtümern ein rechtsgemäßer 
und befriedigender Zustand gesichert ist.

(Lebhaftes Bravo.)
Preußen allein kann sich einer Sache nicht un

terziehen, die eben schlechterdings eine gemeinsame 
für  Deutschland ist; es hat dazu nicht die Macht, 
nicht die Pflicht, ja selbst nicht das Recht, und es
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hieße dies nicht, die Schuld von 1848 gut machen, 
sondern vielmehr sie aufs Neue begehen.

(Lebhaftes Bravo.)
Der Deutsche Bund hat aber hier noch eine 

dringendere Aufforderung. Die Holsteinsche Sache ist 
allerdings eine Sache des Rechts; sie ist aber auch 
eine Sache Deutscher N a t i d n a l p f l i  ch t und 
Deutscher N a t i o n a l e h r e."

(Lebhaftes Bravo.)
(Abgeordn. von Vinke: Aber hier nicht! — 

Heiterkeit.)
Dann muß ich Ihnen den Satz noch einmal vor

lesen. —
„Der Deutsche Bund hat aber hier noch eine 

dringendere Aufforderung. Die Holsteinsche Sache ist 
allerdings eine Sache des Rechts; sie ist aber auch 
eine Sache Deutscher N a t io n a lp f l i c h t  und 
Deutscher Nat iona lehre .

% (Lebhaftes Bravo.)
Es ist ein Deutscher Volksstamm, und der frü

her zum Deuschen Reich gehört hat, welcher die 
Hülfe Deutschlands in Anspruch nimmt für die Er
haltung seiner vaterländischen Gesittung, für die Er
haltung seiner vaterländischen Einrichtungen. Sollte 
er seine Hoffnung vergebens darauf setzen, daß er 
eine große Nation und eine erlauchte Versammlung 
ihrer Fürsten die Seinigen nennt, daß unter den fünf 
Stühlen des hohen Raths über Europa zwei von 
Deutschen Herrschern eingenommen werden? Die 
nationale Begeisterung Deutschlands von 1848, welche 
auch den Herzogtümern die Fülle der Selbstständig
keit verhieß, war durch und durch von Revolution 
erfüllt. Ein einhei t l iches mächtiges Deutsch
land war damals untrennbar eins mit einem volks - 
herrschaft l ichen, einem n i v e l l i r t e n ,  einem ent- 
christl ichten Deuschland. Die nationale Erhe
bung von damals erlag deshalb dem Widerstande und 
dem Kampfe, zu welchen sie die rechtmäßigen Obrig
keiten nöthigten. Eben darum ist eS jetzt aber 
auch das Gebot  an diese rechtmäßigen 
Obrigke i ten,  selbst der nationalen Begeisterung 
gerecht zu werden, ihre Anforderungen 'selbst und nun 
in lauterer Weise zu erfüllen. Dies ist ein Gebot 
nicht blos staatsmünmscher Weisheit, sondern auch 
gottesfürchtigen Gewissens, die na t io n a le  F o r 
derung selbst ist wahr l ich nicht Revolut ion.

Die Nationalitäten sind ebensowohl als die 
Königthümer von Gott gegründet und nicht von
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Menschen gemacht, sind legitim, sind historischen 
Rechtens. Trotz aller Irrwege ist und bleibt  es 
ein wahres  und hei l i ges Z i e l  um ein e i n 
hei t l i ches und mächt iges Deutschland.  Die 
Sehnsucht nach ihm wird die Deutsche Nation sich 
nicht aus dem Herzen reißen lassen und soll es auch 
nicht! (Lebhaftes Bravo.)

Wie dürften nun die legitimen Mächte dies Hei
ligthum den Mächten der Revolution überlassen? 
Wie dürften sie der Meinung Recht lassen, daß nur 
bei volksherrschaftlichen Parlamenten Sinn und Eifer 
für die nationale Sache sei?

„A n ihnen ist es, zu bewähren, daß dieselbe 
Herrscher  treue, welche das Deutsche Volk bei seinen 
wahren Gütern, in Glauben, in Sitte und Recht be
wahrt hat, auch wohl im Stande und gewillt ist, es 
bei seiner Ausdehnung  unter  den Vö l kern  und 
bei seiner Ehre  un t e r  den Vö l kern  zu be
wahren!

Wenn Preußen und Oesterreich, wenn der ge
summte Deutsche Bund eine solche Sache, wenn sie 
diese Sache mit voller Einigkeit und voller That- 
kraft hinausführen, so wird das einen Aufschwung in 
der Nation bewirken und eine Liebe zur bestehenden 
Ordnung, die sie auf lange Zeit hinaus sicher befestigt, 
und verbürgt."

Meine Herren! Diese Rede wurde gehalten von dem 
Geheimen Rath Dr. S t a h l  in einer Sitzung des Jahres 1857 
unter ei n ft i mmi gem Beifall des Herrenhauses und unter 
einstimmiger Annahme eines Antrages, der wesentlich dasselbe 
beabsichtigt, was mit dem Antrage bezweckt werden soll, über den 
w ir jetzt diskutiren. Ich lonstatire zunächst das Faktum, daß 
man hierauf weder in dem Berichte der Kommission noch sonst 
von Seiten der Liberalen Rücksicht genommen hat. Meine 
Herren! Ich erinnere daran, was ich in einer der letzten 
Sitzungen gesagt habe, daß es allerdings immer noch Viele 
giebt, die da wünschen, daß wir eine Partei sind, die nie
mals eintrete für Deutsches Recht und Deutsche Freiheit, 

(Unruhe rechts)
man möchte es nicht gern zugestehen, daß auch von unserer 
Seite fü r  wahre Freiheit und wahres Recht, für Nationali
tät irgend je schon etwas gethan wäre. Ich glaube, daß ich 
nicht nöthig habe, meine Herren, hier noch einen Beweis an
zutreten, daß seit dem Jahre 1857 in der Schleswig-Holsteini
schen Angelegenheit die Lage der Sache sich allerdings nicht 
gebessert hat. Es ist nur nöthig, an zwei Briefe zu erinnern 
aus dem Herzogthum Schleswig (Hamburg 1860), worin 
das Alles bestätigt ist, was w ir gestern hier von vielen Seiten
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rücksichtsloseste Weise D e u t s c h e s  Recht  und D e u t s c h e  
Freiheit von der Reg ierung  in Kopenhagen zu Boden getreten 
wird, und ich scheue mich nicht, meine H erren ,  auszusprechen, 
d a ß  L e g i t i m i t ä t  u n d  h i s t o r i s c h e s  R e c h t  a u f  S e i t e n  
d e r  H e r z o g t ü m e r ,  u n d  R e v o l u t i o n  a u f  S e i t e n  d e r  
K o p e n h a g e n s  R e g i e r u n g  ist.

(R u f :  S e h r  gu t!  Lebhaftes B ra v o  rech ts . ) -
I c h  würde deshalb auch, meine Herren, ohne alles B e 

denken dem A ntrage  beistimmen können, den der Abgeordnete 
von Carlowitz gestellt h a t ,  ich kann cs aber nicht a u s  mehre
ren G rü n den  und  habe deshalb  ein Amendement gestellt,

daß die S ta a t s - R e g ie ru n g  n u r  aufgefordert werde, die 
geeigneten S chr it te  zu thun  i n  G e m e i n s c h a f t  m i t  
d e n  D e u t s c h e n  V e r b ü n d e t e n .

Ic h  muß mich zunächst, meine Herren, bei diesem Antrage 
dagegen verwahren mit Bezug auf  die Rede des Abgeordneten, 
der so eben hier auf  diesem Platze gestanden hat und auch mit 
Bezug au f  e i n e  S te l le  der Rede, die ich I h n e n  so eben v o r 
gelesen habe, a l s  wollte ich mit diesem Zusatze n u r  aussprechen, 
daß P re u ß e n  nicht das  Recht und u n t e r  U m s t ä n d e n  auch 
die Pflicht habe, a l s  Großmacht einzuschreiten, ich muß mich 
ausdrücklich dagegen verw ahren , a l s  sollte d a s  Amendement 
n u r  den S i n n  haben, daß n u r  d ie  M a j o r i t ä t  des B u n d e s 
tages über diese bundesmäßige S ache  zu beschließen habe.

( B r a v o !)
D a s  ist m ir nicht eingefallen, daS würde im Widerspruch 

stehen mit demjenigen, w a s  ich I h n e n  neulich vorgetragen 
habe bei der Kurhessischen Debatte  und  w a s  ich nach d i e s e r  
Richtung hin vollständig und von Neuem bestätige a ls  meine 
Ueberzeugung. (B ra v o ! )

E s  hat zunächst aber mein Zusatz den S i n n ,  daß ich da 
gegen Pro tes t  einlegen muß, daß  m an in dem j e t z i g e n  A ugen
blick P r e u ß e n  a l l e i n  a l s  G roßmacht eine Last aufbürden 
will, die a l l e i n  zu tragen in dem jetzigen M om ente  P re u ß e n  
n i c h t  verpflichtet ist.

D ie  gekränkten Rechte und Freiheiten, um die es sich hier 
handelt, sind von dem ganzen B u n de  verbürgt. W enn  m an 
d i e  F ra g e ,  ob mit dem P a te n te  vom 29. J a n u a r  1852 
in S ch le sw ig  alle Rechte wieder hergestellt waren, die den so
genannten status ante bellum  bilden, einstweilen ganz außer 
B etracht lassen will, so muß m an  doch sagen, daß gerade durch 
dieses P a t e n t  vom 29. J a n u a r  1852 die Deutschen M äch te  
und vor A l l e m  O e s t e r r e i c h  eine Pflicht mit übernommen 
haben, und ich sehe nicht ein, w a ru m  w ir  es Oesterreich, daß 
doch so gern Deutsch sein will, erlassen sollen, diese seine P flich t 
m i t  z u  e r f ü l l e n .  Geben w ir  ihm und zumal dem Deutschen 
B u n de  Gelegenheit, daß er d a s  thue, w aö  seine Pflicht ist
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und damit er die Achtung bei den Deutschen S ta a t e n  wieder
gewinne, die er in mancher Beziehung verloren hat.

Aber, meine H erren ,  ich habe noch einen ändern G rund ,  
w aru m  ich diesen Zusatz gemacht habe. I c h  würde mich bei 
dem A ntrage nicht haben betheiligen können, w enn  er eben 
n u r  den S i n n  batte, daß m an P reu ßen  a ls  Großmacht augen
blicklich mit D änem ark  engagiren will. I c h  würde glauben, 
daß es a ls  Abgeordneter nicht meines Amtes w ä re ,  einen 
irgendwie dahin  drängenden A ntrag  der R egierung zu ü ber
weisen, und ich muß mich allerdings au f  daS Aeußerste w u n 
dern, daß gerade der H e r r  Abgeordnete von Carlowitz au f  
diesen P u n k t  besonders hingewiesen hat. E s  schien mir zu 
Anfang seiner Rede so, a ls  wolle er sagen, daß es die sublimste 
W eisheit  fü r  P re u ß e n  sei, daß es gerade a ls  Großmacht diese 
für P re u ß e n  so außerordentlich häckliche Sache  erledigen möge.

(Widerspruch rechts.)
E s  scheint mir das  im Widerspruch mit der Politik zu 

stehen, die der H e rr  Abgeordnete von Carlowitz vor einigen 
T agen  u n s  vorgetragen hat. S e in e  Ansicht, die er bei der K ur-  
hessischen Debatte  entwickelt hatte, ging a u f  S p re n g u n g  deS 
B u n d e s  und a u f  vollständiges Lösen von Oesterreich. I c h  
frage S i e  aber, meine Herren, wenn m an  solche Polit ik  treibt, 
wenn m an dahin  d rän g t ,  daß es P re u ß e n s  Aufgabe für die 
Zukunft sei, sich von dem S ü d e n  Deutschlands mehr und mehr 
zu lösen und von den Fesseln zu befreien, in die es durch 
Oesterreich geschlagen ist, wo sollen w ir  d ann  unsere B u n d e s 
genoffen suchen? Zeigt nicht die Geschichte au f  die Allianz 
im N orden?  Ic h  mache darau f  aufmerksam, wie es mir scheint, 
daß eine weise Preußische Polit ik  danach trachten müßte, mit 
solchen S ta a te n ,  wie Belgien, Holland, Dänemark, Schweden 
und Norwegen zusammen zu gehen. Treiben w ir  darum  hier 
n i c h t  eine Politik, wie die des H errn  Abgeordneten von C a r 
lowitz, die voreilig und unüberlegt D änem ark  in die Arme 
Frankreichs jag t!  I c h  würde dies für eine höchst u n w e i s e  
Polit ik  halten; man müßte, so e s  m ö g l i c h  w ä r e ,  es versuchen, 
die Differenzen auf solchem W ege und in d e r  A rt  zu erledigen, 
daß es nicht zu einem Ertrem  käme. W i r  würden  damit denselben 
Fehler begehen, den Oesterreich in I t a l i e n  begangen h a t ;  es w a r  
ein Fehler, daß Oesterreich es dahin  hat kommen lassen, daß 
P ie m o n t  in  die Arme von Frankreich getrieben ist. I c h  w ill  
durch mein V otum  n i c h t  dazu beitragen, daß  Kopenhagen in 
die stets offenen Arme von Napoleon sinkt. I c h  glaube auch 
noch hinzusetzen zu können, daß m an  meines Erachtens mit 
Unrecht den Gedanken einer Skandinavischen Union stets a l s  
Schreckbild vorführt. Dieser Gedanke sollte nicht ein Schreck
bild für P reußen  sein, sondern e tw a s ,  w a s  w ir  möglicher 
Weise anzustreben hätten.

Ic h  habe aber auch n o ch  einen dringenderen G ru n d ,  a u s
6
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welchem ich glaubte, gerade dies Amendement stellen zu müs
sen. Wenn man zurückblickt auf die Debatte, die uns vor 
einigen Tagen in der Kurhessischen Frage bewegte und zurück
blickt auf die Reden, die hier gehalten worden sind, die einen 
ungewöhnlich großen Eindruck in Deutschland und in Europa 
gemacht haben, so kann man zweifelhaft sein, ob wirklich die 
Majorität des Preußischen Abgeordnetenhauses und mit ihr 
die Preußische Regierung, hat aussprechen wollen: einmal, 
daß es keinen Bundestag mehr giebt, oder daß Preußen aus
treten müsse aus dem Bunde, oder daß Oesterreich aus dem
selben hinauszudrängen sei? Weil es mir in Ihrem Antrage 
zweifelhaft war, ob derselbe nicht auch absichtlich nach dieser 
Richtung hinginge; deshalb habe ich meinen Antrag gestellt, 
und ich hoffe, daß der Herr Minister der auswärtigen'Ange
legenheiten die Geneigtheit haben werde, sich hierüber vollstän
dig und deutlich auszulassen.

(Heiterkeit.)
Der Herr Abgeordnete für Hagen hat bei der letzten De

batte über Deutsche Politik — denn anders kann ich sie wohl 
nicht nennen — mir eine Pflicht und ein Amt aufgebürdet. Der 
Herr Abgeordnete forderte neulich den Herrn Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten auf. „sich gefälligst noch ein we
nig mehr aufzuknöpfen", und fügte hinzu, daß er als Führer 
der ministeriellen Partei dieser Aufforderung nicht so gut Nach
druck geben könne, wie die Opposition. Ich sitze in der Oppo
sition nicht durch meine Schuld — es ist mir sauer genug 
geworden, dort hinzugehen, —

(Heiterkeit)
aber bürdet man mir diese Pflicht auf, dann werde ich sie 
auch erfüllen. Ich muß vorausschicken, daß ich nicht die Ab
sicht habe, dem Herrn Minister irgendwie etwas entgegenzu
stellen, was auch nur entfernt den Charakter des Persönlichen 
haben könnte. Meine Freunde und auch meine Feinde haben 
mir manchmal gesagt, daß ich die Gabe des Sarkasmus habe, 
ich werde dieselbe aber nicht gebrauchen, um desto deutlicher 
und klarer an den Tag zu legen, daß es mir nur um die 
Sache zu thun ist, die mir eine äußerst ernste ist, und die 
ich eben nur deshalb erwähne, weil ich glaube, daß ich es dem 
Lande und meinem Amte in der Opposition schuldig bin! 
Meine Herren! Ich frage S ie: weiß das Land, weiß dieses 
Haus, weiß es Europa: ob die Königliche Staats-Regierung 
vollständig mit der Tendenz Zusammengehen will, die die M a
jorität bei der Kurhessischen Frage ausgesprochen? W ill die 
Königliche Staats-Regierung ganz in dem Sinne des Abgeord
neten von Carlowitz und des Abgeordneten für Hagen, wie es 
auch der Abgeordnete Mathis ausgesprochen hat, auSsprechen, 
daß der Bundestag tobt sei, daß Oesterreich ausgeschlossen wer-
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den müsse aus dem Bunde, daß die Deutschen Fürsten media- 
tisirl werden sollen, —

(Oho! auf der Rechten) 
oder will sie mit dem Abgeordneten von Puttkammer sofort 
das Schwert ergreifen und die Deutsche Ein igkei t  auf 
diesem Wege Herstellen? Meine Herren! Das Alles wissen 
wir nicht, und wenn die heutige Rede des Abgeordneten von 
Carlowitz nicht beantwortet wird, so wissen wir auch noch nicht, 
ob vielleicht die Königliche Staats-Regierung, für die ich nur 
den Herrn Minister, der mir gegenüber sitzt, als verantwort
lich ansehe, auch heute den Deutschen Bund mit dem Abgeord
neten von Carlowitz, fü r  den kranken Mann  im We
sten an sieht, bei dem man nur als Heilmittel den Grund
satz anwenden kann: „naturam fura expellas.“

(Heiterkeit.)
Meine Herren! M it Ausschweigen über diese Dinge 

gehen wir einer großen Gefahr entgegen. Ist es nicht wahr, 
daß Oesterreich wenigstens faktisch doch noch immer ein enge
rer Bundesgenosse ist, als England, und hat nicht der Herr 
Abgeordnete für Hagen bei einer anderen Debatte den Abge
ordneten für den Landkreis Cöln rektifizirt, als er in harten 
Ausdrücken Englands Regierung tadelte, warum hat der Herr 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten den Abgeordneten 
für Hagen nicht rektifizirt, als er in harten Ausdrücken von 
der Oesterreichischcn Regierung sprach?

Präsident: Ich will mir nur die Zwischenbemerkung 
erlauben, daß es wohl keinem Mitgliede der Staats-Regierung 
in den Gedanken kommen kann, einen Abgeordneten zu rek- 
t i f i z i ren!  (Große Heiterkeit.)

Abgeordn. von Blnnckenburg: Ich bitte also um Ent
schuldigung, daß ich diesen Ausdruck gebraucht habe; ich wollte 
sagen, daß der Herr Minister ihn wenigstens darauf hätte 
aufmerksam machen sollen, daß mit allen diesen Aeußerungen 
die Staats-Regierung nicht einverstanden sei.

Als der Herr Abgeordnete für Hagen die Kreistage für 
todt erklärte, ergriff der Herr Minister des Innern das Wort 
und schützte dieselben. Warum ist nicht dasselbe geschehen, als 
der Bundestag für todt erklärt worden? Ich weiß nun sehr 
wohl, daß mir der Einwand gemacht werden kann, daß ich 
von allen diesen Dingen nichts verstände, weil ich nur ein 
einfacher Landbote sei und daß die Diplomatie durchaus noth- 
wendigerweise bei dergleichen Debatten schweigen müsse und 
sich über solche Kundgebungen nicht immer äußern könne. 
Das weiß ich sehr wohl und bin auch sehr weit davon ent
fernt, dem Herrn Minister Alles zu imputiren, was hier ge
sagt ist; aber der Schaden, der dadurch im Lande geschieht, 
daß man zweifeln kann, was die Regierung will, ist ein 
unendlicher. Ist dies Ihnen vielleicht unbekannt? Haben

6 *
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w ir  e twa durch diese Hessische Debatte eine m o r a l i s c h e
Eroberung bei dem Deutschen Volke gemacht?

( J a !  J a !  rechts.)
Lesen S i e  die Z e i tungen ,  meine H erren ,  die Zeitungen

von allen F a rb e n ,  ist m an nicht in vieler H erren  Ländern
au f  d a s  Aeußerste besorgt, daß dadurch, daß die R egierung 
zu allen diesen Aeußerungen geschwiegen hat. angenommen 
werden müsse, daß sie mit  denselben einverstanden sei? I s t
es I h n e n  unbekannt, daß Gerüchte darüber umgehen, daß  daS 
K o p e n h agen s  Kabinet geäußert hat — es sollte mich wenig
stens nicht w undern, wenn es dies gethan —  seine Verpflich
tungen gegen S c h le sw ig  w ären  jetzt weniger d rängend , wenn 
P re u ß e n  bald a u s  dem Deutschen B unde  austre ten  wollte! 
Müssen die Fürsten Deutschlands nicht mißtrauisch werden, 
wenn solchen Aeußerungen, wie sie hier gefallen, von der R e 
gierung nicht entgegengetreten w ird ,  müssen sie nicht wirklich 
g lauben ,  es handele sich darum , ihre S o u v e ra in e tä t  des bal
digsten zu beschränken. J a ,  meine Herren, ich versichere Ih n e n ,  
ich denke sehr wohl d a ra n ,  w a s  ich zu Anfang gesagt habe, 
daß ich nicht die W affen  des S a r k a s m u s  gebrauchen wollte. 
E s  ist eine ernsthafte S a ch e ,  und ich muß sie schon um des
halb Vorbringen, damit der H e r r  M in is te r  Gelegenheit nimmt, 
heute au f  d a s  Deutlichste alles d a s  zu widerlegen, und klar 
vor Deutschland auszusprechen, ob wirklich die R eg ierung  ge
sonnen ist, im S in n e  des Abgeordneten von Carlowitz Poli t ik  
zu treiben, und ob sie wirklich au f  d e m  Wege e tw as  zu er
reichen versuchen will, au f  dem es schon einmal mißglückt ist. 
W i r  pflegten in früherer Zeit zu sagen, d as  ist der W eg  der 
Poli t ik  des H e r rn  von Radowitz, der u n s  nach Olmütz geführt 
hat. I c h  frage, ob nicht die Poli t ik  des H e r rn  von Carlowitz 
nahe daran  streift? I c h  sage dies also desha lb ,  damit der 
H e rr  M inis ter  Gelegenheit h a t ,  au f  daS Deutlichste au szu 
sprechen, w a s  Deutschland nach dieser Richtung hin von der 
Preußischen Reg ierung  zu erw arten  hat.

I c h  möchte nun  noch d a ra u f  aufmerksam machen, in welche 
ganz unnöthige Verlegenheiten und Verdächtigungen m an sich 
durch dies Schw eigen  möglicherweise versetzen könne. N a tü r 
lich kann ich nicht behaupten, daß dies geschehen ist. W enn  
aber nach den Debatten über die sogenannte Italienische 
Frage und über die Hessische F rage  die a u sw ärt igen  Gesandten 
zu dem H e r rn  M inis ter  gekommen w ären  und gefragt hätten, 
welche Polit ik  er denn eigentlich treibe, so w ürde es mich nicht 
wundern. (Heiterkeit.)

W enn  dies geschehen sein sollte, so hoffe ich ganz be
stimmt, daß sie eine P r e u ß i s c h e ,  eine e n e r g i s c h e  Antw ort 
erhalten haben, und ich hoffe und e rw arte  nicht, daß sie eine 
A ntw ort bekommen haben, daß in a l l e n  Beziehungen die P o 
litik, welche hier die M a jo r i tä t  in der Kurhessischen Sache  a u s -
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gesprochen, jetzt die Politik der Regierung sei. Ich gehe so 
weit, daß ich den Herrn Minister in Schütz nehmen muß ge
gen eine Verdächtigung! Bedenken Sie, was kürzlich in 
Französischen Zeitungen gestanden haben soll, „daß der Abge
ordnete für Hagen eine Interpellation an das Ministerium 
gerichtet habe, ob es wahr sei, daß der Herr Minister unter 
den jetzigen Umständen Oesterreich Venetien garantiren wolle". 
Ich sehe dies von meinem Standpunkte aus als ein horrendum 
an und behaupte nicht im Entferntesten, daß dies geschehen 
sei. DaS aber sind die Folgen, wenn man sich nicht laut und 
deutlich auöspricht, wenn man zuv ie l verschweigt. Da ich 
dies einmal von Oesterreich gesagt habe, so gestatten Sie mir, 
noch einige Worte zuzusetzcn. Ich würde cs beklagen, wenn 
im gegenwärtigen Momente Preußen Oesterreich Venetien ga- 
rantiren wollte; ich würde dies deshalb beklagen, weil ich weit 
entfernt davon bin, zu glauben, daß im Augenblicke Preußen 
irgendwie ängstlijch nach Koalition umherzusuchen hätte.

(Sehr gut!)
Meine Herren! Ich muß bei dieser Gelegenheit, damit 

ich nicht mißverstanden werde, aussprechen, daß ich mir eher 
ein Stück von meiner Zunge abbeißen wollte, als das Alles 
zu loben, auch nur zu entschuldigen, was Oesterreich seit 
1850 an Deutschland und Preußen gesündigt hat.

(Sehr gut!)
Ich bin mir sehr wohl bewußt, und vergesse es nicht, 

w ie Oesterreich das Riesenopfer mißbraucht hat, welches ihm 
zu Olmütz gebracht worden ist; ein Riesenopfer, mit dem zu
gleich ein außerordentlicher S i eg  erreicht worden ist, nämlich 
der̂  enorme Sieg, daß nicht intervenirt wurde durch fremde 
Mächte in Deutschland! Wie hat Oesterreich dieses Opfer 
ausgebeutet? Ich bin mir wohl bewußt, daß ich Oesterreich 
nicht loben kann seit dem Almagruß und seit Villafranka, aber 
ich setze hinzu, ich würde ebensowenig es über meine Zunge 
bringen, im jetzigen Momente Oesterreich auf eine Weise an
zugreifen, wie es hier  geschehen ist. Ich bin mir wohl be
wußt, daß, wenn ich den ersten Satz ausgesprochen habe, daß 
es ebensowohl anderersei ts eine unumstößl icheThatsache 
ist: daß, wenn Oesterreich und Preußen uneinig sind und 
bleiben, wie sie eS leider sind, daß eS dann mit der Einigkeit 
Deutschlands nicht viel auf sich hat. — ES ist eine bekannte 
Sache, daß von dem Bunde nicht viel die Rede sein kann, 
wenn beide Hauptmächte desselben sich diplomatisch befehden 
wie bisher. Möge Gott dies bessern!

Man kann mir nun vielleicht sagen, meine Herren, ich 
hätte eine außerordentlich undiplomat i sche Rede gehalten 
und daß der Herr Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
mir unmöglich auf das Alles antworten könnte, was ich ge
sagt. — Ja, das ist auch wahr, ich bin aber auch kein gro-
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Her Freund von gewissen Diplomaten! und was ich jetzt sagen 
werde, das sage ich ausdrücklich nicht im Entferntesten in 
Beziehung auf den Herrn Minister: man rühmt sich einer ge
wissen diplomatischen Kunst, die ich verabscheue, das ist die
jenige, die sich ununterbrochen immer einhüllt und einhüllt, 
anscheinend um die hohe Weisheit zu verbergen, die man in 
sich trägt. Aber ich weiß nicht, ob, wenn man diese Hülle 
abreißt, wie von dem Bilde zu Sais, ob dann der Jüngling, 
der dies Innerste sieht, sterben wird, niedergeschmettert von 
der Fülle hoher Weisheit, die er plötzlich sieht, oder vor 
Schreck über die unendliche Leere, die sich da enthüllt. — Ich 
bin kein Freund von der diplomatischen Kunst, die ich ver
gleichen möchte mit dem Dintenfisch, der, in dem großen Ocean 
verfolgt von seinen Feinden, eine schwarze Flüssigkeit ausläßt 
und sich umgiebt mit einer dicken unsichtbaren Masse, so daß 
er nicht gesehen werden kann. Meine Herren! Von dieser 
Kunst bin ich kein Freund und tadle es, wenn der Diplomat 
glaubt, daß er mit einer wahren Fluth von Dinte und diplo
matischen Noten den Angreifern sich entziehen kann.

Es ist schon in einer der vorigen Sitzungen, als wir die 
Kurhessische Frage besprachen, von dem Abgeordneten für Jü 
lich darauf hingedeutet worden, daß die Regierung, wenn sie 
sagt: wir wollen Deutschland vorangehen, Preußen muß 
vorangehen, daß Deutschland dann das Recht habe, zu fragen: 
wohin gehst Du denn? Meine Herren! Wer führen 
will, muß auch wirklich gehen, und wer führen will, muß 
diejenigen, die er führen will, deutlich wissen lassen, wohin 
er sie führen will. Ist es nicht eine unglückliche Lage, wenn 
ein Mensch sagen wollte; „ich gehe euch voran",  hebt aber 
nur beide Füße auf und setzt sie ununterbrochen immer wieder 
auf dieselbe Stelle hin, oder wenn er unwillkürlich einen 
Schritt vorwärts gemacht hat, und sofort wieder zwei Schritte 
rückwärts macht? Wer mag dem folgen?

Meine Herren! Man könnte mir nun denselben Vorwurf 
machen, den ich jetzt zum Schluß noch dem Herrn Abgeordne
ten von Carlowitz machen möchte, nämlich den Vorwurf: Ta
deln ist leicht, aber „besser machen!" —

Der Abgeordnete von Carlowitz hat nämlich, wie dies 
nicht anders zu erwarten war, auch bei dieser Gelegenheit 
wiederum auf das abgetretene Ministerium die gewohnten Don
nerkeile geschleudert. Meine Herren! Sie wissen und ich habe 
es Ihnen schon mehrfach gesagt, daß ich mich nicht mit dem 
Ministerium Manteuffel indentifizire, aber ich würde glauben, 
mich vor mir selbst schämen zu müssen, wenn ich mit Ihnen 
noch einen Stein aufnehmen wollte uud werfen ihn auf diesen 
Mann; ich denke, daß in dieser Beziehung allermeist genug 
und, wie ich glaube, übergenug gethan ist.

(Bravo! links,)
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Da nun gerade in der vorliegenden Sache der auswärti
gen Politik der Abgeordnete von Carlowitz wiederum darauf 
zurückgekommen ist, so möchte ich ihn ermahnen: „E rs t bes
ser machen!" W ir wollen erst einmal sehen in der Politik 
„Schleswig", ob jetzt etwas wird besser gemacht werden. Ich 
sagte also, daß man mir auch vorwerfen könnte, daß ich nach 
der Kritik jetzt auch die Pflicht hatte, etwas Positives zu sa
gen. Nun, meine Herren, ich will etwas ganz Positives sa
gen, was unmittelbar zu dieser Sache gehört, nämlich sagen, 
wie ich wünsche und hoffe, daß die Preußische Regierung sich 
in der gegenwärtigen Krisis benehmen möge, damit dermaleinst 
Schleswig-Holstein zu seinem vollen Rechte komme. Meine 
Herren! Ich würde es außerordentlich beklagen, wenn indem 
jetzigen Momente die Preußische Regierung umhereilte und 
suchte Koalitionen, wir haben das, meine Herren, nicht nö- 
thig und es ist in meinen Augen gefährlich. Leider GotteS 
sind die Allianzen aufgelöst, die Schutz und Schirm sein soll
ten und waren für das Recht der Völker, und ich meine, daß 
die neue Aera anbricht, die Aera des Faustrechts in der 
auswärtigen Politik. Aber es ist wahr, daß Rußland, Oester
reich und Preußen nicht mehr die alten Bundesgenossen sind, 
eS sei Gott geklagt, daß die Entente - cordiale - Alliance 
und die Freundschaft, die auf die Schlacht um Sebastopol 
folgte, der Gruß von Oesterreich nach der Almaschlacht, zu al
len diesen Dingen, zum Bruch des alten Europa beigetra
gen hat.

Aber, meine Herren, wenn darum so häufig jetzt im öffent
lichen Leben gezischelt wird, Preußen sei in einer schwierigen Lage, 
so kann ich dies in dem Maße durchaus nicht finden. Preu
ßens Politik kann jetzt eine sehr glückliche und klare sein. 
Sie scheint mir aber auch unendlich klar geboten zu sein! Vor 
allen Dingen muß Deutchland und Europa klar und 
deutlich wissen, daß wir von hieraus in Deutschland nicht 
eine Politik å la Cavour treiben wollen. DaS muß man deut
lich und klar wissen, und um allen Mißdeutungen, die nach 
dieser Richtung hin durch die Kurhessiche Debatte möglicherweise 
entstehen können, zu beseitigen, erwarte ich, daß der Herr M i
nister der auswärtigen Angelegenheiten in einer begeisterten und 
begeisternden Rede

(große Heiterkeit) 
sofort austreten und alle diese Lügen und Gerüchte wider
legen wird. Ich bin mir sehr wohl bewußt, meine Herren, 
was das heißt, wenn ich sage, daß wir nicht Politik å la 
Cavour treiben wollen, — daß man das in Deutschland wis
sen muß, ist die Hauptsache! Dabei will ich aber doch 
auch darauf Hinweisen, daß die kleinen Deutschen Fürsten eS 
sich gesagt sein lassen mögen, daß sie ihre Souverainetäts- 
ansprüche nicht auf eine Höhe spannen, in einer Schroffheit



—  88 —

auSüben mögen, daß es auf die Länge unerträglich wird, mit 
ihnen zu gehen. Deutschland und Europa müssen wissen 
von der Preußischen Regierung und dem Preußischen Lande, 
daß wir bereit und fähig sind, gerüstet da zu stehen bis an 
die Zähne in Stahl, daß wir zuverlässig gewillt sind, kein 
D o r f ,  keine S ta d t  und keinen Flecken unseres Landes 
herzugeben, wenn der Räuber über die Grenze kommen wird, 
dessen Hahnenschrei Europa schon gehört hat! Wenn das die 
Deutschen Fürsten wissen werden, daß Preußen sie gegen 
diesen Räuber mächtig schützen wird, so wird unsere Politik 
eine sehr leichte sein! Aber Deutschland und Europa 
müssen auch wissen, daß Preußen nicht gewillt ist, auch nur 
den kleinsten Flecken Landes sich auszutauschen, wobei irgend 
wie auch nur ein Französisches Wort gesprochen werden 
könnte, und Deutschland und Europa,  meine Herren, müs
sen wissen, daß Preußen allerdings gewillt ist, es nicht zu 
dulden (wie neulich hier schon gesagt worden ist), daß je wie
der ein Fürst den Gedanken haben könnte an einen Rheinbund!

(Bravo!)
Das muß man von uns wissen, dann werden uns alle

f  erzen zufallen! Aber ich muß auch sagen, wenn man diese 
ast und diesen Bann über die Deutschen Fürsten schon 

mehrmals ausgesprochen hat, dann möchte ich diese Last und 
diesen Bann  auch aussprechen über daS Deutsche Volk selbst! 
W ir gehen jetzt wieder Zeiten entgegen, wie es mir scheint, 
wo die Kulturmenschen an der Seine anfangen, das Deutsche 
Volk belehren zu wollen in Deutschen Zeitungen, die zwar 
Deutsche Worte, aber Französischen Sinn enthalten, gegründet 
mit Französischem Gelbe, in der Absicht, den Deutschen 
Michel auszuklären über die große Freiheit, die wir zu erwar
ten haben, wenn wir erst ausgenommen sein werden in die 
große Französische K u l tu r -Vö lke r fa m i l i e .  Meine 
Herren! Ich sage: eine Last und einen Bann  lege ich auf 
den Deutschen Mann, sei er christlicher oder jüdischer Abkunft, 

(Murren rechts) 
der eö wagen wird, sich an dergleichen Journalen (der Abge
ordnete zeigt eine Nummer des Straßburger Korrespondenten 
für West- und Mittel-Europa) zu betheiligen, oder als Kor
respondent derselben in unserm eigenen Vaterlande auf
zutreten. (Lebhaftes Bravo rechts.)

Meine Herren! Wenn dies Alles geschieht, wenn wir uns 
so klar aussprechen und ich möchte sagen, wenn wir aus
sprechen, daß jeder Deutsche, der bei einem solchen schmählichen 
Unternehmen sich betheiligt, verdiene, Sp ieß ru then zu laufen 
von Memel bis S a a r lo u is ,

(große Heiterkeit) 
wenn wir uns so benehmen, uns so klar und deutlich aus
sprechen, daß jeder Mann in Deutschland, sei.er Fürst oder
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Arbeitsmann, gewiß ist, daß er das von uns zu erwarten 
hat, dann wird es gut im Lande stehen, dann werden alle 
bösen Gerüchte, die auftauchen, daß wir wiederum von Neuem 
eine unglückselige Politik, ich muß es sagen: eine un 
glückselige U n io n s - P o l i t i k  in dem Sinne, wie ich 
es vorhin bezeichnet habe, befolgen werden, verstummen; 
wenn das Deutsche Land es auf das Gründlichste erfährt, daß 
unsere Regierung diesen Weg nicht weiter gehen w ill, dann, 
meine Herren, werden uns alle Herzen zufallen, und es wer
den uns, wenn wirklich der Räuber kommen sollte — den wir 
ruhig und männlich erwarten, das Bayonnet vor der Brust — 
dann werden uns auch die Bundesgenossen nicht fehlen; dann 
wird Oesterreich seine Bundespflicht thuit müssen, wenn es 
gewiß weiß, daß w ir  sie ebenfal ls thun; dann wird auch 
Rußland, dann wird auch England nicht fehlen können, wenn 
wir angegriffen sind, sie werden aus unserer Seite stehen! Meine 
Herren! Das ist die einfache Politik eines Pommersch en 
Landboten, möge sie befolgt werden, möge sie nicht befolgt 
werden, ich wünsche, daß sie zum Heile des Vaterlandes be
folgt werde. Gott schütze Preußen! „ Di x i  et sal var i  
animam meam! “

(Bravo und Heiterkeit.)
Präsident: Der Herr Minister der auswärtigen An

gelegenheiten hat das Wort.
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Freiherr von 

Schleinitz: Meine Herren! Obgleich es mir der notorischen 
Thatsache gegenüber kaum erforderlich scheint, glaube ich doch, um 
etwaigen Mißdeutungen und Mißverständnissen vorzubeugen, 
und um der Provokation des geehrten Abgeordneten, der so 
eben die Tribüne verlassen, zu genügen, ausdrücklich ausspre
chen zu müssen, daß die Staats - Regierung allerdings den 
Standpunkt, den der Abgeordnete Freiherr von Vincke (Hagen) 
in Bezug auf den Bundestag und die Bundesversammlung 
eingenommen hat, nicht theilen kann.

(Hört! hört! links.)
Die Staats-Regierung erkennt daö dermalige Bundesor

gan nicht blos als faktisch, sondern auch als rechtlich bestehend 
an. Die gewünschte Erläuterung in Bezug auf die allgemeine 
Richtung unserer Deutschen Politik scheint mir nicht erforder
lich, da in den bisherigen Erklärungen der StaatS-Regierung 
diese Richtung bereits hinlänglich deutlich bezeichnet worden 
ist. Ich bedaure deshalb, die Erwartung in Bezug auf eine 
begeisterte Rede, die der geehrte Abgeordnete ausgesprochen hat, 
für den Augenblick nicht erfüllen zu können.

(Heiterkeit.)
Präsident: Der Abgeordnete Freiherr Vincke (Hagen) 

hat das Wort.
Abgeordn. Freiherr von Vincke (Hagen): Ich betrachte
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es als ein besonders erfreuliches Moment dieser Debatte, daß 
wir endlich einmal, wie mir scheint, in diesem hohen Hause 
in einem Antrag uns zusammengefunden haben, worin alle 
Parteien, der Eine zwar mit mehr, der Andere mit weniger 
Bereitwilligkeit zusammen stimmen. Man hat der Debatte 
vielfach, sowohl in wie außer dem Hause, den Borwurf ge
macht, indem man sie mit der Kurhessischen verglich, daß sie 
etwas Ermüdendes und Eintöniges hätte. Das liegt aber zum 
großen Theil eben in dem erfreulichen Erfolge und wesentlich 
darin, daß man eigentlich keinen Gegner vor sich sieht, son
dern nur etwa einzelne Fechterstreiche zu pariren hat. Denn alle 
Redner haben in demselben erfreulichen Sinne sich ausge
sprochen.

Ich benutze indeß die Gelegenheit, um einige kleine 
Nüancen, in denen ich von den anderen Rednern abweiche, 
gleich vorher abzumachen, insofern darin der charakteristische 
Unterschied zwischen den verschiedenen Parteien sich ausspricht, 
welche in diesem hohen Hause bei jeder Gelegenheit hervortreten.

Es ist namentlich ein eigenthümlicher Umstand, daß der 
erste Herr Redner, der in der Debatte Auftritt und mit dem 
man es zu thun hat, immer einer kleinen ehrenwerthen Partei 
des hohen Hauses angehört, die ich mir aber nicht erlauben 
w ill, weiter zu kritisiren, welche, wie mir scheint, sich vor
kömmt, als lebte sie auf einer einsamen Insel unmittelbar an 
der Grenze des Preußischen Staates und blickte unverwandt 
über die Wogen der Geschichte hinaus, nach einem fernen 
Vaterlande hin, das sie dereinst noch einmal zu erreichen 
träumt. Das ist im Wesentlichen der Standpunkt, und von 
diesem auö können wir — ich kann wohl sagen — es uns 
gefallen lassen, daß sie sich bald nur schweigend an den 
Debatten betheiligen, daß sie nicht mit uns stimmen, bisweilen 
aber, wie z. B. heute, so großmüthig sind, uns ihre Zustim
mung zu gewähren. Das Wesentliche, was die Herren sonst 
hier bei jeder Gelegenheit auszeichnet, und namentlich den ge
ehrten Abgeordneten, der bisher allein von dieser Seite (auf 
die Polnische Fraktion hinweisend) gesprochen hat, den geehr
ten Abgeordneten für Adelnau, was ich nur diesmal, leider! 
vermißt habe, ist, daß sie heute nicht mit der gewohnten 
Entschiedenhei t  und Of f enhe i t  gesprochen haben, die sie 
sonst bei jeder Gelegenheit auszeichnet. Das verehrte M it
glied hat gesagt, es wollte keine P a r a l l e l e  ziehen zwischen 
Dänemark und seinem eigenen, engeren Vaterlande, — und 
ich glaube doch, daß die ganze Rede eben nur eine solche Pa
rallele war. Auf das Einzelne der Sache w ill ich nicht ein* 
gehen, da der Herr Minister des Innern dies bereits voll
ständig und entschieden gethan hat. Ich w ill mir nur er
lauben, ein paar kleine Thatsachen nachzuholen, die mir auf
gestoßen sind.



Zuerst hat das verehrte Mitglieder den polnischen Theil 
des Großherzogthums Posen mit Schleswig verglichen und 
das Verfahren der Dänischen Negierung ziemlich direkt mit 
dem der unsrigen. Die ganze Deduktion und Parallele labo- 
rirt aber meines Erachtens an einem erheblichen Mißverständ
nisse, — daß eben die Schleswigs allerdings keine Dänen,  
das verehrte Mitglied und seine Landesgenossen aber P r e u 
ßen sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied, und den scheint 
er vollständig übersehen zu haben.

Dann hat das verehrte Mitglied eines historischen Jrr- 
thums sich schuldig gemacht, indem es behauptet, es wäre die 
Annexion Schleswigs an Deutschland die wahre Ursache der 
Unterdrückung. Wenn das verehrte Mitglied sich auch nur 
in den Zeitungen damaliger Zeit umsehen w ill, so würde es 
finden, daß die Revolution des Kopenhagener Pöbels gegen 
die Dänische Regierung Schleswig - Holstein an Dänemark 
anneriren wollte, daß dies erst die eigentliche Veranlassung 
zu der Kriegserklärung wurde, daß also Seitens des Deutschen 
Bundes die Sache genau umgekehrt  lag, wie er uns hier 
vorgetragen hat. Wenn er dann von einer Annexion eines 
Theils von Posen an Deutschland sprach, so w ill ich ihn nur 
an die bekannte Thatsache erinnern, daß die sogenannte De
markationslinie, die damals durch die Provinz Posen gezogen 
wurde, eben nur den Schutz der Deutschen Bewohner des 
Großherzogthums gegen seine Landsleute Polnischer Nationali
tät bezweckte; weiter w ill ich in die unglückliche Geschichte jener 
Tage nicht eingehen.

Ferner hätte er, — und das hätte er von einer Deutschen 
Tribüne, meiner Ansicht nach, vermeiden sollen, aus einfacher 
— wie soll ich sagen, — verzeihen Sie mir den Ausdruck, 
Delikatesse — er hätte nicht davon sprechen sollen, daß er eö 
wahrgenommen habe, wie die Deutsche Nationalität in Italien 
und Ungarn dem entschiedensten Hasse begegnet sei. Ich meine, 
daß man doch auch hier eine Unterscheidungslinie, eine De
markationslinie ziehen muß, wer denn den Haß auf sich ge
zogen hat in Ungarn und Italien; es ist das keinesweges die 
Deutsche Nationalität als solche, sondern die Oester-  
reichi  sehe Regi erung und Regierungsweise hat den Haß 
auf sich gezogen. Das ist eine notorische Thatsache, die ich 
nicht zu beweisen brauche. Wenn wir uns an das Verfahren 
des Generals Haynau in Brescia und an die Aufknüpfung 
der 13 Ungarischen Generale erinnern, unter denen auch Deutsche 
und besonders angesehene Männer, — unter Anderen ein Ver
wandter der Königin von England, der Graf Leiningen, sich 
befanden; wenn ich daran erinnere, daß Oesterreich den Gra
fen Batthyani niederschießen ließ, so wird man sich über den 
Haß der Italiener und Ungarn gegen Oesterreich nicht 
wundern, aber ich bestreite entschieden, daß ein solcher Haß



—  92 —

gegen Deutschland und P reußen besteht. Wenn man 
namentlich Bezug genommen hat auf unsere neuliche Debatte 
über Ita lien, so kann ich weder den anderen Rednern, noch 
dem Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten zugeben, 
daß unsere neuliche Debatte einen Nachtheil, sondern ich w ill 
behaupten, daß sie einen entschieden günstigen Eindruck hinter
lassen hat.

Was Ungarn betrifft, so wird es dem verehrten Mitgliede 
nicht unbekannt sein, daß 900,000 Deutsche in Ungarn woh
nen, daß sie zu den tüchtigsten Eingesessenen Ungarns gehören, 
und daß sie Hand in Hand mit den Slaven unv Magyaren 
gegen die Österreichischen Maßregeln stehen, und daß sie 
durch ihre Haltung die Achtung der Ungarn so sehr verdienen 
als genießen; es würden die Ungarn in der That auch gegen 
ihr eigenes Fleisch wüthen, wenn sie die großen Vortheile, 
die sie durch das Anlehnen an Deutschland, sowohl in Bezug 
auf die Kolonisation des Landes, als die Belebung des Han
dels erreichen, verkennen wollten. Es wird Ungarn nicht 
übersehen, daß es von Deutschland, abgesehen von der Unter
drückung seiner Nationalität durch Oesterreich,  die leider 
augenblicklich noch besteht, nichts zu besorgen habe, daß es 
dagegen erwarten darf (und das wollen wir ihm gern ge
wahren, wenn wir in der Lage sind), den Schutz gegen eine 
andere Macht, die die Slaven Ungarns vermittelst des Pan-  
s l av i smus  in ihren Kreis zu ziehen sucht.

Wenn das verehrte Mitglied endlich von der Sehnsucht 
nach anderen Ländern gesprochen hat, die Deutschland erfüllen 
soll, und welche seinen inneren Kern gefährdet, so habe ich 
von dieser noch nicht viel gesehen; ich würde lieber sagen: 
ich hoffe, daß diese goldene Zeit einmal eintritt, von der das 
verehrte Mitglied in prophetischer Weise gesprochen hat, — 
leider ist der Augenblick noch nicht da. Auch hier liegt die 
Sache gerade umgekehrt. Eben weil der innere einheitliche 
Kern und die Einigung fehlt, darum muffen w ir auf die 
Sehnsucht verzichten, die wir z. B. nach Elsaß und Lothrin
gen haben; w ir sind aber dem verehrten Mitgliede sehr dank
bar dafür, daß es uns an die Polnische Geschichte erinnert 
und damit gezeigt hat, wie w ir cS nicht machen sollen.

Polen ist dadurch eben so schwach geworden gegen das 
Ausland, weil eö nicht im Stande war, die Einigkeit im I n 
nern zu erhalten.

Wenn ich mich zu dem verehrten Mitgliede für Naugard 
wende, so kann ich, abgesehen von einigen kleinen Seitensprün
gen, die ich augenblicklich nicht kritisiren will, ihm nur dankbar 
sein für seine Deutsche und Preußische —  er w ill zwar nur 
sagen Pommersche, ich sage aber doch lieber Preußische und 
Deutsche — Gesinnung, die er heute aus der Tribüne ausge
sprochen hat. Schon neulich habe ich meine große Freude
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über  diese unerwarte te  Bundesgenossenschaft hier ausgedrückt 
und  u n s  Glück dazu gewünscht. — E r  hat sie zw ar  nachher 
mit einer gewissen Sprödigkeit und  Verschämtheit ablehnen 
wollen — (Heiterkeit)
aber ich muß doch konstatiren, daß  er im Laufe von noch nicht 
vierzehn Tagen, zu meiner innigen F reude ,  u n s  wieder erheb
lich näh e r  gekommen ist. I c h  will  das ,  w a s  er u n s  verlesen 
hat, zum Beweise, daß seine Ansicht immer die seiner P a r t e i  
gewesen sei — w a s  er a u s  einer Rede eines M itg liedes  dcS 
anderen H auses  hier vorgetragen h a t  —  ich will d a s  nicht 
dadurch illustriren, daß ich eine Rede desselben M a n n e s  vom 
15. F e b ru a r  1851 vorlese, die ich vorhin  vor mir liegen ge
hab t  habe, w orin  e tw a s  ganz Anderes enthalten ist, und zw ar  
deshalb  nicht, weil ich es nicht für  angemessen halte ,  lobend 
oder tadelnd die M itg lieder des anderen H a u se s  a u f  diese 
Tribüne ,  wenn auch n u r  a l s  G e s p e n s t e r ,  heraufzubeschwören.

(Heiterkeit.)
Aber d a s  mag mir d a s  geehrte M itg lied  zu bemerken er

lauben ,  daß zu derselben Z e i t ,  d. h. im November 1850, von  
einem seiner Pommerschen Landesgenossen, und von einem der 
entschiedensten A nhänger  seiner P a r te i ,  w i r  hier W o r te  gehört 
haben, daß Sch lesw ig -H o ls te in  nicht, wie w ir  heute vernahmen, 
sein l e g i t i m e s  R e c h t  gegen D änem ark  vertheidigte, sondern 
daß  unö  dam als  gesagt wurde, Sch lesw ig -H o ls te in  läge zw ar  
mit D änem ark  im S t r e i t ,  d a s  w äre  aber n u r  ein S t r e i t  „ u m  
d e s  K a i s e r s  B a r t " ,  und  dies Recht w ürde  mit „ r e v o 
l u t i  o n a i r e r  W a f f e n g e w a l t "  vertheidigt. D a S  w aren  die 
W o r te ,  die noch vor einigen M in u te n  vor m ir  lagen. I n  
derselben Rede kamen die entschiedensten S v m p a th ie e n  für  
Oesterreich vor,  ich führe diese heute nicht a l s  V o r w u r f  an, 
sondern ich freue mich nur,  daß d a s  geehrte M itg l ied  fü r  N a u -  
gard  in politischer Hinsicht die entschiedenste Umkehr eintreten 
läß t ,  und  ich hoffe zu G o t t ,  daß w ir  nicht allein in  Bezug 
a u f  die ä u ß e r e ,  sondern auch in Bezug a u f  die i n n e r e  P o 
litik eine solche Umkehr noch erleben werden. D e r  M a n n ,  von 
dem ich vorher sprach, u n d  den ich nicht noch einmal nennen  
werde, den aber J e d e r  kennen wird, der ist es, wie ich glaube, 
gerade gewesen, der durch die nähere K enntn iß  der Oester- 
reichischen Tendenzen eine bessere Ueberzcugung gewonnen hat  
von dem, w a s  Oesterreich, P re u ß e n  gegenüber,  stets für eine 
S te l lu n g  einnehmen w i rd ,  und ich möchte g lau b en ,  daß  der
selbe M a n n ,  der sich dieS patriotische Verdienst erworben hat, 
auch d a s  M itglied  für N a u g a r d  und  seine Genossen a u s  P o m 
m ern zu seinen einsichtsvollen und  reiferen Ansichten be
kehrt hat.

D a s  geehrte M itg l ied  für den Landkreis C ö ln  ha t  zu 
meiner innigen Freude mich heute n u r  sehr wenig veran laß t ,  
mit ihm zu hadern, (Heiterkeit)
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was ich auch wirklich sehr ungern thue Nur einige kleine 
faktische Berichtigungen möchte ich mir gestatten. Er würde es 
besser vermieden haben, in die Harmonie des Einklanges 
Deutscher Gefühle, die auf dieser Tribüne erklungen sind, 
einen Mißton hereinzubringen, indem er, wie bei jeder, so 
auch bei dieser Gelegenheit, als ob dies sein unzertrennlicher 
spiritus familiaris ware, die konfessionellen Interessen in die 
Debatte hineingezogen hat.

(Der Abgeordnete verneint es.)
Allerdings, er hat von dem Druck der Katholiken und 

sogar der Neformirten durch die Lutheraner gesprochen, und 
zwar nicht blos in Dänemark, sondern gerade in Schleswig, 
also von einem Drucke, der nicht etwa von Dänen gegen 
Deutsche, sondern von Deutschen gegen Deutsche geübt werde. 
Ich bin vollständig mit ihm einer Ansicht; ich bin entschieden 
der Ansicht, daß nicht bloS Artikel XVI. der Bundesakte, son
dern die allgemeinsten und natürlichsten bürgerlichen Rechte 
dadurch verletzt worden; aber aus dem Munde des geehrten 
M i t g l i ed e s  hätte ich einen solchen Vorwurf nicht erwartet.

Da ist mir doch unwillkürlich der Spruch eingefallen: 
Quis tulerit Gr acchus  de s e d i t i o n e  quaer ent es .  Das 
verehrte Mitglied hätte sich erinnern sollen, daß Oesterreich 
in dieser Beziehung doch ein viel ek l a tante res Beispiel 
von Unterdrückung der evangel ischen Konfess i on 
darbietet, und daß alles daö, was er von Schleswig-Holstein 
gesagt hat, einmal wörtlich und dann aber in noch viel grö
ßerem Maße zutrifft bezüglich unserer evangelischen Glaubens
genossen, nicht blos in Ungarn, sondern weit mehr in den 
Deutschen Oesterreichischen E r b l anden ,  wo die Pro
testanten auf eine ganz andere Weise unterdrückt sind. Zunächst 
in Bezug auf den Got tesd iens t ;  denn wir wissen ja, wer 
die Z i l l e r t h a l e r  aus T y r o l  hier in Preußen ausgenom
men hat, um ihrem Glauben ungehindert leben zu können; 
wir wissen auch, wie in f rüheren Zeiten in Betreff eines 
Landes, welches jetzt unter Ocsterreichischem Scepter steht, 
Friedrich Wilhelm I. mit einem ähnlichen Beispiel vorangegan
gen ist, indem er die S a l z  burgischen Protestanten aus
genommen hat, und in diesen Beziehungen hat sich in  
Oesterreich seit j ener  Ze i t  nicht  v i e l  geändert .  
W ir wissen, wie die gemischten Ehen in Oesterreich 
behandelt werden; — gewiß noch viel schlimmer als das ver
ehrte Mitglied es von Schleswig-Holstein behauptet hat. Aber in 
einer Beziehung übertrifft Oesterreich gewiß bei weitem Däne
mark; denn daö hat man doch von Dänemark  wenigstens 
noch nicht gehört, daß es selbst die Tobten nicht zur Ruhe 
kommen l ieße. I n  Oesterreich aber hat es bekanntlich 
große Schwierigkeit, wenn ein Protestant  auf einem ka
thol ischen Ki rchhofe zur Ruhe gelangen soll.
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Also mit diesen Para l le len  hä tte  u n s  das  verehrte M i t 
glied, wenn es D e u t s c h l a n d s  E i n i g k e i t  predigen will, 
doch zunächst verschonen sollen. E s  hätte d as  in seinem e i 
g e n e n  Interesse gelegen; denn ich glaube doch, ihn a ls  den 
e i f r i g s t e n  V e r t r e t e r  O e s t e r r e i c h s  i n  d i e s e m  H a u s e  
betrachten zu dürfen.

(Heiterkeit.)
W a s  die F r a g e ,  welche unS  hier vorliegt, a n  sich be

trifft, so erachte ich sie wesentlich fü r  entschieden. I n  Bezug 
a u f  d a s  g u t e  R e c h t  S c h l e s w i g - H o l s t e i n s ,  in  Bezug 
a u f  die n a m e n l o s e  U n t e r d r ü c k u n g  des guten Rechtes 
S ch lesw ig-H ols te in s  durch D änem ark  sind w ir A l l e  e i n v e r 
s t a n d e n .  W i r  sind Alle darin einverstanden, daß die E r 
h e b u n g  S c h l e s w i g - H o l s t e i n s ,  wie ich mir schon früher 
erlaubt habe, hier anzuführen , gewissermaßen a u t o r i s i r t  
wa r  durch den o f f e n e n  B r i e f S e i n e r  M a j e s t ä t  d e S K ö -  
n i g s  v o n  P r e u ß e n  vom 24. M ä rz  1848 a n  d e n  H e r 
z o g  v o n  A u g u s t  e n b u r g ;  daß diese E rhebung auch g e w e i h t  
w a r  durch die T h e i l n a h m e  u n s e r e r  t a p f e r e n  A r m e e  
in zwei glorreichen Feldzügen, die allerdings einen für die P r e u 
ßischen W affen  nicht erfreulichen und w ü r d i g e n  S ch lu ß  ge
funden haben. I c h  will die Schu ld  dessen, soweit sie auf 
P re u ß e n  fällt, I h n e n  nicht noch einmal vorführen, da ich 
nicht der Ansicht bin, daß es p a t r i o t i s c h  ist, an  b e r e i t s  
a b g e m a c h t e  D in g e  noch immer wieder von Neuem zu erin
n e rn ,  die wirklich keine erfreuliche E r in n e ru n g  bieten. N u r  
i n s o f e r n  will ich d aran  erinnern , a l s  w ir  alle U r s a c h e  
haben, die P r e u ß i s c h e  E h r e ,  welche au f  den Schlachtfel
dern von S c h le sw ig  und Kolding verpfändet ist, w i e d e r  e i n 
z u l ö s e n .  D a s  ist unsere P r e u ß i s c h e ,  d a s  ist unsere 
D e u t s c h e  P f l i c h t .

(Lebhaftes B rav o .)
ES ist noch sehr viel in anderer Beziehung von S c h le s 

wig-Holstein die Rede gewesen. W ir  haben hier Beispiele 
von den D ä n i s c h e n  U n t e r d r ü c k u n g e n  verlesen hören, 
w i r  haben auch Beispiele v e r l e s e n  hören über die A rt  und 
Weise, wie in  früheren J a h r e n  im a n d e r e n  H a u s e  die 
S a ch e  besprochen worden ist. I c h  erlaube mir n un  ebenfalls, 
eine S te l le  zu v e r l e s e n ,  wozu ich ebenso berechtigt zu sein 
glaube, a l s  m a n  gewöhnlich bei den Landwehrfesten den A u f
ru f  „ A n  m e i n  V o l k "  verliest. I c h  g laube , in jeder D e u t 
schen Versam mlung, wo von Schlesw ig-H olste in  die Rede ist, 
müßten die k l a s s i s c h e n  W orte  immer von Neuem wieder 
gehört werden, die dam als  in der P r o k l a m a t i o n  d e r  
S t a t t h a l t e r s c h a f t  f ü r  d i e  H e r z o g t h ü m e r  Schles
w i g - H o l s t e i n  vom 22. J u n i  1850 u n m i t t e l b a r  v o r  d e r  
b l u t i g e n  S c h l a c h t  v o n  J d s t ä d t  gesprochen worden sind; 
sie lau ten :
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(liest)
„Hier in diesem Lande sind, wenn irgendwo, solche 

gesunde Staatsverhältnisse, die vergleichsweise noch fast 
ganz frei geblieben sind von der Ansteckung der großen 
Seuche, an der Europa niederliegt. Hier ist ein 
Staats- und Nechtssinn und eine Achtung vor dem 
Gesetze, die sich in den härtesten Prüfungen und Ver
suchungen bewährt haben, hier ist Geschichte, Herkom
men, Familienleben, feste Ueberlieferung der priva
ten und öffentlichen Sitte, Alles, was eine Gesell
schaft fest zusammen bindet und jenen auflösenden 
Elementen entgegenwirken kann. Hier ist nichts von 
der weitverbreiteten Auflockerung aller Bande unter 
den verschiedenen Ständen, sondern hier ist in der ge
meinsamen Sache des Vaterlandes der Bauer mit dem 
Edelmanne, der Bürger mit dem Fürsten, der Beamte 
mit dem Geistlichen Hand in Hand gegangen in der 
herzlichsten Eintracht. Und sollte dieser Kern von ge
sunder Staatskraft und nationalem Geiste mit Gewalt 
zerstört werden, um in diesem Deutschen Lande eine 
Pflanzschule mehr zu gründen, aus der die Propa
ganda des Umsturzes wie aus Polen und Ita lien ihre 
Nahrung zieht?

„Dieses Schicksal unserem Volke zu ersparen, den 
heimischen Heerd in seinem alten Stande zu erhalten, 
dem Vaterlande sein Recht, und durch das Recht das 
Vaterland zu retten, sind wir gegen Dänemarks feind
selige Pläne in den Waffen. W ir wissen, daß das 
Schicksal der Schlachten in Gottes Händen liegt, und 
daß wir besiegt werden können. Aber mit einem Ver
luste einschüchtern wird man uns nicht, und uns nicht 
beugen mit vielen Unfällen; leicht soll es nicht wer
den, uns zu besiegen, und die Besiegten für immer 
niederzuhalten, unmöglich. Es sind nur die wenigen 
Männer, welche die Noth an die Spitze dieses kleinen 
Staates geworfen hat, die diese zuversichtlichen Worte 
sprachen im Namen ihres Volkes, und diese Männer 
allein könnten ihren Worten ja keine Erfüllung geben. 
Aber sie wissen, daß hinter ihnen ein Volk steht, das 
mit der alten Sitte und Einfalt Kraft und Treue be
wahrt hat, auch die Treue gegen sich selber; das lang
sam zum Beginnen ist, aber auch langsam, das Be
gonnene zu verlassen; das die Erwartungen Derer 
täuschen wird, die es im rebellischen Uebermuthe be
rauscht glauben, und nun auf die Folgen des Rausches 
aussehen, auf Abspannung und Erschlaffung; ein 
Volk, daS im besonnenen Muthe seine Führer nicht 
getrieben hat, als Mäßigung Noth war, aber viel we-
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niger hinter ihnen in Muthlosigkeit Zurückbleiben wird, 
da die Stunde des Handelns gekommen ist. W ir neh
men feierlich Gott und das Urtheil aller unbefangenen 
Lebenden und das Gericht der parteilosen Geseichte 
und Zukunft zu unseren ewigen Zeugen, daß dieses 
Land im Ertragen endloser Beeinträchtigungen und 
Leiden, im Verleugnen auch der natürlichsten Leiden
schaft, in der Bereitwilligkeit zu großen Opfern, im 
Versuchen aller Mittel der Versöhnung Alles gethan 
hat, was menschliche Geduld und Mäßigung vermag. 
Da Dänemark zum dritten Male unser Recht mit dem 
Schwerte auslegen und niederlegen w ill, so schreiten 
w ir zu dem gerechtesten Kriege mit dem gelassensten 
Muthe und sprechen das Gebet, das unter jenem 
Dithmarsischen Ahnen vor der Schlacht bei Hemming- 
stede gebetet war: daß, wenn wir Unrecht haben, Gott 
uns fallen lasse, daß, wenn w ir Recht haben, er uns 
nicht verderben möge."

Ich glaube, meine Herren, es ist nicht möglich, die innerste 
Gesinnung Schleswig - Holsteins, die im eigentlichen Sinne 
des Wortes konservat ive Gesinnung, die vielleicht in d ie
sem Maße bei keinem Deutschen Stamme obwaltet, die Be
sonnenheit, die Mäßigung, die Standhaftigkeit, die Geduld, 
daS Gottvertrauen und die darauf begründete Tapferkeit besser 
zu schildern, als in diesen unvergeßlichen Worten geschehen 
ist. Ich glaube für Schleswig-Holstein kann nichts Besseres 
angeführt werden, und es bedarf nur der Erinnerung an jene 
unvergeßlichen Worte, um uns Alle zu bewegen, einstimmig 
für das gute Recht, wenigstens durch die Kraft unseres Vo
tums, ein Gewicht in die Waagschale zu legen.

Wenn die Sache damit abgemacht wäre, so könnte ich 
schweigen, es sind aber noch zwei Seiten angeschlagen worden, 
die ich doch nicht ganz mit Stillschweigen übergehen kann, 
umsomehr, als ich bei der einen durch das verehrte Mitglied 
für Naugard, wie mir scheint, aus einem Mißverständniß 
dessen, was ich neulich hier zu sagen die Ehre hatte, gewisser
maßen provozirt worden bin. Das erste ist die häufige An
führung veS Auslandes.  Meine Herren! Es ist das ge
wiß von allen Seiten in der wohlwollendsten und besten Ab
sicht geschehen, aber ich kann doch nicht leugnen, daß bei jeder 
Erwähnung des Auslandes in dieser Frage mir gewissermaßen 
irgend eine Muskel gezuckt hat, ich möchte sagen, in einer pa
triotischen Scham; ich w ill damit Niemand zu nahe treten. 
Es ist dies in zwei Beziehungen geschehen, in der einen Be
ziehung hat es das verehrte Mitglied für Naugard gethan, 
indem er uns gewissermaßen gewarnt hat vor dem, was ein
zelne Europäische Mächte zu unseren Debatten sagen »xürden. 
DaS verehrte Mitglied für Naugard hat uns zuerst eine Menge

7
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auswärtiger Gesandten auf die Tribüne geführt, die den Herrn 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten konstituiren würden, 
was er thun würde oder nicht. Ich denke, meine Herren, mit 
den Diplomaten haben wir hier nichts zu schaffen, wir sind, 
Gott sei Dank, keine Diplomaten,

(Heiterkeit)
der Himmel möge uns davor bewahren, daß einer von uns 
je einer werde. (Heiterkeit.)

Ich glaube, die Anfragen der auswärtigen Gesandten, 
die könnten wir ruhig dem Herrn Minister selbst überlassen, 
mit diesen Herren wird er schon in einem gewöhnlichen Ge
spräche fertig werden. W ir aber wollen uns mit den aus
wärtigen Diplomaten in den Räumen dieses Hauses nicht be
schäftigen.

Es ist dann namentlich davon die Rede gewesen, was 
die Kopenhagener Regierung zu der Sache sagen würde. Ja, 
meine Herren, ick hoffe, die Kopenhagener Regierung wird 
sich über unsere Debatten herzlich ärgern und" recht lange 
ärgern.

(Große Heiterkeit. — Bravo!)
Dann hat man uns in einem allerdings mehr Preußischen, 

aber, wenn ich so sagen darf, mir doch auch vollständig un
genügenden Sinn von verschiedenen Seiten — ich citire die 
verehrten Mitglieder für Barnim und Berlin, auch glaube ich, 
ist es noch von anderer Seite geschehen — hat man uns 
daran erinnert, wie wünschenswerth es wäre, wenn wir 
Allianzen im Auslande hätten und wie w ir ohne solche 
Allianzen in dieser Sache doch nicht viel Ausrichten würden. 
Meine Herren! Ich deprezirc und desavouire auf das Un
bedingteste diesen Standpunkt. Ich bin weit entfernt, den 
Werth von Allianzen für irgend einen Staat, sei er auch der 
mächtigste in Europa, zu untcrschätzen und zu verkennen, ich 
meine aber, wenn man eine ehrliche, gute, patriotische Sache 
zu vertreten hat, wenn man sie im Namen einer Europäischen 
Großmacht zu vertreten hat, dann soll man nicht bei jeder Ge
legenheit rechts und links schielen, ob man eine Allianz be
kommt. Ich meine, w ir können uns in den Augen des Aus
landes wirklich nicht mehr herabfttzen, als wenn wir immer 
danach fragen: was wird England in dieser Frage thun? 
Wird Frankreich vielleicht einen Grund haben mit uns zu 
gehen? Wird Rußland uns vielleicht unterstützen? Wird 
Oesterreich uns zur Seite stehen?

Meine Herren! Verdienen wir uns das Recht auf eine 
solche Unterstützung durch ein mannhaftes Auftreten, durch ein 
echt Preußisches Auftreten,

(lebhaftes Bravo) 
und lassen w ir das Ausland thun, was es w ill; wenn w ir 
uns in dieser Frage erst die Legitimation mit dem Schwerte
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erworben haben, so wird uns auch die Anerkennung und die 
Allianz auswärtiger Mächte nicht fehlen, so lange aber wollen 
w ir nicht danach fragen.

Es ist namentlich in dieser Beziehung — und das liegt 
uns immer am nächsten, wenn von Deutschen Allianzen die 
Rede ist — auf England verwiesen. Vermöge der von dem 
geehrten Mitgliede für Barnim mit Recht aufgerufenen Stam
mesverwandtschaft und der Verwandtschaften in sehr vielen 
anderen Interessen, im Interesse der religiösen Freiheit, der 
bürgerlichen Freiheit, vermöge aller dieser Interessen liegt es 
uns sehr nahe, zunächst an England zu denken. Ja, meine 
Herren, daß namentlich Eng land  für Preußen zu allen Zei
ten ein sehr erfreulicher Bundesgenosse sein wird, weil es na
mentlich ein sehr wesentliches Element der Stärke in sich trägt, 
was uns in diesem Augenblicke noch fehlt und dessen Werth 
w ir namentlich in dieser Frage Dänemark gegenüber in Erin
nerung an die früheren Erfahrungen zu vermissen haben, 
nämlich eine starke F lo t te ,  das bin ich keinen Augenblick 
gesonnen zu verkennen. Aber, meine Herren, wenn wir hier 
von der Allianz mit England sprechen, so sollten w ir doch auch 
darauf aufmerksam machen in eigenem Selbstgefühl  und 
in einem S to lz e ,  der uns w o h l  ansteht, daß an kei
ner A l l i a n z  in  ganz Europa England so v ie l  gele
gen sein kann, a ls  an der unsrigen.

(Ruf: Sehr wahr! Lebhaftes Bravo!)
England hat es zu allen Zeiten als nobile officium er

kannt, die Präponderanz keiner Macht auf dem Kontinent auf# 
kommen zu lassen, es hat sich schon zu den Zeiten Wilhelms 
des Dritten mit Entschiedenheit gegen Frankreichs Ueberge- 
wicht erhoben, es hat dies wiederholt gethan zu den Zeiten 
des großen Chatam und P itt's ; ich habe mir erlaubt, schon 
in der vorigen Session daran zu erinnern. Ich weiß wohl, 
daß man sich nicht blos in Englischen Witzblättern, sondern 
auch in anderen Blättern, die wirklich die Englische Nation 
vertreten, darüber lustig gemacht hat; ich habe mich damit 
getröstet, daß die Zeit kommen würde, wo England einsehen 
werde, wie richtig diese Worte gewesen sind. Wenn diese Zeit 
nun heute auch noch nicht vo l ls tänd ig  gekommen ist, so ist 
sie doch wesentlich im Kommen, und in dieser Beziehung 
bin ich überzeugt, daß, wenn England erst einsehen wird, wo
zu hoffentlich die Regierung 'jederzeit Gelegenheit geben wird, 
daß Preußen mit Energie und Entschiedenheit an dem festhält, 
was es will, die Allianz mit England uns nicht fehlen kann. 
Ich werde mich aber hüten, dieselbe als durchaus no th w e n 
dig zu bezeichnen, dafür halte ich sie nicht, wiewohl sie immer 
sehr wünschenswerth wäre.

Wenn man aber andererseits Vorwürfe auf England ge
worfen hat in Bezug auf seine Politik namentlich in der

7 *
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Schleswig-Holsteinschen Frage, so sind diese entschieden unge
rechtfertigt. England hat schon durch den Mund seines größ
ten Staatsmannes neuerer Zeit, durch den Mund von Georg 
Canning als sein Prinzip hingestellt: bürgerl iche und re 
l igiöse Fre ihe i t  über den ganzen Erdboden, und die
sem Prinzip ist England treu geblieben; es hat es aber nicht 
für nothwendig gehalten, bei jever Gelegenheit, wo eine Na
tionalität aufloderte, gleich für die unterdrückte Nationalität 
eine Lanze einzulcgen, sondern es hat dies ruhig als eine innere 
Frage der betreffenden fremden Staaten betrachtet und sie in sich 
selbst auöbrennen lassen und hat sich dann für die Macht ent
schieden, die ein Recht zu eristiren bewiesen hatte. So ist es in 
Italien und auch anderswo verfahren.

Was insbesondere Lord Palmerston betrifft, so werden wir 
uns erinnern, baß cs im Herbste 1848 eine Zeit gab, wo der
selbe entschieden für die Schleöwig-Holsteinsche Sache sympathi- 
sirte, wo Lord Cowley, der Damals Großbritannien in Frankfurt 
vertrat, namentlich dahin arbeitete, daß in Schleswig eine 
Demarkationslinie gezogen wurde und der südliche Theil Schles
wigs, also ein guter Theil von dem, wo jetzt die Dänische 
Gewaltherrschaft die Deutsche Sprache selbst in Kirche und 
Schule zu unterdrücken strebt, mit Deutschland vereinigt und 
in den Deutschen Bund ausgenommen wurde, während der 
Dänische Theil von Schleswig Dänemark verblieb. Ich will 
den Leitern der damaligen Deutschen Politik nicht zu nahe 
treten, ich glaube aber es wäre vernünftig gewesen, wenn sie 
darauf eingegangen wären und das Sprüchwort beherzigt 
hätten, daß das Beste des Guten Feind ist. Das ist leider 
nicht geschehen; aber ich glaube, man hat deswegen keine Ver
anlassung, auf E n g la n d  einen Stein zu werfen, weil es 
einen so guten Vorschlag gemacht hat und daß es, da Deutsch
land sich selbst verließ, die Sache nicht weiter verfolgte, denn 
daß am Ende die Sache uns doch näher lag als E ng land ,  
wird von keiner Seite bestritten werden.

Ich denke weiter, wenn w ir, wie Palmerston den Eng
ländern zurief: „civis romanus sum“ einst mit größerem 
Stolze nicht unser Beispiel von Rom entlehnen, sondern 
wenn wir einmal sagen können: „civis g e r ma n u s  sum“, so 
wird jeder Staat in Europa sich gratuliren, wenn wir ihm 
unsere Bundeögenossenschafl antragen.

(Bravo!)
Es ist außerdem von Skandinavien die Rede gewesen. 

Ich w ill darauf nicht weiter eingehen. Ich bin überzeugt, 
daß die erleuchtete Schwedische Regierung, wie sie dies in den 
neuesten Staats-Akten gezeigt hat, aus die Freundschaft mit 
einem Staate wie Dänemark, der so wurmstichig und zerfallen 
ist, 'keinen großen Werth legt.

Wenn es sich mit dem Herrn Abgeordneten für Barnim
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bloS um eine StammeSverwandtschast vor Jahrhunderten han
delte, so würden w ir annehmen können, daß selbst Dänemark 
so vernünftig wäre, anstatt uns feindselig gegenüberzutreten, 
Schleswigs Recht anzuerkennen, sich mit uns zu verbinden 
und seine Flotte mit der unsrigen zu vereinigen; ich glaube 
aber nach der Erinnerung an die letzte Vergangenheit werden 
darüber noch Dezennien vergehen, bis Dänemark so viel rich
tige Einsichten seiner Interessen hat, darauf einzulenken. W ir 
wollen dies vorläufig sich selbst überlassen, die demokratische 
Herrschaft wird sich von selbst ruinircn, und die gesunden 
Reste, die dann vielleicht übrig bleiben, werden endlich selbst 
einsehen, daß sie keinen besseren, näheren und stärkeren Bun
desgenossen haben können, als eben Deutschland und vorzugs
weise Preußen.

W ir sind dann, da die Frage mit Recht wesentlich als 
eine Deutsche Frage betrachtet wird, auf die Gesichtspunkte 
des Innern geführt worden und namentlich von dem geehrten 
Herrn Abgeordneten für Raugard. W ir haben Deutsche Klänge 
erklingen hören, denen ich vorhin schon meine wärmsten Sym
pathien gezollt habe, aber einzelne Mißverständnisse sind da
bei untergelaufen. Ich beabsichtigte anfangs, zu dem Unter- 
Amendement, welches uns vorgelegt wurde, noch ein Unter- 
Unter-Amendement zu stellen, welches die Worte: „wenn mög
lich" eingeschoben wissen wollte. Das geehrte Mitglied will, 
daß wir eintreten sollen für die Rechte Schleswig-Holsteins 
in  Gemeinschaft  mi t  den Deutschen Verbündeten,  
und da wollte ich hinzusetzen: wenn möglich, das heißt, 
w ir wollten nicht warten, bis sie Alle kämen, sondern wollten, 
wenn sie uns einen Absagebrief schickten, allenfalls auch allein 
gehen; das schien mir Preußens am würdigsten zu sein. 
Da aber das geehrte Mitglied sein Amendement dahin inter- 
pretirt hat, daß es nicht ausdrücken soll, zu warten, ob nicht 
vielleicht Lichtenstein oder andere kleine oder größere Staaten 
ihr Rein zu der Sache sagen, sondern daß wir nötigenfalls 
dafür allein eintreten wollen, so kann ich mich zu meiner 
großen Befriedigung mit diesem Amendement einverstanden er
klären und durch eine solche Aengstlichkeit w ill ich wirklich die 
Sympathies, die eben bei uns im Entstehen sind, nicht 
schwächen.

Ich will aber noch mit einigen Worten deshalb auf die 
Deutsche Frage selbst zurückgehen, weil, wie gesagt, mir Man
ches untergelegt ist, was ich in der neulichs Debatte wirklich 
nicht gesagt habe. Sollte ich mich bei der Masse des M a
terials, das zu besprechen vorlag, damals vielleicht undeutlich 
ausgedrückt haben, so halte ich es für eine doppelte Verpflich
tung, bteé zu verbessern. Man sagt, ich hätte Oesterreich aus 
dem Deutschen Bunde  ganz ausschließen wollen. Das 
ist mir nicht eingefallen; ich glaube, ich habe mich so bestimmt
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darüber ausgesprochen, namentlich dem geehrten Abgeordneten 
für den Landkreis Cöln gegenüber, daß ich diese Mißdeutung 
nicht zu besorgen hatte. Dem geehrten Herrn Abgeordneten 
gegenüber habe ich bemerkt, daß ich schon damals bei den 
Verhandlungen über den Waffenstillstand von Malmö der da
maligen Linken in Frankfurt gegenüber den Satz vertrat und 
noch heute derselben Ansicht 'b in , daß der Deutsche Bund 
fortbesteht, daß die Verpflichtungen eines Deutschen Staates 
gegen den anderen, also auch gegenüber von Oesterreich, 
nimmermehr aufgehört hatten, daß ich nie von einer 
Auflösung des Deutschen Bundes gesprochen habe, 
sondern daß ich immer nur von der Bundesversammlung ,  
von dem ge genw är t igen  Organe des Bundes gesprochen 
habe und vaß dies Organ — wie ich hoffe, trotz der gegen
teiligen Bemerkung des Herrn Ministers, die ich mir nicht 
als eine rechtliche, sondern als eine diplomat ische zu be
trachten erlaube — zu eristiren aufgehört hat; denn sonst müßte 
ja der Herr Minister uns Nachweisen können, auf wel
chem Wege er von seinen früheren Erklärungen, nach welchen 
der Bundestag zu eristiren aufgehört hat, und von der Note 
vom 25. August 1850 — von diesem sicheren Fundamente zu 
dem entgegensetzten gekommen ist. So lange uns der Herr 
Minister vies nicht klar gemacht hat, muß ich mir erlauben, 
feifte heutigen Versicherungen als rein diplomat ische zu be
trachten, und Sie wissen Alle, meine Herren, was wir (ohne 
den Diplomaten damit zu nahe treten zu wollen) darunter zu 
verstehen haben. (Heiterkeit.)

Daß also die Deutsche Bundesversammlung rechtlich und 
für immer zu eristiren aufgehört hat, darüber glaube ich mit 
dem Herrn Minister im Einverständnisse sein zu dürfen, und 
er wird mir gewiß darin nicht widersprechen. Dagegen aber 
eristirt rechtlich noch der Deutsche B und ,  zu welchem aller
dings auch Oesterreich gehört, Gott sei Dank aber nicht Vene- 
tien und Ungarn. Diese Provinzen Oesterreich zu erhalten, 
sind wir nicht verpflichtet, im Uebrigen können wir aber von 
unseren Bundespflichten gegen Oesterreich nicht entbunden wer
den, wie auch ebenso Oesterreich seine Pflichten gegen uns zu 
erfüllen hat.

Ich w ill ferner hinzufügen, daß, wenn ich von dem Aus
schluß Oesterreichs gesprochen habe, ich damit nur gemeint 
habe urtb damit nur Meinen konnte, daß Oesterreich dem enge
ren Bunde der übrigen Deutschen Staaten, den ich für eine 
absolute Nothwendigkeit halte, und zwar im Einklänge mit 
den Bestrebungen der Preußischen Regierung im Jahre 1850, 
nicht beitreten kann, und das ist ein erheblicher Punkt, in 
welchem ich allerdings mit dem Herrn Abgeordneten für Naü- 
gard diffevire. Ich habe schon neulich mit kurzen Worten an
gedeutet, daß Oestetreich einer Deutschen Union, die ich in n e r -
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halb des Bundes für nothwendig halte, aus dem einfachen 
Grunde nicht angehören kann, weil Niemand zweien Herren 
dienen kann. Oesterreich kann gegenwärtig mit seinen Deut
schen Provinzen nicht Theil eines Deutschen Bundesstaa
tes sein, der eine gemeinsame Gesetzgebung, gemeinsame Ver
tretung nach außen und eine gemeinsame Kriegsführung in 
Anspruch nimmt, denn der eigentliche Schwerpunkt Oesterreichs 
liegt nicht in  Deutschland, sondern außer Deutschland. 
Oesterreich regiert seine Lander allerdings vermittelst eines 
Deutschen Kerns, aber nicht im Deutschen, sondern im 
eigenen Interesse. Der größere Theil seiner Angehörigen 
spricht nicht die Deutsche, sondern 8 bis 9 verschiedene Spra
chen, und da Oesterreich unmöglich mit dem einen Theile seines 
Gebietes sich Deutschland unterordnen und mit dem anderen 
Theile Oesterreichische Politik treiben kann, so lange nicht 
Oesterreich in zwei Hälften zerfallen ist, in eine Deutsche und 
nicht Deutsche, so lange kann es also auch einer solchen en
geren Verbindung Deutscher Staaten nicht angehören.

Oesterreich kann namentlich den Artikel 13 der Bundes- 
Akte, wonach jeder Deutsche Staat eine landständische Ver
fassung haben soll, nicht realisiren. Denn wollte Oesterreich 
seinen Deutschen Erblanden eine landständische Verfassung ge
ben, so würden sich nur zwei Alternativen Herausstellen: würde 
Oesterreich für Ungarn, Gallizien und Venetien keine Ver
fassungen geben, dann würden dort dieselben Zustände eintre- 
ten, die wir jetzt für Schleswig gegenüber Dänemark zu be
klagen haben, die Deutsche Nationalität würde die nicht
deutsche unterdrücken, gerade wie es in Dänemark, namentlich 
seit Erlaß der Verfassung der Fall ist. So lange die Däni
sche Regierung absolut  war, war sie viel gerechter gegen die 
fremde Nationalität, weil sie ihrer persönlichen Verantwortung 
sich bewußt blieb, und erst, sobald der Dänische demokratische 
Reichstag in Funktion trat und auf die Regierung drückte, 
wurde Schleswig - Holstein unterdrückt. So würde es 
mutatis mutandis auch in Oesterreich sein. Wollte aber 
Oesterreich auch allen seinen anderen Staaten ebenso 
eine besondere Verfassung geben, so werden Sie mir 
Alle zugeben, daß das vollständig so viel hieße, als vier Pferde 
an einen Wagen spannen, von denen jedes nach einer ent
gegengesetzten Seite zöge; denn das wäre doch ein gar zu 
wunderbares Zusammentreffen, wenn so verschiedene Nationali
täten, von denen vielleicht das eine Interesse nach Osten, das 
andere nach Westen, nach Norden und Süden geht, Nationa
litäten, die von den verschiedensten geistigen Eigentümlichkeiten 
geleitet werden, durch einen besonderen Zufall immer in der
selben Politik nach Außen Zusammentreffen sollen. Dies ist 
gewiß nicht zu erwarten, und deshalb kann Oesterreich keine 
verschiedenen Verfassungen geben, und noch weniger eine einzige
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wegen der heterogenen Verhältnisse der einzelnen Länder, und 
ich habe also neulich mit allem Recht gesagt: entweder muß 
Oesterreich als abso l u t e r  Staat fortbestehen, und dann mit 
allen seinen verschiedenen Nationalitäten in Deutschland ein- 
treten, und das würde dann eine Knechtung Deutschlands durch 
Oesterreich in Verbindung mit Kroatien, Slavonien k . sein, 
was gewiß Niemand von uns wollen w ird, oder Oesterreich 
muß sich, wenn es nicht in den engeren Bund eintreten kann, 
von Deutschland separiren, als ein Staat für sich bestehen 
bleiben, und wird dann für seine Deutschen E r b l a n d e  ge
wiß immer die nachbarliche Unterstützung finden, die w ir ihm 
stets gewährt haben und jeder Zeit gewähren werden.

Für so thöricht aber halten Sie doch unsere Regierung 
nicht — und darin stimme ich auch mit dem Herrn Abgeord- 
neten für Naugard überein, — bei der vorigen Regierung 
mag es vielleicht der Fall gewesen sein, indessen, das verehrte 
Mitglied hat uns ja verboten, wieder auf die frühere Regie
rung zurückzukommen, und ich mag mir auch in dieser Be
ziehung seine Sympathieen nicht verscherzen, —  das jetzige 
Ministerium aber wird zu unserer Freude nicht so thöricht sein, 
Oesterreich Venetien oder eine seiner anderen außerdeutschen 
Provinzen, z. B. Ungarn, zu garantiren, überhaupt in eine 
engere Allianz mit ihm zu treten, denn in jeder Europäischen 
Verwickelung würde Oesterreich nicht blos ein Stock sein, auf 
den man sich nicht stützen könnte, ohne daß er zerbräche, son
dern bei Oesterreichs Finanz-Verhältnissen, die der A rt sind, 
daß sie hohe Staatsmänner zum Selbstmord treiben, wird es 
wohl Jedem einleuchten, daß mit diesen wurmstichigen Finan
zen, und da es seine Armeen in die einzelnen Kronländer ver
theilen muß, um sie zu behaupten, uns in irgend einer aus
wärtigen Frage Oesterreich nichts helfen kann, namentlich gegen 
den Nachbar von der Seine, vor dem ich übrigens hiermit keine 
Besorgniß aussprechen w ill, denn bis jetzt ist der Mann noch 
nicht so weit gekommen, das wollen w ir lieber erst noch ab- 
warten, und nicht bei jeder Gelegenheit uns mit ihm beschäf
tigen. Es würde u n s  also nichts helfen können, w ir aber 
würden das ganze Odium, was Oesterreich mit Recht trägt 
durch die Nichtanwendung der Artikel 13 und 16 der Bundesakte, 
sowie dadurch, daß es einer auswärtigen Macht über die 
Presse und den Unterricht in seinen eigenen Staaten eine Ge
walt einräumt, wahrhaftig nicht auf unsere Regierung laden 
wollen.

Wenn also das verehrte M itglied für seine verschiedenen 
Interpellationen von dem Herrn Minister Antwort gewünscht hat, 
so würde auch mich ver Herr Minister verbinden, wenn er — nicht 
in begeisterter Rede, w ir glauben ihm ohne dies — wenn der Herr 
Minister erklärte, daß Preußen bei der gegenwärtigen Euro
päischen Koalition nicht daran gedacht hat und nicht daran
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denkt, sich in eine engere Allianz mit Oesterreich einzulaffen, 
denn, abgesehen von unseren Bundespflichten, missen w ir  dock, 
daß m ir von seinen B undes truppen  immer n u r  Hülfe  zu er
w arten  hatten , wenn es sich um Unterdrückung Deutscher I n 
teressen und Freiheiten handelte. D a s  auszusprechen, glaube ich, 
würde sehr wünschenswerth sein und die Lage wesentlich klar 
stellen.

I m  vorliegenden Falle kann u n s  Oesterreich niemals 
unterstützen wollen. Ic h  habe schon angeführt, daß in D ä n e 
mark eine Nation die andere unterdrückt; genau in derselben 
Lage besindet sich Oesterreich den anderen Nationen seined 
S t a a t e s  gegenüber. S i e  wissen, daß die U ngarn ,  Galizier, 
selbst die Czechen und S la v o n ie r  immer über Unterdrückung 
geklagt haben. W ie  sollte Oesterreich nu n  für Sch lesw ig  
gegen die Unterdrückung seiner N a tio n a l i tä t  zu Felde ziehen? 
Da'S hieße in seinen eigenen Eingeweiden wüthen, und das  
würde Oesterreich niemals wollen, selbst wenn es die materielle 
M ach t  dazu hätte, die eS jetzt nicht ha t ,  w enn es sich nicht 
selbst verleugnen wollte.

M a n  hat häufig davon gesprochen, daß es möglich ist, 
in  einem S ta a t e  die Freiheit zu unterdrücken, wenn man die 
N a tio n a l i tä t  zu E hren  bringt. I c h  g laube , Frankreich giebt 
u n s  im Augenblick ein eklatantes Beispiel davon. M a n  hat 
davon gesprochen, daß es au f  die N ationali tä ten  möglicher
weise nicht weiter ankomme, wenn m an  n u r  die Freiheit ent
wickelte, und zum B ew eis  da fü r  könnte m an auf  die Nordame
rikanischen Freistaaten und auch au f  die Schweiz Hinweisen, 
in welcher letzteren drei verschiedene Nationali tä ten , die Deutsche, 
die Französische und Ita lienische im friedlichen Vereine zu
sammen bei einander w ohnen, und sich in der B un des -V er-  
fassung der Schweiz sicher fühlen. Aber d e r  Fall,  glaube ich, 
ist einzig in der Geschichte nu r  in  Oesterreich vorgekommen 
und n u r  dort möglich, daß m an Beides zugleich thut :  die 
Freiheit unterdrückt und zugleich die N ationalitä t .  Und an  
diesem Krebsschaden wird Oesterreich zu G ru n de  gehen. V e r 
lassen S i e  sich darau f!  —

(Heiterkeit)
Also ein B ündn iß  mit Oesterreich kann, meiner Ansicht 

nach, n iemals im S in n e  unserer Regierung liegen, am wenig
sten in dieser F ra g e ;  davon kann m an ganz abstrahiren.

W enn  das  verehrte Mitglied  für N a u g a rd  ferner gesagt 
hat, die Politik  der R eg ierung , namentlich wie sie sich neulich 
bei der Kurhessischen D ebatte  kundgegeben, hätte in v i e l e r  
H e r r e n  L ä n d e r  Unfriede und Aergerniß erregt, so kann ich 
ihm dies einigermaßen zugeben: aber ich muß dann den B e 
griff theilen: bei den H e r r e n  hat sie viel Bekümmerniß erregt, 
aber in  den L ä n d e r n  gewiß nicht.

(Heiterkeit.)
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Ic h  glaube, meine Herren, Alles, w a s  in dieser F rage  zu 
thun  ist, scheint mir höchst einfach; w ir  schützen zu rechter 
Zeit und am rechten O r te  d a s  schwergekränkte Recht von 
Sch lesw ig  und thun dies , wenn es sein kann, im B u n de  mit 
Deutschland, wenn nicht, ohne Verbündete und nach dem ein
fachen S atze :  daß P re u ß e n s  E h r e  dafür verpfändet ist. I c h  
wüßte  die Lage in dieser Beziehung nicht besser a ls  mit den 
W orten  auch eines Sch lesw ig  - Holsteinschen ehrenwerthen 
M a n n e s ,  dem S c h le sw ig  so viel verdankt und der a n  der 
Spitze S ch le sw ig -H o ls te in s  lange Zeit hindurch mit Ehren  
gestanden, W ilhelm  Beselers —  zu bezeichnen, er hat d ies  ein
fach in  den S a tz  zusammengedrängt: „ D a ß  jeder T ag , welcher 
dahingeht, ohne daß den ehrlosen Zuständen in S c h le sw ig -  
Holstein W and e l  geschafft wird, einen neuen S chatten  au f  den 
Charakter und  die politische Fähigkeit der Deutschen N a tio n  
w ir f t . "

W ir  haben neulich die B undeS -V ersam m lung—  ich kann 
keinen parlamentarischen Ausdruck dafür finden, um es zu be
zeichnen —  in  ihrem Verfahren in den inneren Angelegenheiten 
Deutscher Lande charakterisier; w ir  haben sie heute — und 
namentlich hat sich d a s  verehrte M itglied  für Görlitz dieS 
Verdienst erworben — in ihrer Erbärmlichkeit nach A ußen 
charakterisirt. I c h  glaube, P re u ß e n  wird sich so früh wie mög
lich von der Mitleidenschaft an diesen traurigen Zuständen 
zurückziehen; eS wird P re u ß e n s  Ehre  von dem Fleck, mit der 
Bundesversamm lung in einen T opf geworfen zu werden, mög
lichst bald frei zu machen suchen, namentlich in einer Angele
genheit, wo P re u ß e n s  Ehre  vorzugsweise verpfändet ist, in  der 
Schleswigschen Angelegenheit, und ich hoffe, daß ein einmüthi- 
ges V otum  dieses H auses  diesen Grundsatz sanktionirt.

(Lebhaftes B rav o .)
Präsident: D e r  Abgeordnete von M o ra w sk i  hat  das  

W ort.
Abgeordn. von Morawski: M eine  H erren! I c h  ver

kenne cs am allerwenigsten und es wird auch von Niemand 
verkannt werden, in  welcher schwierigen Lage ich mich befinde, 
hinter einem geistreichen Redner und hinter einem anderen 
Meister der Redekunst d a s  W o r t  ergreifen zn müssen.

W i r  befinden uns, ich und meine Landsleute, in der Lage, 
daß w ir  schon zum zweiten M a le  gleich beim B eg inn  des V o r 
trages  eine Ladung der kräftigsten, schärfsten und zornigsten 
Ausfälle  von dem hochverehrten Abgeordneten erhalten. E s  ist 
von dem H e rrn  Vorredner meinem Kollegen Bentkowski der 
V o rw u r f  gemacht worden, a l s  hätte derselbe in  diese Ange
legenheit unsere nationalen Interessen mit hineinmischen wollen, 
a l s  hätten w ir die Schlesw ig-H olste in ische Angelegenheit in 
diesem S in n e  ausbeuten  wollen; das ,  meine H e rren ,  ist nicht 
der Fall.
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Der Herr Vorredner hat gesagt, die Bewohner von 
Schleswig sind keine Dänen — wir seien aber Preußen! 
Sodann hat derselbe Herr Abgeordnete hier diese Tribüne eine 
Deutsche genannt, was wir sind, läßt sich nicht abdiskutiren, 
w ir sind das, wozu Gott uns geschaffen hat — sofort darauf 
aber hat der Herr Abgeordnete uns vor dem Panslavismus 
gewarnt. Meine Herren! W ir haben wohl zu erwägen, was 
wir mehr zu befürchten haben, den Panslavismus oder den 
alleinseligmachenden Pangermanismus, und wenn der geehrte 
Abgeordnete in seinem weiteren Vortrage sogar so weit ging, 
daß er uns zu einem Vorwurfe unsere Vergangenheit und 
pnsere Geschichte gemacht hat, indem er behauptete, daß unser 
Staat Polen aufgelöst worden sei, weil er nicht zur Einigkeit 
habe gelangen können, so hätte ich von irgend Jemand eher, 
aber nicht aus dem Munde eines Preußischen Abgeordneten 
diesen Vorwurf erwartet, ich darf hier nur auf die Geschichte 
zurückverweisen und beispielsweise anführen, daß, wenn irgend 
jemand auf einen Irrweg gerathen und da überfallen worden 
und sein Unglück gefunden hat, daß er doch nicht allein schul
dig, sondern daß es dabei auch noch andere Schuldige giebt. 
Ich glaube, der geehrte Abgeordnete hätte sich bei dieser Ge
legenheit an das Arabische Sprüchwort erinnern sollen: Worte 
sind Silber, Schweigen ist Gold.

Meine Herren! Nach den begeisterten und glänzenden 
Vorträgen, die hier in dieser Angelegenheit gehalten worden 
sind, würde es eine große Anmaßung meinerseits sein, wenn 
ich auf die Sache ganz speziell und ausführlich eingehen 
wollte, ich w ill nur wiederholen, daß wir diese Angelegenheit 
nicht für unsere besonderen Zwecke haben ausbeuten wollen. 
W ir haben hier bekunden wollen, daß w ir überall, wo irgend 
eine Nationalität, sei sie Polnisch, sei sie Deutsch, sei sie I ta 
lienisch, sei sie Slavisch, sei sie Ungarisch, daß überall, wo 
irgend eine Nationalität unterdrückt worden ist, derselben 
unsere völlige Sympathieen zur Seite stehen. Das Prinzip 
der Nationalität, meine Herren, ist die Morgenröthe der Zu
kunft, und möge der Morgennebel den politischen Horizont 
noch so dick umwölken, dieses Licht wird sich doch durch
schlagen! ,

Ich sehe mich genöthigt, meinen Kollegen von Bent- 
kowski zu vertheidigen gegen die gestrigen Aeußerungen des 
Herrn Ministers des Innern. Es ist nicht seine klare Ab- 
Ilcht gewesen, eine Parallele zu ziehen, wie sie der Herr M i
nister bezeichnet hat, sondern wohl nur eine Parallele mit 
allen übrigen Unterdrückten, er hat gar keinen Versuch ge
macht, die staatsrechtlichen Verhältnisse des Großherzogthums 
Posen mit Schleswig zusammenzustellen, er hat es aus dem 
Grunde nicht gethan, weil sie nicht streng anzustellen ist; 
wäre irgend eine Parallele hier zu ziehen, meine Herren, so
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w äre cs die, daß S c h le s w ig -H o ls te in  nicht zum Deutschen 
B unde  gehöre und daß das  Großherzogthum Posen  auch nicht 
dazu gehört. Verzichte ich aber au f  alle P ara l le len , so kann 
ich doch eine unmöglich u nerw ähn t  lassen, nämlich die P a 
rallele zwischen dem Eifer, mit welchem die Dänischen M i n i 
ster gegen die N a tiona l i tä t  in S ch le sw ig  auftreten und dem 
außergewöhnlichen Eifer, mit dem der H e r r  M inis te r  des I n 
nern u n s  gestern angegriffen hat.

(Widerspruch rechts.)
I c h  glaube, w ir  haben keine Gelegenheit dazu gegeben, 

und bedaure recht sehr, daß der H e r r  M inis ter  geglaubt hat, 
die Gelegenheit w äre  von u n s  vazu gegeben worden. Ich  
kann mich über die Schleswig-Holfteinsche Angelegenheit nicht 
in fernere ausführliche E rörte rungen einlassen —  es ist hier 
mit gründlicherer Kenntniß der thatsächlichen Zustände gesche
hen, a ls  es meinerseits geschehen könnte. D a s  Eine  steht 
aber fest, daß dort die Gleichberechtigung der N a t io n a l i 
täten zugesichert, daß dieser Gleichberechtigung aber nicht Rech
nung  getragen worden ist. D a ß  sie systematisch verdrängt 
worden ist, da s  eben w a r  dasjenige , w a s  der H e r r  Abgeord
nete von Bentkowski angeführt hat. W enn  das  aber dem H e rrn  
M inister des I n n e r n  Veranlassung gegeben h a t ,  zu erklären, 
die Berechtigungen und Gesetze im Großherzogthum Posen  
sollen ferner gewahrt werden, so nehme ich diese seine E rk lä 
rung  mit Freuden entgegen und hoffe, daß unter seiner Leitung 
eS geschehen werde. O b  es aber bisher geschehen ist, und ob 
es im Augenblick geschieht, das  will  ich dahingestellt sein lassen. 
I c h  kann es aber nicht ungerügt lassen, daß der H e r r  M i n i 
ster dcS I n n e r n  in seiner Auslassung gerade mit einer beson
deren In to n a t io n  hervorgehoben h a t :  den Ausdruck „ P ro v in z  
P os e n ."  Ic h  g laube, meine H e r ren ,  daß dieser In to n a t io n  
eine Absicht zu G runde  gelegen hat.

(D e r  M inis ter  des I n n e r n  bejaht dies.)
(Heiterkeit.)

I c h  freue mich, daß der H e r r  M inis ter  es zugesteht, ich 
muß ihm aber entgegnen, daß derjenige Theil des Herzog
thum s W arsch au ,  der laut  Artikel 2  der W iener Schlußakte 
und Artikel 1 des V ertrages zwischen P reu ßen  und R u ß lan d  
vom 3. M a i  1815 , laut welchen daS Großherzogthum Posen  
der Krone P re u ß e n  zugefallen ist, den Titel  Großherzogthum 
P osen  führt. D e r  Artikel lau te t :

Derjenige Theil des GroßherzogthumS Warschau, 
welchen S e .  M ajes tä t  der König von P re u ß e n  mit 
aller Souve ra ine tä t  und  zum völligen E igenthum  für 
S ich  und I h r e  Nachfolger, unter dem Tite l:  G r o ß 
h e r z o g t h u m  P o s e n ,  besitzen werden, soll in der 
nachstehenden Linie begriffen sein.

Ich kann aber auch nicht unerwähnt lassen einen Vor-
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murf, den u n s  der H e r r  M iniste r  des  I n n e r n  gestern gemacht 
# hat, den V o rw u rf  der Agitation. I c h  weiß w ahrhaf t ig  nicht, 

wem dieser V o rw u r f  gelten sollte. D e r  H e r r  M in iste r  ha t  
gesagt,  er würde jede Agitation unterdrücken, er würde ihr 
entschieden entgegentreten. Ich g laube ,  dieses Recht ist ihm 
von Niemandem bestritten worden, und  es wird N iem and den 
Versuch machen, es zu bestreiten. S o l l t e  aber der V o r w u r f  
u n s  gelten, die w i r  hier a u f  diesen Banken sitzen, dann  muß 
ich diesen V o rw u r f  mit Entschiedenheit zurückweisen.

D e r  H e r r  M in iste r  hat u n s  ferner an  dieses F o rum  hier 
verwiesen. J a ,  meine H e rren ,  es ist dieses Forum , vor w e l
chem w i r  mit vollständiger Offenheit alle unsere Beschwerden 
Vorbringen. W i r  bringen diese Beschwerden v o r , weil zur 
E h re  des Landes noch das  freie W o r t  hier au f  dieser S te l le  
gestattet ist W i r  unterschätzen nicht die Oeffentlichkeit, w ir  
wissen, daß die Öffentlichkeit ein T h o r  zur W ahrhe i t  ist und  
ich berufe mich a u f  die W o r te  W il l ia m  P i t t ' s ,  die ich vor 
einigen T ag e n  hier citirt habe, daß w i r  an  der Oeffentlichkeit 
nichts verlieren können, denn die Unglücke der Völker und die 
Unglücke der In d iv id u e n  werden n u r  durch die öffentlichen 
V erhand lungen  richtig gewürdigt. W e n n  aber der H e r r  
M in is te r  u n s  ferner gesagt ha t ,  daß unsere Beschwerden für  
unbegründet erachtet worden sind, so glaube ich, meine H erren ,  
daß Jede r ,  der sich durch solch einen V o rw u r f  und durch einen 
einzigen Beschluß dieses H a u se s  einschüchtern lassen würde, 
der B efäh igung  zu einem politischen M a n n e  völlig entbehren 
würde. Politische Versam m lungen  sind ebenso wie Menschen 
leidenschaftlicher E r re g u n g  fähig. I c h  erlaube mir hier n u r  
den H e r r n  M in iste r  da ran  zu e r in n e rn ,  daß es nicht viele 
J a h r e  her sind, wo er selbst A n träge  gestellt h a t ,  bei welchen 
ich die Ehre  h a t te ,  ihm nicht n u r  zur S e i te  zu stehen, aber 
auch nicht unerhebliche Beweise zu denselben beigetragen habe, 
und  daß  diese Anträge  hier in diesem H a u se  a l s  vollständig 
unbegründet abgeurtheilt w urden  und zw ar mit einer sehr 
großen M a jo r i tä t .  D a s  aber hat  den H e r rn  M in is te r  nicht 
vermocht, von seiner Ueberzeugung abzustehen, und  dieser Ueber- 
zeugung sollen w ir  verdanken d a s  künftige Gesetz über die 
Feststellung der Wahlbezirke.

I c h  könnte ihm noch M a n c h e s  anführen, um  den B ew e is  
zu führen, daß politische V ersam m lungen  noch schwerere Ur- 
theile gefällt haben, daß sie sich häufig haben durch Leiden
schaften Hinreißen lassen; ich brauche n u r  zu er innern an  den 
unglücklichen König  Ludwig X V I.  So lche  U rth e i le , meine 
H e r re n ,  — verzeihe der H e r r  M in i s t e r ,  wenn mir m itunter 
ein Ausdruck mangelt,  es liegt die S ch u ld  nicht an  mir, son
dern an  der großen Unkenntniß der Deutschen S p r a c h e . . . . . . .

Präsident (den Redner unterbrechend): Dieser Umstand 
kann doch den H e r rn  Redner von  der Nothwendigkeit nicht 
entbinden, bei der S ac h e  zu bleiben.



Abgeordn. von M ornw ski (fortfahrend): Ich werde 
nun dem Rathe des Herrn Präsidenten folgen und auch dem
jenigen, den uns der Herr Minister des Innern gestern er- „ 
theilt hat, nämlich dem, daß wir unsere Beschwerden hier Vor
bringen. Wir werden sie Vorbringen, meine Herren, mit Aus
dauer, Mäßigung und Besonnenheit, welche letztere der Herr 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten gestern als die 
sicheren Kennzeichen einer guten und gerechten Sache mit vol
lem Rechte bezeichnet hat.

Meine Herren! W ir werden für die Petition, für den 
Antrag des Herrn von Carlowitz stimmen; in der Ueberzeu- 
gung, daß wir dadurch für das Na t i ona l i t ä t sp r i nz i p ,  
dasjenige Prinzip, welches in der Zukunft und im politischen 
Leben sich bestimmt Geltung verschaffen wird, unsere Anerken
nung bekunden.

Präsident: Der Herr Minister des Innern hat das 
Wort.

Minister des Innern Graf von Schwerin: Meine 
Herren! Ich bin nicht geneigt, die Polnische Episode in der 
SchleSwigschen Frage weiter auszudehnen, als eS unumgäng
lich nothwendig ist,

(Bravo! Sehr gut! rechts) 
und dazu wird meiner Ueberzeugung nach das genügen, was 
ich gestern gesagt habe, um den Standpunkt der Regierung 
zu wahren.

Wenn der Herr Redner, der so eben gesprochen, erklärt 
hat, daß es nicht die Absicht des Herrn von Bentkowski gewesen 
ist, eine Parallele zu ziehen zwischen den Zuständen der Pro
vinz Posen und des Herzogthums Schleswig, so kann ich das 
meinerseits nur dankbar anerkennen, ich muß aber behaupten, 
daß die Worte des Herrn Redners dann seiner Absicht nicht 
entsprochen haben. (Sehr richtig! rechts.)

Die Worte mußten mich veranlassen, den Standpunkt der 
Regierung zu wahren und ihm das zu erwidern, was ich ihm 
erwidert habe.

Auf das, was der geehrte Herr Abgeordnete, der so eben 
die Tribüne verlassen hat, gesagt hat, noch weiter einzugehen, 
enthalte ich mich für diesen Augenblick; nur das will ich be
merken, daß, wenn er mich gefragt hat, ob ich ihn und seine 
Freunde gemeint habe, wenn ich von agitatorischer Thatigkeit 
gesprochen habe, der die Regierung mit Entschiedenheit ent
gegentreten werde, so habe ich darauf zu erklären, daß, wenn 
die verehrten Herren, die hier in diesem Saale als Singuli, 
als Abgeordnete aus der Provinz Posen sitzen, keine Gelegen
heit versäumen, sich als eine Gesammthei t  zur Vertretung 
deS Polomsmus zu geriren, sie eS sich gefallen lassen müssen, 
wenn man das, was man gegen den Polomsmus zu sagen 
hat, auch an ihre Adresse richtet,



Daß ich sehr gute Gründe hatte, gestern das zu sagen, 
was ich gesagt habe, daß die Regierung mit aller Entschieden
heit der agitatorischen Thätigkeit, die sich in der Provinz Posen 
etwa geltend macht, entgegentreten wird, das behaupte ich auch 
heute noch. (Lebhafter Beifall.)

Präsident: Es ist ein Antrag auf Schluß der D is
kussion eingegangen.

Ich bitte diejenigen Herren, welche den Antrag auf Schluß 
der Diskussion unterstützen wollen, sich zu erheben.

(Geschieht.)
Die Unterstützung ist ausreichend.
Der Herr Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat 

das Wort.
Ministerder auswärtigen Angelegenheiten von Schleinitz: 

Jchbin zwar von zwei verschiedenen Seiten hinsichtlich eines beste
henden oder künftigen Bündnisses mit Oesterreich interpellirt wor
den; ich erwidere darauf, daß ein solches Bündniß nicht besteht. Uebri- 
gens kann die StaatS-Regierung den Standpunkt nicht acccp- 
tiren, der ihr zumuthet, in Beziehung auf so wichtige Fragen 
in diesem Hause improvisirte Erklärungen abzugeben oder gar 
bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen.

Präsident: Nachdem der Abgeordnete von Sänger auf 
das Wort verzichtet hat, sind noch zum Worte gemeldet die 
Abgeordneten Reichensperger (Cöln) und von Bentkowski.

Ich bringe den Schluß-Antrag zur Abstimmung.
Diejenigen Herren, welche die Diskussion über die vor

liegenden drei Petitionen jetzt geschlossen wissen wollen, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Schluß ist angenommen.
Der Abgeordnete Mathis (Barnim) hat das Wort zu 

einer persönlichen Bemerkung.
Abgeordn. M ath is  sBarnimj (vom Platz): Das geehrte 

Mitglied für Görlitz hat die Behauptung aufgestellt, ich hätte 
gestern gesagt, daß ich Vertrauen zu Frankreich hätte. Ich 
bin dem Mitgliede sehr dankbar dafür, weil ich ein ähnliches 
Mißverständniß auch heute in den Zeitungen gefunden habe. 
Ich habe diese Behauptung als eine Anklage gegen mich an
gesehen, und darin liegt zugleich die Antwort, wie ich über 
Vertrauen zu Frankreich denke. Ich habe mir die stenogra
phischen Berichte geben lassen und sie dem Abgeordneten für 
Görlitz vorgelegt, derselbe hat sich überzeugt, daß seine Be
hauptung auf einem Mißverständnisse beruhte. Sodann hat 
der Abgeordnete für Hagen mir die Behauptung in den Mund 
gelegt, ich hätte von Allianzen gesprochen. ES beruht dies, 
wie ich versichere und wie die stenographischen Berichte Nach
weisen, gleichfalls auf einem Mißverständniß, ich habe davon 
gesprochen, inwieweit die Frage eine Europäische Frage werden 
könne, und insofern habe ich der auswärtigen Mächte gedacht,
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I c h  habe sodann dem verehrten Mitgliede für N aug a rd  
zu erwidern, daß ich in der Kurhessischen Sache  durchaus 
nicht gesagt habe, ich hielte den B u n d  für tobt. D em  verehr
ten Mitgliede ist aber die Unterscheidung entgangen zwischen dem 
B unde und der Bundesverfassung, wie dem O rg a n  des B undes .  
I c h  habe aber auch von diesem O r g a n  des B u n des  nicht be
hauptet, daß es tobt sei, unv ich werde diese B ehaup tu ng  
nicht aufstellen, da ich weiß, daß, w a s  schlafen kann, d a s  
lebt, wenn auch diejenigen, die dieselbe Ueberzeugung haben, 
mit mir wünschen können, daß a u s  diesem S ch la f  ein T odes
schlaf werde.

Präsident: D e r  Abgeordnete Reichensperger ( C ö l n )
hat d a s  W or t  zu einer persönlichen Bemerkung.

Abgeordn. Reichensperger sCölnj (vom P la tz ) :  Ic h  
bedaure, meine H erren, daß der S ch lu ß  der Debatte  mich ver
hindert, ausführlich und eingehend au f  dasjenige, w a s  der 
geehrte Abgeordnete für H agen  an meine. Adresse gerichtet hat, 
zu antworten. E r  hat mir un ter  Anderm den V o rw u r f  ge
macht, daß ich d a s  Konfessionelle in diese Debatte gezogen 
habe. Dieser V o rw u r f  beruht auf  einem thatsachlichen J r r th u im

D e r  geehrte Abgeordnete für B a rn im  hat z u e r s t  von 
Bedrückungen aus dem kirchlichen Gebiete gesprochen, die in 
Holstein geübt w ürden ;  ich erinnere n u r  an die „schwarzen 
G end a rm en " ,  wovon er u n s  Kenntniß gegeben hat. Ü b e r 
haupt ist es nicht u n s e r e  S i t t e ,  d a s  Konfessionelle anzuregen, 
wie es so oft von der anderen S e i te  geschieht, indem man 
z. B .  ohne alle Veranlassung au f  Konkordate u. dgl. die Rede 
bringt.

S o d a n n  hat der H e r r  Abgeordnete für H agen  weiter für 
gut gefunden, mich — ich weiß nicht, ob vielleicht auch meine 
Freunde —  gewissermaßen mit der Oesterreichischen Regierung 
zu identifiziren und u n s  so zu sagen V orhaltungen  über die 
angeblichen Bedrückungen der Pro tes tan ten  in Oesterreich zu 
machen. E s  ist d as  ungefähr so, a l s  wenn w ir den H erren  
a u f  jener S e i te  V orhaltungen  über die Verfolgungen der K a 
tholiken in Schweden und E n g lan d  machen wollten. Ueber 
dieses Thema habe ich mich ausführlich, oder doch wenigstens 
sehr p räz is ,  bei der Kurhessischen Debatte ausgesprochen, und 
ich hätte wirklich geglaubt, daß bei den bedeutenden oratorischen 
und polemischen Ressourcen, Über welche der Abgeordnete für 
H agen  gebietet, er nicht nöthig gehabt h ä tte ,  auf dieses G e 
biet aberm als  zurückzukommen.

Schließlich möchte ich dann  noch bemerken, oder vielmehr 
die E r w a r tu n g  aussprechen, daß der geehrte H e rr  Abgeordnete, 
welcher sich selbst so leicht verletzt fühlt,  doch mehr Bedacht 
d a ra u f  nehmen möchte, auch seinerseits d a s  Gefühl Anderer 
nicht zu verletzen.

(B ra v o ! )
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Präsident: Der Abgeordnete von Bentkowski hat daS 
Wort zu einer persönlichen Bemerkung.

Abgeordn. von Bentkowski (vom Platz): Ich über
lasse jedem Unparteiischen, und zu diesen rechne ich auch den 
Herrn Minister des Innern selbst, nach Verlauf von 24 Stun
den zu beurtheilen, ob der Ton, in welchem er mich gestern 
niederzudonnern für gut fand, demjenigen Ton adäquat war, 
in welchem ich das, was ich vorzubringen hatte, vorgebracht 
habe. Auf das Materielle seiner Entgegnung kann ich mich 
natürlich nicht entlassen, da ich bloS das Wort zu einer per
sönlichen Bemerkung habe.

Noch möchte ich persönlich dem Abgeordneten für Hagen 
antworten, der mir zwei schwere Vorwürfe gemacht hat, und 
zwar gerade einander entgegengesetzte Vorwürfe: nämlich den 
Vorwurf des Mangels an Offenheit, und zweitens den Vor
wurf der Undelikateffe, d. h. also den Vorwurf einer zu großen 
Offenheit. Ich fange mit dem ersten Vorwurf an, weil er ge
wissermaßen einen Fehler des Charakters, während der andere 
blos einen Mangel der Erziehung bei mir voraussetzen dürfte. 
M it dem mir vorgeworfenen Mangel an Offenheit verhält es 
sich nämlich folgendermaßen, und zwar wird das, was ich sa
gen werde, auch die Erklärung meines Freundes von Mo- 
rawski in Betreff meiner eigentlichen Absicht erläutern, wobei 
natürlich meine eigene Erklärung als die authentische und die 
maßgebende gelten muß. Die Worte, die ich gestern gesprochen 
habe, habe ich ziemlich laut gesprochen, übrigens sind die 
Stenographischen Berichte da, um davon Zeugniß abzulegen, 
was und wie ich gesprochen habe. Nun habe ich wirklich die 
Absicht gehabt, bas Großherzogthum Posen in die Debatte 
nicht hineinzuziehen; ich habe es nicht einmal genannt und 
keine Parallele gezogen, wenn auch ich dieselbe angedeutet habe. 
Wenn Sie mich fragen, was ich mir gedacht habe, und ob es 
meiner Ansicht nach Analogieen zwischen Schleswig und dem 
Großherzogthum Posen gäbe, — nun dann muß ich Ihnen 
offen sagen: ja, ich habe es gedacht, aber ich habe es nicht 
Vorbringen wollen, und wenn ich auch meine innere Ueberzeugung 
vielleicht angedeutet habe, habe ich doch hier keine Parallelen gezo
gen und vorgebracht. Ich habe blos vielmehr eine Reihe von 
Fällen vorgeführt, die ich aus Broschüren und den letzten 
Zeitungen über Schleswig entnommen habe. Das, was ich 
z. B. über das Lehren der vaterländischen Geschichte sagte, 
das, was ich da sagte über die Sprache, daß die Sprache der 
Menschen wegen und nicht die Menschen der Sprache wegen 
da seien, waren sogar die eigenen Worte eines Schleswigschen 
Abgeordneten in der Ständeversammlung, und zwar die des 
Herrn Hansen-Grumby — kurz und gut, es waren das alles 
unmittelbar aus Schleswigschen Zuständen hergenommene Spe
zialitäten und Skizzen, und ich schloß mit den Worten: wo 
wir das sehen, mag es in Schleswig, mag eS in
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Italien, in Ungarn oder Polen sein, da ist unser 
Votum nicht zweifelhaft. Also, meine Herren, Mangel 
an Offenheit werden Sie mir nicht vorwerfen können, insofern 
ich Ihnen hier doch offen sage, daß ich in den zwei Fragen 
manchen Parallelismus finde; und dann werden Sie mir auch 
durchaus nicht vorwerfen können, daß ich gestern mit Falsch
heit aufgetreten sei, da ich gestern wirklich vie Absicht gehabt 
habe, auf diesen Parallelismüs nicht näher cinzugehen. Es ist 
nicht meine Schuld, daß Andere ihn dann ausgenommen haben, 
um ihn zu widerlegen. Was den Mangel an Delikatesse be
trifft, nämlich den gerade entgegengesetzten Fehler einer zu 
großen Offenheit, so werde ich mir nur erlauben, zu fragen: 
wenn Sie eine bittere Wahrheit von einem Nichtdeutschen, der 
es mit Ihnen aufrichtig und gut meint, nicht hören wollen, 
von wem wollen Sie sie denn hören? Von Hofleuten, die 
Ihrem Nationalgefühl vielleicht schmeicheln, werden Sie sie 
gewiß nicht hören; nun bin ich kein Hofmann, weder aus an
geborener Neigung, noch sonst überhaupt. Wenn ich, der ich 
es gut mit Ihnen meine, Ihnen das Resultat meiner An
schauungen, und zwar im Zusammenhänge mit der vorliegen
den Sache mitgetheilt, und bloö ein Faktum konstatirt habe, so 
ist daö gewiß keine zu rügende Undelikatesfe; ich wenigstens 
kann sie nicht darin finden.

Präsident: Der Abgeordnete Freiherr Vincke (Hagen) 
hat das Wort zu einer persönlichen Bemerkung.

Abgeordn. Freiherr von Vincke [ Hagen ] (vom 
Platz): Ich wende mich zunächst gegen den letzten ver
ehrten Redner, und zwar zuerst gegen seinen letzten Vorwurf, 
welchen er mir gemacht hat. Ich habe gewiß seine Absicht, 
die Wahrhei t  zu sagen, nicht verkannt, sondern habe nur 
gesagt, daß ich seine Anschauungen und Behauptungen 
nicht f ür  wahr  und r i cht ig hal te,  und dabei bleibe ich 
auch jetzt noch stehen.

WaS die Of fenhei t  betrifft, so sehe ich mich hier wirk
lich in Verlegenheit, was ich daraus antworten soll; ich 
glaube, der Herr Abgeordnete hat sich selbst widerlegt. Ich 
habe nur bemerkt, der verehrte Redner hätte etwas nicht sagen 
wollen, waS er gesagt hat; der verehrte Redner behauptet nun, 
er hätte etwas nicht gesagt, was er aber hätte sagen wollen. 
Meine Herren! Das kommt im Resul tat  doch eigentlich 
auf ein und dasselbe heraus. DaS hohe Haus,  der Herr 
Min i s ter  des Innern und der verehrte Abgeordnete 
selbst haben die Sache richtig verstanden. Darin wird mir 
der Herr Abgeordnete nicht widersprechen, und so glaube ich, 
daß zu einer persönlichen Bemerkung für ihn keine Veran
lassung vorgeleg-en hat.

Auf das. was das geehrte Mitglied für Cöln über meine 
persönliche Reizbarkei t  gesagt hat, muß ich demselben
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erwidern: in d e m  Augenblicke h a t  er mich nicht gereizt; —  
e r  wird sich überzeugen, daß er mich auch jetzt nicht reizt.

(Heiterkeit.)
D a S  B r a v o  s e i n e r  Freunde und daS H o h n g e l ä c h t e r  

m e i n e r  F reunde
( M u r re n  linkS) 

mögen d a s  miteinander ausmachen.
W a S  den V o r w u r f  se lb s t  betrifft, so hat er gesagt, daß 

ich ihm hier Verhältnisse vorgeworfen hätte , die in  E ngland  
und Schweden doch gerade ebenso auf der anderen S e i te  be
ständen. D e r  Unterschied, meine H e r re n ,  ist aber n u r  der, 
daß Oesterreich zu  D e u t s c h l a n d  gehört, wenigstens seine 
D e u t s c h e n  Provinzen , E ng land  und Schweden aber n i c h t ;  
w i r  können also das  Beispiel von E n g lan d  und Schweden 
n i c h t  a u f  die D e u t s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  anwenden.

W e n n  a lsd a n n  daS verehrte M itg l ied  gesagt h a t ,  ich 
hätte Bemerkungen, die in der Kurhessischen D ebatte  gefallen 
w ären , hier wieder angebracht, so kann ich n u r  entgegnen, daß 
w ir  d as  Alle gethan haben. D e n n ,  meine H e r ren ,  die ganze 
heutige D eba t te  ist n u r  eine Erw eite rung  und  Vervollständi
gung  der neulichen Kurhessischen Debatten. Dieser V o rw u r f  
trifft den verehrten Abgeordneten so gut wie mich, er trifft 
alle Redner.

D e r  verehrte Abgeordnete hat endlich gesagt, ich hätte ihn 
mit der Oesterreichischen Regierung identifizirt. D a s  habe ich 
nicht gesagt; ich habe nu r  bemerkt, daß er a l s  der b e s t ä n 
d i g e  V e r t r e t e r  Oesterreichs hier im H ause zu betrachten 
sei. I c h  w ürde Oesterreich Glück wünschen, wenn ich ein so 
erleuchtetes M itglied  mit der Oesterreichischen Negierung iventi- 
fiziren dürfte. (Heiterkeit.)

Präsident: D e r  Abgeordnete Reichensperger (C ö ln )
hat das  W o r t  zu einer persönlichen Bemerkung.

Abgeordn. Neichensperger sCölnj (vom P la tz ) :  F ü r s  
erste hat der H e r r  Abgeordnete für H a g e n  mich mißverstan
den, indem er glaubte, ich hätte d a g e g e n  ein M o n i tu m  ziehen 
wollen, daß  er wieder au f  die K u r h e s s i s c h e  Debatte  zurück
gekommen w ä re ;  ich habe mich vielmehr n u r  darüber beklagt, 
daß er vollständig ignorirt oder übcrhört hat, waS ich bei G e 
legenheit der Kurhessischen D ebatte  gerade über denselben P u n k t  
gesagt habe, den der geehrte H e r r  Abgeordnete heute neuer
d ings hier in Anregung gebracht hat.

S o d a n n  hat so eben der H e r r  Abgeordnete geäußert ,  ich 
hätte mich ü b e r a l l  a l s  Vertreter der Oesterreichischen Regie
ru n g  zu erkennen gegeben. I c h  stelle d as  in  Abrede. Ic h  
habe M an ches  von demjenigen, w a s  der H e r r  Abgeordnete 
tadelnswerth findet, auch meinerseits nicht gerade schön ge
funden; ich gehöre aber allerdings nicht zu denjenigen, die an  
Oesterreich, wie m an  wohl zu sagen pflegt, kein gutes H a a r  
lassen, die in  ihm, wie der H e r r  Abgeordnete es wenigstens

8*
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z u  thun scheint, gewissermaßen die Verkörperung des bösen 
P r in z ip s  erkennen. S o  weit gehe ich allerdings n ich t ;  wenn 
ich dadurch die Ungnade des H e r rn  Abgeordneten m ir  zuge
zogen habe, dann  kann ich wirklich nicht helfen; dabei wird 
eö auch fernerhin bleiben.

Präsident: D e r  Abgeordnete Freiherr Vincke (H a g e n )  
hat  d a s  W o r t  zu einer persönlichen Bemerkung.

Abgeordn. Freiherr von Vincke [H agen]  (vom P latz)  
( In d e m  der Redner d a s  W o r t  nehmen will, heftiges M u r r e n

links.)
D a S  H a u s  wünscht es nicht, daß ich spreche, d ann  will 

ich d a rau f  verzichten.
(Heiterkeit rechts.)

Präsident: D e r  H e r r  Berichterstatter hat d a s  W ort.
Berichterstatter Abgeordn. Aßmnnn: M eine  H erren!  

D e r  W or te  werden wohl genug gewechselt sein.
( S e h r  w a h r !  —  B r a v o ! )

Möchten denselben bald die entsprechenden T ha ten  folgen.
(Lebhaftes B r a v o ! )

Ueberdies haben S i e  durch A nnahm e des S ch lu ß an trag eö  zu 
erkennen gegeben, daß S i e  durch das ,  w a s  S i e  gehört haben, 
befriedigt sind. Erschöpft ist freilich das  Kapitel  der Dänischen 
Gewaltherrschaft keineswegeS — mir selbst liegt noch ein rei
ches M a te r ia l  verbürgter Thatsachen v o r ,  welche mir freund
lichst mitgetheilt sind und die zur I l lu s t ra t io n  dieses Kapite ls  
wohl geeignet wären. I c h  verschweige dieselben jedoch, denn 
auch der besten Sache  kann durch Uebermaß geschadet werden.

D ie  vorliegenden P eti t ionen  scheinen ihren nächsten Zweck 
erreichen zu sollen. W e n n  mich nicht Alles tauscht, w ird  daö 
hohe H a u s  sich einstimmig zu G unsten  der Deutschen Herzog
t ü m e r  aussprechen. I c h  sehe daher von den einzelnen M o t i -  
v irungen ab, die auch bereits durch den Abgeordneten für H a 
uen ihre W ürd ig u n g  erfahren haben. I c h  halte mich vor 
Allem a n  die erfreuliche Ü bere ins tim m ung sämmtlicher Redner 
in  der Hauptsache.

S cho n  zu E ingänge  der Diskussion habe ich im N am en 
der Kommission die Erk lärung  abgegeben, daß ich mich mit 
dem von dem Abgeordneten von Carlowitz gestellten Amende
ment einverstanden erklären könnte. W a s  d a s  Unter-Amende- 
ment des Abgeordneten von Blanckenburg betrifft, so kann ich 
nicht leugnen, daß mich dasselbe a n fa n g s  überrascht h a t ;  es 
kam mir d a s  höchst eigenthümlich vor ,  daß  gerade von jener 
S e i t e  scheinbar einem spezifisch Preußischen der Deutsche 
S tan d p un k t  substituirt wurde. Nach den E r lä u te ru n gen  in 
dessen, welche w ir  heute a u s  dem M u n d e  des H e r r n  Amende- 
mentstellerö gehört haben, kann ich dasselbe, w enn  auch nicht 
gerade a ls  eine Verbesserung, doch a l s  unverfänglich ansehen. 
D ie  Kommission hat es g a r  nicht für möglich gehalten, daß 
P re u ß e n  in dieser Deutschen S ache  allein stehen w ird ;  sie hat
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deshalb vorausgesetzt, daß unsere Regierung mit ihren „Deut
schen Verbündeten" Hand in Hand gehen werde; sie war aber 
allerdings auch der Meinung, daß, wenn sie aus ihre Deut
schen Verbündeten sollte nicht rechnen können, sie dann sowohl 
das Recht, als vie Pflicht hatte, zum Schutze der Deutschen 
Herzogtümer a l le in vorzugehen. In  diesem Sinne glaube 
ich keine Veranlassung zu haben, mich dem Unter-Amendement 
des Abgeordneten von Blanckenburg im Namen der Kommis
sion zu widersetzen.

Meine Herren! Wir haben das Wort eines Preußischen 
Ministers gehört, daß Preußen die Sache der Deutschen Her
zogtümer in jeder geeigneten Weise fördern und unterstützen 
werde, sei es als' Bundeömacht, sei es als Europäische 
Macht.

W ir haben aus demselben Munde gehört, daß die Deut
schen Herzogtümer als ein schönes und leuchtendes Beispiel 
männlicher Beharrlichkeit und besonnener Mäßigung aufgestellt 
sind, im Gegensätze zu der vor acht Jahren aufgestellten Theorie 
des unberechtigten Widerstandes.

Lassen Sie uns unser Votum in dem Sinne abgeben, daß 
wir Gut und Blut des Volkes, welches zu vertreten, wir die 
Ehre haben, zur Verwirklichung dieses Wortes bieten, und in 
der Zuversicht, daß in der Preußischen Geschichte ein Olmütz 
nie wiederkehren wird. (Bravo!)

Präsident: Der Herr Minister der auswärtigen Ange
legenheiten hat das Wort.

Minister der auswärtigen Angelegenheiten Freiherr von 
Schleinitz: M it dem Abänderungs-Vorschläge des Abgeord
neten von Carlowitz und dem Unter-Amendement des Abgeord
neten von Blanckenburg glaubt die Staats-Regierung sich ein
verstanden erklären zu könneit.

Präsident: Wir kommen zur Abstimmung.
Diese Abstimmung wird meines Ermessens zunächst eine 

eventuelle sein müssen. Das Haus wird sich darüber zu ent
scheiden haben, ob für den Fall, daß der Antrag der Abge
ordneten von Carlowitz und Genossen angenommen werden 
sollte, in demselben (nach dem Vorschläge des Abgeordneten 
von Blanckenburg) hinter dem Worte „dieselbe" eingeschaltet 
werden soll „in Gemeinschaft mit den Deutschen Verbünde
ten", oder nicht. Der solchergestalt mit dem Zusatze des Ab
geordneten von Blanckenburg versehene oder nicht versehene 
von Carlowitzsche Antrag wird dann den Gegenstand einer 
namentlichen Abstimmung bilden, endlich event, über den An
trag der Kommission abzustimmen sein.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung hat inzwischen 
schon die ausreichende Unterstützung durch Unterschriften erhal
ten. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, gehe ich mit der 
Abstimmung vor. (Pause.)

Diejenigen Herren, welche für den Fall, daß das Amen-
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dement von Carlowitz und Genossen (Nr. 210 der Drucksa
chen) die Zustimmung deS Hauses finden sollte, nach dem Un
teramendement des Abgeordneten von Blanckenburg in der drit
ten Zeile hinter dem Worte 

„dieselbe" 
einschalten wollen

„ in  Gemeinschaft ni.it den Deutschen V e r 
bündeten ", 

bitte ich, aufzustehen.
(Geschieht.)

DaS Unteramendement ist eventuell angenommen.
Der Antrag, der jetzt zur namentlichen Abstimmung kommt, 

lautet also wie folgt:
„Das Haus der Abgeordneten, indem es die vor

liegenden Petitionen der Königlichen Staats-Regierung 
überweist, spricht die Erwartung aus, daß dieselbe in 
Gemeinschaft mit den Deutschen Verbündeten Nichts 
unterlassen werde, um den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein endlich zum vollen Genüsse ihrer schwer 
gekrankten Rechte zu verhelfen."

Diejenigen Herren, die so beschließen wollen, werden bei 
dem Aufruf ihres Namens mit „ J a " ,  die das nicht wollen, 
mit „ N e i n "  antworten.

(Der Namensaufruf wird vollzogen.)
M it Ja antworten:

Allnoch. Ambronn. Amecke. von Ammon.
Ancker. Andre, von Arnim (Neustettin). Assig. 
Aßmann, von AuerSwald (Elberfeld), von Auerswald 
(Rosenberg). Balluseck. von Bardeleben, von Bargen. 
Behrend (Danzig). Dr. Beitzke. von Below, von 
Benda. Bender, von Bentkowski. Berens (Wieden
brück). von Berg. Berger, von Bernuth. Bescherer. 
von Bethmann-Hollweg (Neuwied), von Bethmann- 
Hollweg (Bromberg), von Bethmann-Hollweg (Wol- 
mirstedt). von Beughem. Bischofs, von Bismark,
von Blanckenburg. Blömer. Böcker. von Bonin 
(Genthin). Borsche. Brämer. von Brandt. Dr. 
Braun (Bonn). Braun (Duisburg). Brüning. Graf 
von Bülow. Bürgers. Burghart. Buschmann, von 
Bockum - Dolffs. von Carlowitz. von Chlapowski. 
Clässen. Clotten. Conrad. Contzen. DeliuS. Denzin. 
Derenthal. von DiederichS. Freiherr von Diergardt. 
Diesterweg Diethold. Dihm. Dohrn. Dopfer. 
Duncker (Berlin). Duncker (Neustettin). Dieden. 
Ebert. Freiherr von Eckardstein. Dr. Eckstein. Freiherr 
von Estorff. Dr. Falk. Fier, von Flemming. Fliegel. 
von Fock. Frech. Frehsee. Frings. Fubel. Graf
von Fürstenstein. Gabcke. Gamradt (Tilsit). Dr. Gau.
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Gellcrn. von Gersdorff. Glöckner. Dr. Gneist.
Goebbels. Götz. Gortzitza. Grabow. Gräser. 
Grenzberger. Grobe. von Groote. Grüttner. 
Grundmann, von Grüner. Guittienne. Häbler. 
von der Hagen. Dr. Hahn, von Hanstein. Harkort. 
Hartmann. Dr. Hasenclever. Heine. Heister. 
Hemptenmacher. Hentze. Hermann, von Heydebrand 
und der Lasa. Heyl. Freiherr von Hiller. HinrichS. 
von Hochberg. Hölzer (Daun). Hoffmann. Dr. Holzer 
(Koblenz). Houffelle. Freiherr von Hoverbeck. Frei
herr von Hertefeld. Jacob. Jmmermann. Jordan. 
Jüngel. Junglen. Kaiser. Graf von Kanitz. Karl. 
Karsten. Kautz, von Kessel. Kießling. Klein. Frei
herr von Kleist. Klingenberg. Klose. Klotz, von 
dem Knesebeck. Knövenagel. Kosmeli. Krantz. Dr. 
Krebs. Kreutz, von Kries, von Krosigk. Kruse. 
Kühne (Berlin). Kühne (E rfurt). Kuhlwcin. Larz. 
von Lavergne-Peguilhen. Graf von Lehndorff. von 
Leipziger. Lenke, von Lessing. Dr. Lette. Leue. Dr.
Libelt. Lietz. Lucke, von Lyskowski. von Mallinckrodt.
Maquet. Martens. MaSke. MattheS (Friedeberg).
Mathis (Barnim). Mathis (Glogau). Meier. Mende. 
Metzke. Metzmacher. Meyhöffer. Graf Mielzpiisfi 
(Wreschen). Graf Mielzynski (Frausladt). Milde. 
Möller. von Morawski. Dr. Morgen. Müller 
(Mansfeld). Müller (Creutzburg). Müller (T rier). 
Münzer. Natorp. Naumann. Nemitz, von Niebel-
schütz. Nitschke (Glatz). Nitschke (Reichenbach). 
Neide. Osterrath. Ottow. Pape. Paur. Pavelr. 
Peterson. Pieper. Pieschel (Merseburg). Pieschel 
(Kalbe). Pilaski. Pinder. Plaßmann. von Platen.
Gras von Pückler. Purmann. Edler Herr Gans zu
Putlitz. von Pultkammer. QuassowSki. von Räs- 
seld. Freiherr Raitz von Frentz. Reich. Reichenheim. 
Rei.hensperger (Coln). Reichensperger (Geldern). 
ReigcrS. Reimer. Reuscb. Richter (Königsberg).
Richter (ArnSwalde). Riebold. Riedel. Ritter. 
Roche. Röchling, von Rönne. Rohden, von Rosen- 
berg-LipinSky. Remy. von Saenger. von Saucken 
(Julienfelde). von Saucken (Labtau). Schallehn. 
Scheder. Schellwitz. Schenkel. Freiherr von Schlei
nitz (Bromberg). Freiherr von Schleinitz (Chodziesen). 
Schlüter. Schmidt (Paderborn). Schmidt (Arnsberg). 
Schmückert. Schober. Schömann. Schottki. Schrö
der. Freiherr von Schrötter. Dr. Schubert. Schult. 
Schulz (Genthin). Schulz (Herford). Schwarz. 
Schwenzner. Graf von Schwerin-Putzar. Sello. 
Senff. Seubert. Freiherr von Seydlitz. Siebert. 
von Sihler. Dr. Simson. Graf SkorzewSki. von
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Somnitz. von S tab lew sk i .  S tarke . S ta v e n h a g e n .  
S te in .  Stilcke. von Stockhausen. Strecker. S t r o h n ,  
de Styo. S a r t o r i u s .  Taddel. T a m n a u .  Techow. 
von Tettau. Theune. Thiel. Freiherr von T h im u s .  
Freiherr von Unruhe-Bomst. von Uthm ann. Dr. Veit, 
du V ignau .  F reiherr  von Vincke (H agen) .  Freiherr  
von Vincke (O h la u ) .  Wachler. W agner ,  von Wedell 
(Nordhausen), von W e d e l l -C rem zo w . Weese. Dr. 
Wegeler. von Weiher. Wendt. Westermann. Willick. 
W inter.  Wolff. W ürm eling . Wyczynski. von 
Zastrow. Freiherr von Zedlitz - Neukirch. von Zol- 
towski (Buk), von Zoltowöki (Krotoschin). Zutnloh 
(M ünster) .  Z um loh (W arendorf)!

G e f e h l t  h a b e n :  von B o n in  (S to lp ) .  B rüg g em an n .
Dr. Cottenet. G r a f  von Dzialynski. von Grävenitz. 
G rü ttner .  von der Heydt. Dr. Lüdersdorf. Freiherr 
von Manteuffel. Mettenmeyer. Freiherr  von P a to w .  
von P o tw orow sk i .  Freiherr von Reibnitz, von Roon. 
Schütz. S te p h a n n .

K r a n k  s i n d :  von Arnim  (B er l in ) .  Krause. D r.  von 
Niegolewski. von Prittwitz. Scheffer - Boichorst. 
Dr. Mentzel.

B e u r l a u b t  s i n d :  Aldenhoven. Beemelm ans. Block
hagen. G r a f  von Cieszkowski. von Eynern . von 
Forckenbeck. G a m r a d t  (S ta l lu p ö n e n ) .  G räff .  Her# 
bertz. Jacob i  von W angelin . M ü l le r  (D em m in). 
G r a f  von P la te r .  G r a f  von P o u r ta le s .  G r a f  Re# 
nard. von S a lv i a t i .  Schöller (B re s la u ) .  P r in z  
Ferdinand zu S c h ö n a ich -C aro la th .  S iegfried. G r a f  
von Strachwitz. Terbeck. Titz, von Usedom. W erle. 

E n t s c h u l d i g t  i s t :  O verw eg.
Präsident: D a s  Ergebniß der Abstimmung ist dieses: 

E s  haben sich bei der Abstimmung 305  M itgl ieder betheiligt, 
und dieselben haben sämmtlich mit J a  gestimmt.

( B ra v o . )
D e r  A ntrag  der Abgeordneten von Carlowitz und  Genos

sen mit dem Unter-Amendement des Abgeordneten von Blancken- 
burg ist also von dem H ause  einstimmig angenommen. I c h  
darf  annehmen, daß durch diese Beschlußnahme die beiden P e 
titionen, welche die Kommission auf S e i te  19 und 2 0  behan
delt, ihre Erledigung gefunden haben, und daß das  H a u s  
durch seinen Beschluß über die B e r l i n e r  P e t i t ion  die beiden 
von G re ifsw a ld  und Greifenberg für erledigt halt.

D a m i t  ist auch diese N um m er der T ag e so rd n u n g  erledigt.

B erlin , gedruckt in der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei 
(N . Decker).





I  ‘ I m  Verlage der Königlichen Geheimen O ber-H of-
bnchdruckerei (R . Decker) in  B e r lin , W ilbelmsftraße 75, 
sind erschienen und von derselben so wie durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Denkschrift
über die

> verfassungsmäßigen Rechte der Her^ogthümer 
i Schleswig und Holstein.
' Don

Dr. Bunfev,
K önig l. P reußischem  G esandten.

Dem Englischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten übergeben 
am 8. April 1848, mit einer Nachschrift vom 15. desselben M ts.

A us dem Englischen.

Ncbst einem  A nhänge ,
enthaltend die Denkschrift der provisorischen Regierung an 
Lord P a lm e r s to n  vom 6. April und ein Rechtsgutachten 

über die Bedeutung der Englischen G arantie von 1720.
1848. gr. 8. geh. 9 Sgr.

Vollständige stenographische Berichte
über den

Antrag des Freiherrn von  Vincke und Genossen (
betreffend die

Lurhesstsche Verfassungs ̂  Angelegenheit
im Hause der Abgeordneten

am 20. und 21. April 1860

n e b s t  K o m m i s s i o n  s - B e r i c h t .
I860, gr. 8. geh. 1\ Sgr.
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